
Für eine kleine Auszeit im Vorweihnachts- 
trubel sorgt der wohl kleinste Advents-
markt Leipzigs in der Petersstraße/Ecke Pe-
terskirchhof.  Vom 4. bis 21. Dezember ver-
anstaltet die Musikschule Leipzig „Johann 
Sebastian Bach“ hier traditionell ihre Kon-
zertreihe „Adventsmusik“. Ob Weihnachts-
lieder zum Mitsingen, weihnachtliche Gitar-
renklänge, die Rock-School-Band oder das 
Saxofonquartett – Ensembles der Musik-
schule überraschen mit kostenfreien Mini-
konzerten jeweils montags bis freitags von 
17 bis 17.30 Uhr. Glühwein und Plätzchen 
komplettieren Hörgenuss und Atmosphä-
re. Eine Übersicht, welche Schülerinnen und 
Schüler wann musizieren, ist im Internet un-
ter www.musikschule-leipzig.de nachzule-
sen. In der Vorweihnachtszeit ist der Musik-
schulnachwuchs außerdem im Gewandhaus 
zu erleben: Am 14. Dezember, 18 Uhr, gibt 
das Streichorchester ein Adventskonzert, am  
20. Dezember, 18 Uhr, konzertiert das Sin-
fonische Blasorchester. Am 15. Dezember, 
18.30 Uhr, gastiert der Bläser-Nachwuchs in 
der Michaeliskirche. Für dieses Konzert ist 
der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. ■

„Adventsmusik“  
im Peterskirchhof

Gemütliche Atmosphäre und weihnacht-
liche Klänge: zu erleben im Hof der städ-
tischen Musikschule. Foto: MS JSB 

Leipzig in Weihnachtsstimmung
Weihnachtsmarkt eröffnet – heute mit Weihnachtsmann / Onkel Uhu ziert Kindertasse / Bürgersingen am 23. Dezember

Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet – in diesem Jahr sogar sti-
lecht mit Schnee auf den Dächern der Hütten. Ein Renner 
dürften wieder die Weihnachtstassen werden (Bild r.) – die 
Kindertasse ziert diesmal Onkel Uhu.  Fotos (2): abl/kh/nt

Noch 22 Tage Weihnachts-
marktvergnügen warten auf 
die Leipziger und ihre Gäste, 
die am heutigen 2. Dezember 
auch die Ankunft des Weih-
nachtsmannes am Haupt-
bahnhof erleben können. 
Wieder da ist auch die Wich-
telwerkstatt vor der Oper, 
neu dagegen die einmalige 
Bespielung des Burgplatzes 
mit einem Schweizer Dorf. 
Für alle Tassensammler steht 
der Start der neuen Mär-
chenwald-Serie mit Onkel 
Uhu bereit. 

Die Freude über den wieder 
gänzlich zur Normalität zu-
rückgekehrten Weihnachts-
markt stand OBM Burkhard 
Jung bei der Eröffnung am 
28. November ins Gesicht 
geschrieben – auch weil dieser 
ein Hort des Friedens sei. „Ich 
bin froh, dass wir so friedlich 
zusammenkommen können 
in dieser unfriedlichen Welt. 
Dennoch wollen wir Weih-
nachten feiern im tiefen Glau-
ben, dass Frieden möglich ist 
und den wünschen wir uns 
in der Ukraine und den wün-
schen wir uns in Israel und im 
Gaza-Streifen“, sagte er im Bei-
sein von Anna Korfel-Jasinska, 
stellvertretende Präsidentin 
für Bildung, Tourismus und 
Sport von Leipzigs polnischer 

Partnerstadt Krakau. Diese 
war eigens zur Eröffnung der 
Ausstellung zu Krakauer Krip-
pen (s. Text unten) angereist.

Auch für Marktamtsleiter 
Dr. Walter Ebert ist jetzt die 
schönste Zeit des Jahres, über 
die er bei der Vorstellung des 
Programms ins Schwärmen 

gerät: „Für jedes Alter ist 
der Weihnachtsmarkt eine 
Institution, wo man zusam-
menkommt mit Freunden 
und Familie und sich zum 
Beispiel über Kindheitser-
innerungen austauscht, die 
durch unsere Kindertasse 
geweckt werden.“ In diesem 

Jahr beginnt mit den Figuren 
aus dem Märchenwald eine 
neue Serie. Der besonnene 
Lehrer Onkel Uhu macht den 
Auftakt – 15 000-mal ist er für 
fünf Euro Tassenpfand auf 
dem Markt zu haben. Ganz 
neu ist auch die Glühwein-
tasse, diesmal aus Glas und 

mit einem Hinweis auf den 
Robert-Blum-Preis versehen, 
der im kommenden Jahr erst-
mals verliehen wird.

Ebenfalls neu ist ein 
Schweizer Dorf auf dem Burg-
platz – organisiert von den 
Betreibern des Petersbogens. 
Dieses wird allerdings eine 

einmalige Sache bleiben. Ab 
2024 bespielt das Marktamt 
selbst die Fläche mit neuem 
Konzept, über das Anfang 
des Jahres  entschieden wird.

Nach längerer Pause wie-
der da ist die Wichtelwerk-
statt vor der Oper, betreut 
vom Kommunalen Eigenbe-
trieb Engelsdorf (KEE), gleich 
neben dem Märchenland, in 
dem Kinder Rätsel um Mär-
chenfiguren lösen können.

Die Kleinen können ab heu-
te auch zur Sprechstunde beim 
Weihnachtsmann vorstellig 
werden. Um 11 Uhr kommt er 
mit der historischen Dampflok 
am Gleis 6/7 des Hauptbahn-
hofs an und zieht dann zur 
Bühne auf dem Markt.

Die soll trotz Gema-Ge-
bührenstreit auch in diesem 
Jahr wieder mit Chören, Pup-
penspielern und Live-Bands 
bespielt werden. Für das 
vergangene Jahr räumte die 
Gema nun 50 Prozent Nach-
lass ein – bedeutet dennoch 
rund 18 000 Euro statt 2900 
Euro wie bis 2019. Aus Protest 
bleibt der Weihnachtsmarkt 
am 4. Dezember stumm.

Günstiger ist da selber 
singen: Am 23. Dezember 
lädt das Marktamt mit der 
Stiftung Bürger für Leipzig 
zum Bürgersingen auf den 
Markt ein. ■

Farbenfrohe Weihnachtsfreu(n)de

Farbenpracht, Lichter, Vergnügen: Die Krakauer Krippen zei-
gen die Kunstfertigkeit der Stadtbewohner, die seit dem  
18. Jahrhundert um die schönsten Modelle wetteifern. 
 Foto: SGM

Krakauer Krippen zu Besuch / Leipziger Krippe soll neue Tradition begründen

Was für eine Pracht, welch 
ein Glanz im Untergeschoss 
des Hauses Böttchergäßchen 
des Stadtgeschichtlichen  
Musuems: Rund zwei Dut-
zend Krippen stehen hier und 
erfüllen den Raum mit weih-
nachtlichem Licht – dabei sind 
sie als Krippen im hiesigen 
Sinne gar nicht zu erkennen, 
sondern erinnern eher an ro-
mantische Fantasieschlösser.

Genau das sind sie letzt-
lich, angelehnt an die Kra-
kauer Architektur in Gotik 
und Barock stellen sie die 
Weihnachtsgeschichte auf 
mehreren Etagen dar – egal 
ob die Krippen nur wenige 
Zentimeter oder mehr als 
zwei Meter groß sind. Das 
Museum zeigt sie in der Son-
derausstellung „Farbenfrohe 
Weihnachtsfreu(n)de“ bis  
28. Januar 2024 anlässlich der 
50-jährigen Städtepartner-
schaft zwischen Leipzig und 
Krakau.

Seit rund 200 Jahren bauen 
die Krakauer im Advent Krip-
pen aus Alltagsgegenständen 
wie Holz, Papier, Metall und 
Staniol und erschaffen dar-
aus wahre Kunstwerke, die 
heutzutage auch mit Licht 
und Musik daherkommen. 
Die Geschichte dahinter: 
Früher bauten die Krakauer 

die Krippen zur Aufführung 
des Krippenspiels in ihren 
Kirchen. Die wurden der 
strengen katholischen Kirche 
irgendwann zu bunt und zu 
flippig, sodass die Menschen 
ihre Krippen in die Stadt ver-
legten. 1937 gab es den ersten 
offiziellen Wettbewerb auf 
dem Marktplatz, wo seither 
jährlich ein Sieger gekürt 
wird.

„Farbenfroh, witzig und 
mit spannenden Details geben 
die Krippen auch Kommenta-
re zur Zeit“, sagt Museumsdi-
rektor Dr. Anselm Hartinger, 
der die Krippen aus dem 
Muzeum Krakowa ausleihen 
durfte. Drei besonders große 
Exemplare stehen zudem im 
Festsaal des Alten Rathauses. 
Und um die Verbindung zur 
Partnerstadt noch enger zu 
knüpfen, hat Leipzig nun 
auch seine erste eigene Krippe 
gebaut – mit Unterstützung 
eines der besten Krakauer 
Krippenbauers. Die Figuren 
fehlen noch – sie können 
heute von 10 bis 13 und am 
morgigen Sonntag von 14 bis 
17 Uhr in Krippenworkshops 
von jedermann miterstellt 
werden. Und am 5. Dezember 
werden im Alten Rathaus um 
17.30 Uhr deutsch-polnische 
Weihnachtslieder gesungen.■

Am 7. Dezember, 17.30 Uhr, zündet die Is-
raelitische Religionsgemeinde wieder die 
erste Kerze am Chanukka-Leuchter an. Ge-
feiert wird das Brennen der großen Ker-
ze traditionell an der Gedenkstätte in der 
Gottschedstraße. OBM Burkhard Jung, der 
sächsische Landes- und Bundesmilitärrab-
biner Zsolt Balla und der Gemeindevorsit-
zende Küf Kaufmann werden sprechen. ■

Chanukka-Leuchter 
wird entzündet 

Während des Weihnachtsmarktes verwan-
delt sich der Unicef-Laden am Thomaskirch-
hof 21 in einen Weihnachtsladen. Bis zum 
22. Dezember, täglich 12 bis 20 Uhr, ver-
kaufen hier ehrenamtlich Engagierte Gruß-
karten und Kalender und unterstützen so 
Hilfsprojekte für Kinder in Not. Am 11. De-
zember wird ab 16 Uhr OBM Burkhard Jung 
hinter der Ladentheke stehen. ■

Unicef-Laden: OBM 
verkauft Postkarten

An den Sonntagen 3. und 17. Dezember 
dürfen in Leipzig die Geschäfte in der In-
nenstadt öffnen. Den dafür notwendigen 
und besonderen Anlass bietet der Leipzi-
ger Weihnachtsmarkt, der jährlich etwa 
2,3 Millionen Gäste und Leipziger lockt. 
Jeweils von 12 bis 18 Uhr können sie ih-
ren Besuch mit einem Einkaufsbummel 
verbinden und dabei für Weihnachtsge-
schenke und Händlerumsätze sorgen. ■

Verkaufsoffene  
Sonntage
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Schwerste Bombennacht 1943:  
Die Stadt erinnert und gedenkt

4. Dezember 1943: Leip-
zig erlebt den mit Abstand 
schwersten Luftangriff des 
Zweiten Weltkriegs auf die 
Stadt. In den frühen Morgen-
stunden zwischen 3.50 und 
4.25 Uhr überflog die britische 
Royal Air Force Leipzig mit 
etwa 400 Maschinen in drei 
eng aufeinanderfolgenden 
Wellen. In kürzester Frist 
fielen unzählige Brand- und 
Sprengbomben, darunter 
auch Phosphorbomben – ein 
unglaubliches Inferno brach 
aus. Zwei Stunden später 
brannte die Innenstadt, mehr 
als 1800 Menschen verloren 
ihr Leben, etwa 35 000 Gebäu-
de gingen in Flammen auf,  
jede fünfte Wohnung war 
zerstört. Zu den Opfern und 
fast 4000 Verletzten zählten 
nicht nur Bewohnerinnen und 
Bewohner; auch Soldaten, 
Flüchtlinge sowie ausländi-
sche Zwangsarbeiter kamen 
im Bombenhagel um oder 
wurden verwundet. 

Genau 80 Jahre danach 
erinnert die Stadt in zwei 
Veranstaltungen an die 
Opfer dieses Infernos. Am  
4. Dezember, 11 Uhr, kommen 
OBM Burkhard Jung sowie 
Vertreter der Parlamente, 
des Stadtverbandes der Deut-
schen Kriegsgräberfürsorge 
sowie Repräsentantinnen des 

konsularischen Korps und der 
Gedenk- und Erinnerungsar-
beit auf dem Südfriedhof am 
Gedenkkreuz für die Leipzi-
ger Bombenopfer des Zweiten 
Weltkriegs (Abteilung XXVI-
II, 5. bis 6. Gruppe) zusam-
men. Mit Glockengeläut, An-
sprachen, Kranzniederlegung 
mit Schweigeminute und 
musikalischer Umrahmung 
wird die Stadt hier gedenken. 
Leipzigerinnen und Leipziger 
sind dazu eingeladen.

Am Abend, 19 Uhr, bitten 
Stadt und Kirchgemeinde  
St. Thomas zum eintritts-
freien Gedenkkonzert in die 
Thomaskirche. Hier stehen 
Gedenken und Chormusik 
im Mittelpunkt. Außerdem 
erwartet Leipzig auch eine 
Zeitzeugin: Monika Gerbeth 
hat – damals zweieinhalb-
jährig – die Schreckensnacht 
erlebt. Burkhard Jung und 
Pfarrer Martin Hundertmark 
kommen zu Wort, und die 
Kammerchöre Josquin des 
Préz, amici musicae sowie 
das Leipziger Vocalensemble 
gestalten das Konzert musika-
lisch. Anschließend formiert 
sich ein Prozessionszug zur 
Gedenkstele auf dem Matthäi- 
kirchhof. Die Stele erinnert an 
die Matthäikirche,  ebenfalls 
zerstört in der Bombennacht 
am 4. Dezember 1943. ■
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Inszenierung einer Ikone
Museum der bildenden Künste zeigt umfassende Fotoausstellung „Evelyn Richter“

Inszenierte sich auch 
immer wieder selbst, 
oft aber nur halb zu 
erkennen hinter ihrer 
Kamera oder verzerrt 
in Spiegeln oder wie 
hier als Selbstinstal-
lation (Bild l.): Evelyn 
Richter. Zur Vorstel-
lung der Ausstellung 
versammelten sich 
vor einer riesigen Fo-
totapete mit ausge-
wählten Werken der 
Künstlerin Dr. Aure-
lia Rager, Dr. Jeannet-
te Stoschek, Dr. Stefan 
Weppelmann, Patricia 
Werner und Dr. Philipp 
Freytag (v. l.). Fotos: 
Evelyn Richter;abl/sf

Bis 17. März 2024 beherr-
schen eine Frau und ihre 
Mitstreiterinnen große Teile 
der Ausstellungsfläche des 
Museums der bildenden 
Künste (MdbK): Evelyn 
Richter, Fotografinnen-Ikone 
der letzten 80 Jahre, wird 
auf zwei Etagen mit ihren 
Werken gewürdigt. Die Aus-
stellung ist auch ein Finger-
zeig auf die Tiefen des 2009 
vom MdbK übernommenen 
Evelyn-Richter-und-Ursu-
la-Arnold-Fotoarchivs, das 
seit Kurzem vom neuen 
Kurator für Fotografie und 
Medien, Dr. Philipp Freytag, 
betreut wird. 

„Evelyn Richters Geist durch-
dringt die Räume dieses 
Hauses und ich behaupte 
einfach mal, sie ist zufrieden 
mit dem, was sie hier sieht“, 
sagt Patricia Werner von der 
Ostdeutschen Sparkassenstif-
tung mit einem verschmitzten 
Lächeln. Sie war mit der erst 

2021 verstorbenen Evelyn 
Richter vertraut, überzeugte sie, 
ihr Archiv in Leipzig zu lassen 
und ist nun umso glücklicher 
über die erste große postume 
Ausstellung im MdbK. „Alt-
vertraute Werke gilt es neu zu 
entdecken, denn auch wir sind 
andere geworden“, gibt sie den 
Besuchern mit auf den Weg.

Diese erwartet eine hoch-
ästhetische, inhaltlich dichte 
Ausstellung, die zugleich nicht 
erdrückt. Sie ist auch eine Ko-
operation mit dem Kunstpalast 
Düsseldorf, der Teile der Leipzi-
ger Schau im Herbst 2022 zeigte 
und mit dem MdbK einen ge-
meinsamen Katalog erstellt hat. 
Schon dort war sie ein großer 
Erfolg und soll es an Richters 
Studien- und Lehrheimat Leip-
zig umso mehr werden. „Wir 
wollen zeigen, was es bedeutet 
hat, in den 1950er Jahren Foto-
grafin zu sein, welchen Blick 
sie auf die deutsche Geschichte 
hatte“, sagt Kuratorin Dr. Jean-
nette Stoschek.
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Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an fol-
gende Jubilare: Ihren 100. Ge- 
burtstag feierten Alice Weiß-
flog am 25. November und 
Hans-Joachim Clar am 29. No- 
vember. Hertha Grunewald 
wurde am 21. November 
104 Jahre alt. 103. Geburts-
tag feierte Herta Silbermann 
am 28. November. Brigitte 
Schwarz wird am heutigen 
2. Dezember 102 Jahre alt. 
101. Geburtstag feierten El-
friede Golde am 22. No- 
vember, Annelies Russ am 26. 
November und Ruth Kretz-
schmar am 30. November. Al-
len viel Glück und Gesund-
heit! ■

Die Stadt  
gratuliert 

Rémy Fichet 
wird neuer 

Ballettdirektor
Rémy Fi-
chet wird 
ab Sommer 
2024 Di-
rektor des 
Leipziger 
Balletts. Er 
übernimmt 
die künst-
l e r i s c h e 
Leitung an 
der Oper 
Leipzig vom langjährigen Bal-
lettdirektor und Chefchoreo-
grafen Mario Schröder. Für 
die kommenden Spielzeiten 
ist die Zusammenarbeit mit 
innovativen Choreografen aus 
der internationalen Tanzszene 
in Planung. „Wir vollziehen im 
Leipziger Ballett damit bewusst 
den Wechsel zu einer kurato-
risch-künstlerischen Leitung, 
und ich schätze es sehr, dass 
unser Wunschkandidat Rémy 
Fichet sich für unser Haus ent-
schieden hat“, sagt Operninten-
dant Tobias Wolff. Rémy Fichet, 
geboren in Amiens (Frankreich), 
tanzte von 2000 bis 2008 selbst 
im Leipziger Ballettensemble 
und ist seit 2012  künstlerischer 
Produktionsleiter im Haus. ■

Koelbl im Grassi
„Metamorphosen“ heißt die 
neue Sonderausstellung im 
Grassi Museum für Ange-
wandte Kunst, die sich ganz 
den Fotografien von Herline 
Koelbl widmet. Diesmal liegt 
ihr Fokus auf der Natur – groß-
formatig zeigt sie die blühende 
Pflanzenwelt. Bis 1. April 2024 
ist die Schau zu sehen. ■

Tiefenlichter
Durch die Sonderausstellung 
„Tiefen/Lichter. Bildgedächt-
nis einer Stadt“ bietet das 
Stadtgeschichtliche Museum 
im Haus Böttchergäßchen 
am 14. Dezember um 16 Uhr 
eine öffentliche Führung an. 
Der Fotograf Bertram Kober 
und die Kuratorin Friederike 
Degner geben einen unterhalt-
samen Einblick in die Hinter-
gründe der Bilder. Anmeldung 
unter Telefon 9 65 13 40 oder 
an stadtmuseum@leipzig.de. ■

Mary in der Oper
Die Oper „Mary, Queen of 
Scots“ von Thea Musgrave 
feiert am 16. Dezember Pre-
miere an der Oper Leipzig. 
Das Besondere über die Mu-
sik hinaus: Es ist die erste 
CO2-neutrale Produktion an 
einer Spielstätte bundesweit. 
Dabei wurden sämtliche 
Transportwege, Herstellungs-
prozesse und Anreisen des 
Publikums berücksichtigt. 
Weitere Termine gibt es am 
20. und 27. Dezember. ■

■ Glückwünsche

■ Auf einen Blick

 

Das Leipziger  
Centraltheater entsteht

Die schillernde Geschichte 
des Leipziger Operetten- 
ensembles wurde in den 
vergangenen Jahren von eh-
renamtlichen Enthusiasten 
vom „Freunde und Förderer 
der Musikalischen Komödie 
Leipzig e. V.“ aufgearbeitet. 
In einer Serie gibt das Stadt-
archiv Leipzig Einblick in die 
Ergebnisse, die dort noch bis 
14. Dezember in einer Aus-
stellung zu entdecken sind.

Auf dem Kleinbosischen 
Garten westlich der Prome-
nade (heute Dittrichring) 
steht im 19. Jahrhundert 
die „Centralhalle“ (Bild 1) 
mit Konzertbetrieb. Nach 
der Pleiße-Überwölbung 
und dem Abriss wird auf 
dem Gelände ein Vergnü-
gungstheater konzipiert. 
Die Leipziger Architekten 
August Hermann Schmidt 
und Arthur Johlige entwerfen 
einen mit 4386 Quadratme-
tern Grundfläche für dama-
lige Verhältnisse opulenten 
Gebäudekomplex aus drei 
miteinander verbundenen 
Häusern: ein prachtvolles 
Theater im Jugendstil (2) mit 
halbrundem Zuschauersaal, 
einen Fest- und Ballsaal 
und einen gastronomischen 
Bereich aus mehreren Gast-
stätten.

Letzterer lag am Dittrich-
ring. Im Erdgeschoss waren 

■ Blickpunkt Stadtarchiv

ein Weinrestaurant und ein 
kleines Café, im ersten Ober-
geschoss das CT-Casino mit 
„amerikanischem Büffet“, Ka-
barett- und Tanzbühne sowie 
Billardsaal untergebracht. Im 
Obergeschoss befanden sich 
das Wiener Café „Grinzing“ 
und die hanseatisch einge-
richtete „Hafenschänke“. 
Im Keller gab es drei Kegel-
bahnen, auf dem Dach eine 
Gartenterrasse. 

An der Gottschedstraße lag 
der Saaltrakt. Unten befanden 
sich die „CT-Künstlerklause“, 
ein Zigarrengeschäft sowie 
die Zugänge zu einem großen 
Fest- und Ballsaal im ersten 
Obergeschoss, der mit mauri-
schen Verzierungen gestaltet 
war. Im zweiten Oberge-
schoss verfügte dieser Saal 
über eine 350 Quadratmeter 
große Galerie, bestuhlt fasste 
er 1150 Personen. 

Das eigentliche Theater 
befand sich in der Mitte des 
Komplexes mit Eingang in der 
Bosestraße, architektonisch 
durch einen Mittelrisalit 
mit Säulen und plastischem 
Schmuck betont. Vom Ves-
tibül mit dem Kassenbe-
reich gelangte man zu einem 
großen Wandelgang und 
danach in den halbrunden 
Zuschauersaal. Dieser fasste 
mit Parkett, zwei Rängen 
und den Proszeniumslogen 
1633 Personen. ■

Astrid Böhmisch über-
nimmt zum 1. Januar 
2024 die Verantwor-
tung für die Leipziger 
Buchmesse. Sie folgt 
als Direktorin auf Oli-
ver Zille, der das Amt 
auf eigenen Wunsch 
zum Jahresende ab-
gibt. Astrid Böhmisch 
bringt langjährige und 
umfangreiche Erfah-
rung aus der Buch- und Me-
dienbranche mit. Die studierte 
Germanistin und Anglistin ist 
in Berlin als Business Consul-
tant für Medienunternehmen 
tätig und verantwortete bis 
2022 als General Manager die 
deutschsprachigen Märkte der 

Neue Direktorin für die 
Leipziger Buchmesse

Bookwire GmbH. Da-
vor zeichnete sie vier 
Jahre für das Marke-
ting des Piper Verlages 
verantwortlich. Von 
2006 bis 2015 war sie 
in mehren Positionen 
für das Marketing der 
Senator Entertainment 
zuständig.

„Die Geschicke der 
Leipziger Buchmesse 

zu übernehmen, ist eine große 
Ehre und spannende Heraus-
forderung für mich. Für alle 
Verlage, Literaturschaffende 
und Lesebegeisterte bildet sie 
einen absoluten Höhepunkt im 
Jahr“, sagte Böhmisch zu ihrer 
Berufung. ■

Dafür wird ihr das gesam-
te Kellergeschoss gewidmet 
mit mehreren Räumen, die 
thematisch Richters Leben 
und Wirken in Bildern dar-
stellen. Ob als Studentin an 
der Hochschule für Grafik und 
Buchkunst (HGB), von der sie 
wegen defätistischer Porträts 
von Kommilitonen 1955 exma- 
trikuliert und 30 Jahre später 
als Dozentin wieder aufgenom-
men wurde, über ihre Arbeit als 
Fotojournalistin, die sie auch in 
Frauen- und TV-Zeitschriften 
führte, bis hin zum rein künst-
lerischen Werk, besonders den 
Aufnahmen von arbeitenden 
Frauen, ist vieles zu sehen. In 
Vitrinen in der Mitte der Räume 
sind zudem ihre Arbeiten als 
Fotobuchkünstlerin ausgestellt. 

In der dritten Etage gibt es die 
Gemeinschaftsausstellung 
mit den Freundinnen Ursula 
Arnold, Christa Sammler und 
Eva Wagner-Zimmermann, 
deren Lebenswege aufgear-
beitet werden.

Es wird nicht die letzte 
Richter-Ausstellung in Leip-
zig und der Welt sein, die sich 
aus dem MdbK-Archiv speist. 
Unheimliche Tiefe habe die-
ses, sagt Jeannette Stoschek. 
Es soll zudem um weitere 
Fotokünstler erweitert wer-
den. Mit der Besetzung der 
neuen Foto-Kuratorenstelle 
durch Dr. Philipp Freytag 
ist der Weg dafür bereitet. 
In Sachen Fotografie dürfen 
MdbK-Besucher künftig noch 
einiges erwarten. ■

Zehn Jahre Audiodeskription am Schauspiel
Mehr als 1000 Nutzer in 30 Inszenierungen / Künftig auch Übersetzungen in  Gebärdensprache

Seit zehn Jahren wird am 
Schauspiel Leipzig mindestens 
eine Vorstellung pro Monat mit 
Audiodeskription für blinde 
und sehbeeinträchtigte Men-
schen angeboten. Dieses Jubi-
läum feierte das Stadttheater 
am 17. November mit einer 
Podiumsdiskussion und der 
Audiodeskription des Musicals 
„Cabaret“.

Neben zahlreichen Men-
schen, die das Angebot der 
Audiodeskription am Schau-
spiel Leipzig in den letzten zehn 
Jahren geprägt haben, war bei 
der Jubiläumsveranstaltung 
auch Jürgen Dusel anwesend, 
Beauftragter der Bundesregie-
rung für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen. Auf 
der Podiumsdiskussion betonte 
er: „Inklusion führt dazu, dass 

Vor der Aufführung des Musicals „Cabaret“ wurde eine Tastfüh-
rung durch die Kostüme angeboten. Foto: Rolf Arnold 

Begegnungen geschaffen und 
Dialoge geführt werden. Inso-
fern kann Inklusion ein Impuls 
für Demokratisierung sein. Bar-
rierefreiheit und Zugänglichkeit 
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sind Qualitätsmerkmale für ein 
modernes Land und modernes 
Theater.“

Mit Beginn der Intendanz 
Enrico Lübbes wurde Au-

diodeskription ab 2013 als 
bundesweites Pilotprojekt fest 
am Schauspiel installiert. Inzwi-
schen sind Hörbeschreibungen 
für 30 Inszenierungen erstellt. 
Insgesamt 110 Aufführungen 
wurden mit live eingespro-
chener Audiodeskription ge-
spielt, die Empfangsgeräte mit 
Kopfhörern wurden mehr als 
1000 Mal ausgeliehen. Beim 
Open-Air-Theater im Zoo Leip-
zig im Sommer dieses Jahres gab 
es erstmals Audiodeskription 
außerhalb des Theaterhauses.

Derzeit arbeitet das Schau-
spiel an einem weiteren In-
klusionsformat: Im Rahmen 
eines Förderprogramms der 
Kulturstiftung des Bundes soll 
die Übersetzung in Deutsche 
Gebärdensprache am Haus 
etabliert werden. ■

Astrid Böhmisch
 Foto: Tom Schulze

„Schwebendes Zuhause“ im MdbK
Ein aufstrebender internati-
onaler Star der Kunstszene 
beehrt das Museum der bil-
denden Künste (MdbK) mit 
einer eigens geschaffenen 
Installation: Sandra Mujinga 
(geb. 1989 in Goma/Demo-
kratische Republik Kongo) 
ist eine kongolesisch-norwe-
gische Künstlerin, die in Oslo 
und Berlin arbeitet. Sie verbin-
det Text, Video, Performance 
und Tanz und beschäftigt sich 
mit Themen wie Identität, 
queer-feministischen Fragen 
und historisch-futuristischen 
Fiktionen.

Für die große Terrasse 
des MdbK hat sie das Werk 

„Fleeting Home“ (Schweben-
des Zuhause) geschaffen, das 
seit dieser Woche und noch 
bis 20. Mai 2025 zu sehen ist. 
Den von riesigen Glasflächen 
gerahmten Raum bevölkern 
dabei monumentale Struktu-
ren aus Metall und Stoffge-
flecht, die wie eine Gruppe 
von urtümlichen Organismen 
in Bewegung anmuten. Diese 
Boten aus einer anderen Welt 
streifen die Besucher flüchtig 
auf ihrer Reise, so scheint es, 
um sie dann mit existentiellen 
Fragen nach ihrer eigenen 
Spezies und deren Zukunft 
zurückzulassen. Starke Ins-
piration bezieht Mujinga, wie 

schon in früheren Arbeiten, 
aus dem afrofuturistischen 
Science-Fiction-Genre (etwa 
den Erzählungen von Oc-
tavia E. Butler). Als eine 
Schnittstelle von Techno-
logie, menschlichen und 
anderen Organismen lässt 
sich ihre Position auch als 
Entwurf alternativer Welten 
(worldbuilding) verstehen.

Mujinga ist vielfach ausge-
zeichnet: 2021 erhielt sie den 
Preis der Neuen Nationalga-
lerie Berlin, 2022 nahm sie an 
der 59. Biennale in Venedig 
teil.Auch im Musuem of Mo-
dern Art (Moma) in New York 
durfte sie bereits ausstellen. ■

Künstlerin Sandra Mujinga war 
schon auf der Biennale und im 
MoMA in New York zu sehen.
 Foto: Gustave Muhozicopy 

Auch 300 Jahre nach seinem 
Amtsantritt in Leipzig gibt es 
für Johann Sebastian Bach noch 
eine Premiere: Mit „Living 
Bach“ von Regisseurin Anna 
Schmidt kommt erstmals ein 
Dokufilm über den Thomas-
kantor ins Kino. Am 30. No-
vember war bundesweiter 
Kinostart – in den kommenden 
Wochen ist der 114 Minuten 
lange Film in ausgewählten 
Häusern auch in Leipzig zu 
sehen. 

Der Film spürt den Bach-En- 
thusiasten aus aller Welt nach, 
die sich in über 300 Chören 
und Ensembles der Musik des 
Meisters gewidmet haben. 
Die Regisseurin begleitet mit 
der Kamera den Weg der 
Bach-Liebhaber aus Japan, 
Malaysia, Australien, Neusee-
land, Südafrika, Paraguay, den 

Tickets für Bach im Kino 
und das Bachfest

USA oder der Schweiz bis zum 
Bachfest nach Leipzig nach, wo 
sie sich alle begegnen.

Apropos: Das Bachfest 2024 
wirft seine Schatten voraus. Un-
ter dem Motto „Choral total“ 
werden vom 7. bis 16. Juni wie-
der mehr als 70 000 Besucher in 
Leipzig erwartet. Gefeiert wird 
das Doppeljubiläum 500 Jahre 
Luther-Choräle und 300 Jahre 
Choralkantatenzyklus. Neben 
führenden internationalen In-
terpretinnen, Interpreten und 
Ensembles sind 30 Bach-Chö-
re aus aller Welt eingeladen, 
diesen noch nie dagewesenen 
Kantatenzyklus zu gestalten.

Aktuell läuft bereits der 
Vorverkauf unter www.bach-
festleipzig.de, im Shop des 
Bach-Museums, in der Musi-
kalienhandlung Oelsner und 
in der Ticketgalerie. ■

Rémy Fichet. 
 Foto: Kirsten Nijhof

mailto:stadtmuseum%40leipzig.de?subject=
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Rund 16 000 Kubikmeter Raum und 9000 Tonnen Schutt müssen 
auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz abgetragen werden, um Bau- 
freiheit zu haben. Abgerissen wird dabei ein Teil des Kellers der 
historischen Markthalle. Direkt auf den Kellerwänden sind in der 
Vergangenheit junge Gehölze gewachsen, die jetzt weichen muss-
ten. Leipzig schafft aber während der Bauzeit auf dem Platz soge-
nanntes Zwischengrün. Nördlich des City-Tunnels sollen ab Sommer 
2024 für rund zehn Jahre Gehölze gepflanzt werden, die sich gut 
ans Stadtklima anpassen und Brutplätze bieten. Kurz nach dem sym-
bolischen ersten Spatenstich für das Leibniz-Institut für Länderkun-
de Ende Oktober beginnen mit dem Abbruch auch die Vorarbeiten 
für die künftige Forschungseinrichtung der Universität Leipzig, den 
Global Hub. Die Hochbauarbeiten sollen im Februar 2024 starten. 

■ Zahl der Woche

16 000

Neubau mitten im Musikviertel
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft legt Grundstein für neues Wohnensemble in der Robert-Schumann-Straße

Wohnen in bester Lage:  So wird der Neubaublock aussehen, den die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbh bis Mitte 2025 in der Ro-
bert-Schumann-Straße hochzieht und der auch über Wohnungen mit günstigen Mieten verfügt. Visualisierung: Mann & Schott Architekten

Die LWB baut jetzt auch 
im Musikviertel. Entstehen 
sollen 104 neue Wohnungen, 
mehr als die Hälfte davon mit 
günstigen Mieten für Men-
schen mit kleinem Geldbeu-
tel. Am 14. November ist der 
Grundstein gelegt worden, 
Mitte 2025 soll der Komplex an 
der Robert-Schumann-Straße  
dann stehen.

Seit Juli drehen sich hier in 
bester Lage bereits die Kräne für 
den Neubau von  104 Zwei- bis 
Fünfraumwohnungen. Mitte 
2025 will der Generalunter-
nehmer GP Günter Papenburg 
Hochbau GmbH das Projekt 
fertiggestallt haben, für das am 
14. November jetzt auch offiziell 
der Startschuss fiel. 

„Die Nachfrage nach Woh-
nungen im Zentrum-Süd ist 
nicht nur aufgrund der zen- 
tralen Lage und der sehr guten 
Anbindung an den ÖPNV un-
gebrochen hoch“,  sagt Doreen 
Bockwitz, LWB Geschäftsfüh-
rerin Wohnungswirtschaft und 
Bau. Auch die unmittelbare 
Nähe zu den weitläufigen Parks 
und die gute soziale Infra-
struktur machten den Standort 
attraktiv. Außerdem sorgt das 
kommunale Wohnungsbauun-
ternehmen dafür, dass sich auch 
Menschen mit kleinerem Bud-
get solche Wohnungen leisten 
können. Über 1256 Wohnungen 
verfügt die LWB insgesamt im 
Musikviertel. Deren durch-
schnittliche Kaltmiete liegt bei 
6,69 Euro pro Quadratmeter. 
„Das Ensemble fügt sich nicht 
nur hervorragend in die umlie-

Wie soll sich Knautklee-
berg-Knauthain in den kom-
menden zehn bis zwanzig 
Jahren entwickeln? Mit dieser 
Frage beschäftigt sich das neue 
Entwicklungskonzept  für den 
Ortsteil im Leipziger Südwes-
ten, das jetzt dem Stadtrat vor-
gelegt werden kann. Seit 2020 
haben sich Stadtplanerinnen 
und Bewohner in Planwerk-
stätten und Diskussionsrunden 
mit der künftigen Entwick-
lung des Ortsteils befasst und 
Schwerpunkte ausgemacht: 
Ortsidentität, Gestaltung von 
Sport- und Freiflächen sowie 
die Entwicklung von Flächen 
für den Wohnungsbau und das 
Thema Nahversorgung gehören 
dazu. Nach jetzigen Plänen soll 
eine neue Ortsmitte entstehen 
mit kleinen Läden, eine Kita ist 
vorgesehen, und es soll geprüft 
werden, ob der Fußballverein 
KSC ein neues Trainingsfeld 
erhalten kann. Im Detail geplant 
werden soll auch eine Fuß- und 
Radroute. 

44,5 Hektar westlich der 
Dieskaustraße umfasst das 
Areal. Über einen Bebauungs-
plan Nr. 478 „Neue Emil-
Teich-Siedlung“ will sich die 
Stadt jetzt das Vorkaufsrecht 
für die wichtigsten im Konzept 
identifizierten Flächen sichern. 
Der Stadtrat muss sowohl über 
den Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan als auch die 
Satzung zum Vorkaufsrecht 
entscheiden. ■ 

Tourismuspreis für Förderverein Völkerschlachtdenkmal und Lisa Eckhart

300 000 Besucherinnen und 
Besucher zieht das Völker-
schlachtdenkmal jährlich an. 
Dass Leipzig sein touristisches 
Wahrzeichen heute saniert  und 
so erfolgreich präsentieren kann,  
hat die Stadt maßgeblich dem 
Förderverein Völkerschlacht-
denkmal e. V. zu verdanken. 
In diesem Jahr feiert er sein 
25-jähriges Bestehen und ist 
am 14. November als Leipziger 
Tourismuspreisträger 2023 in 
der Kategorie Unternehmen/
Institution gekürt worden.   „Mit 
dem beliebten Stifterbrief und 
zahlreichen Aktivitäten hat der 
Verein bisher über drei Millionen 
Euro an bürgerschaftlichen Mit-
teln für die Sanierung und Arbeit 
des Denkmals akquiriert“, hebt 
Volker Bremer, Geschäftsführer 

Verjüngungskur
für Zeigner-Haus
Ab März 2024 will Leipzig 
das Erich-Zeigner-Haus in der 
Zschocherschen Straße moder-
nisieren. Der Dreigeschosser 
in Lindenau stammt aus dem 
Jahr 1860 und zählt zu den 
städtischen Kulturdenkmalen. 
Hier hatte Leipzigs einstiger 
OBM Erich Zeigner (1886-1949) 
gewohnt, heute nutzt das Ge-
bäude der Erich-Zeigner-Haus 
e. V., der als Hauptmieter auch 
weiter bleiben soll. Die Stadt 
will das Haus zunächst nach 
neuesten energetischen Stan-
dards sanieren: Die Gastherme 
soll eine Luft-Wärmepumpe 
ersetzen, Wärmedeämmputz 
soll aufgebracht werden und  
das Gebäude wird neue Fenster 
und Türen aus Holz mit Isolier-
verglasung erhalten. Daneben 
wird das Dach neu abgedichtet, 
gedämmt und gedeckt und das 
Flachdach des Nebengebäudes 
erhält eine Photovoltaik-An-
lage. Außerdem werden die 
Sanitäreinrichtungen über-
holt, die Elektroinstallation 
erneuert und das Erdgeschoss 
barrierearm gestaltet. In den 
oberen Etagen soll der Verein 
Büroräume erhalten, damit 
er die unteren Räume besser 
für Bildungsveranstaltungen 
nutzen kann. 2,18 Mio. Euro 
sollen für die Modernisierung 
fließen, inklusive 1,6 Mio. Euro 
Fördermittel vom Freistaat. ■

Stadt informiert zu Plänen im  
Gewerbegebiet Böhlitz-Ehrenberg

Aktuell arbeitet die Stadt am 
Entwurf des Bebauungsplans 
427 für das „Gewerbegebiet  
Fabrikstraße/Südstraße“in 
Böhlitz-Ehrenberg. Das knapp 
34 Hektar große Gebiet soll  
künftig als Industriepark und 
für die Ansiedlung von Un-
ternehmen gesichert werden. 
Wie die Pläne der Stadt dazu 
konkret aussehen, können Bür-

gerinnen und Bürger während 
der Ortschaftsratssitzung am  
7. Dezember, 18.30 Uhr, im 
soziokulturellen Zentrum Gro-
ße Eiche, Leipziger Straße 81 
erfahren. Mitarbeiter des Stadt-
planungsamtes sind dazu ein-
geladen und geben Auskunft. 
Ab 5. Dezember liegen die Pläne 
auch im Neuen Rathaus und im 
Stadtbüro am Burgplatz aus. ■

Schösserhaus in Kleinzschocher wird Nachbarschaftszentrum

Konzept für 
Knautkleeberg- 

Knauthain

Knautkleeberg-Knauhain: Das Po-
tenzial dieses Ortsteils will Leipzig 
jetzt heben.  Foto:  Stadt Leipzig

der Leipzig Tourismus und Mar-
keting (LTM) GmbH in seiner 
Laudatio hervor.

Nicht minder erfolgreich 
agiert Lisa Eckhart für Leipzig. 
Die Kabarettistin und Autorin 
überzeugte in der Kategorie 
Persönlichkeiten. Die gebürti-
ge Österreicherin hat Leipzig 
seit einigen Jahren zu ihrem 
Wohnsitz erwählt. Jedes ihrer 
Programme ist ein Publikums-
magnet, wie auch ihre aktuelle 
Tour „Kaiserin Stasi die Erste“. 
Sie mutet ihrem Publikum oft 
einiges zu – getreu der Überzeu-
gung, dass Kabarett Grenzen 
ausreizen muss.

Zweite und dritte Preise in 
der Kategorie Unternehmen 
gingen an das Grassi Museum 
für Angewandte Kunst für die 

Sie ziehen mit ihrem Engagement Gäste in die Stadt: Klaus-Micha-
el Rohrwacher (Erster Vorsitzender Förderverein Völkerschlacht-
denkmal e.V., l.), Lisa Eckhart (Kabarettistin und Autorin) und Dr. 
Irina Poldrack (Leiterin Geschäftsstelle Förderverein Völkerschlacht-
denkmal e.V., r.). Dafür gab es den „Leipziger Tourismuspreis 2023“ 
von LTM Chef Volker Bremer. Foto: Punctum/Alexander Schmidt

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH zeichnet Verein und Kabarettistin aus / Erstmals auch „Leipzig Ambassadors 2023“ geehrt

Leerstehende  
Wohnungen gefördert 
Weil Bau- und Finanzierungs-
kosten stark gestiegen sind, will 
die Stadt Eigentümer künftig 
stärker bei der Sanierung ihrer 
leerstehenden Wohnungen 
unterstützen. Wenn der Stadtrat 
zustimmt, soll dafür die Richtli-
nie „Aktivierung leerstehender 
Wohnungen“ angepasst wer-
den. Die Wohnungspauschalen 
werden demnach jeweils um 
3000 Euro erhöht. Eine 1-Raum-
wohnung wird dann mit 20 500 
Euro gefördert, für jeden weite-
ren Raum erhöht sich der Zu-
schuss um 2000 Euro. Fördern 
will Leipzig Wohnungen in 
Großwohnsiedlungen, Bestän-
de aus den 1950er und 1960er 
Jahren, einzelne Plattenbauten 
und Wohnsiedlungsbauten. 
Die geförderten Wohnungen 
bleiben 15 Jahre mietpreisge-
bunden (s. S. 9). ■

gende Bebauung ein, sondern es 
wird Akzente setzen und das 
sowohl optisch als auch hin-
sichtlich seiner nachhaltigen Ei-
genschaften“, betont Bockwitz. 
Neben begrünten Dächern und 
Photovoltaikanlagen will die 
LWB hier Regenwasser nutzen 
und grüne Innenhöfe gestalten. 
Nach dem Baustart in der 
Mockauer Straße im September 
ist dies die zweite Grundstein-

legung der Wohnungsbauge-
sellschaft in diesem Jahr. Für 
Baubürgermeister Dienberg 
ist das ein Indiz für die be-
sondere Verantwortung, die 
die LWB gerade in  diesen 
herausfordernden Zeiten in der 
Baubranche übernimmt. „Mehr 
als die Hälfte der Wohnungen 
werden an Inhaber des wei-
ßen Wohnungberechtigungs-
scheins gehen“, so Dienberg. 

Damit wirke das Unternehmen 
auch im beliebten Musikviertel 
mietpreisdämpfend.

Vor zehn Jahren erst hat die 
LWB nach langer Pause wieder 
begonnen zu bauen. Erstes Ob-
jekt war damals das Wintergar-
tenareal.  Für den geförderten 
Mietwohnungsneubau sind 
dann 2017 die Weichen gestellt 
worden, ein ambitioniertes 
Neubauprogramm  ging an den 

Start: Sechs große Projekte mit 
777 Wohnungen (drei Viertel 
davon gefördert) und drei inte-
grierten Kitas sind bereits fertig. 
Fünf weitere Projekte, inklusive 
Robert-Schumann-Straße, wer-
den aktuell gebaut. Darunter 
außerdem der Neubau in der 
Böhlitz-Ehrenberger Gauß-
straße: Hier feiern die LWB am  
8. Dezember  für 123 geförderte 
Wohnungen Richtfest. ■

Wiederbelebung der Gras-
si-Messe und viele herausragen-
de Sonderausstellungen sowie 
an die Leipziger Markt-Musik.  
Deren Mischung aus unge-
zwungener Konzertatmosphäre 
und besonderer Gastronomie 
begeistert sowohl Einheimische 
als auch Touristen.

 In der Kategorie Persönlich-
keiten eroberten Schauspieler 
Hartmut Müller als „Mephisto“ 
und charismatischer Fasskel-
lermeister in Auerbachs Keller  
Platz zwei und Autor und Kul-
turmanager Claudius Nießen 
Platz drei. Nießen entwickelte 
mit seiner Agentur Clarapark 
neue Formate für Literaturver-
anstaltungen, u. a. die Lange 
Leipziger Lesenacht oder die 
Literaturshow Turboprop.

Parkscheine  
mit Karte zahlen

Das Bezahlen an Leipzigs 
Parkautomaten läuft seit Mitte 
November auch bargeldlos 
und damit einfacher und be-
quemer. Alle 191 Parkschein- 
automaten sind inzwischen 
umgerüstet und akzeptieren 
jetzt auch Kreditkarten und 
Debitkarten sowie kontaktlo-
ses Zahlen via Master, Maes- 
tro, Vpay und Visa. Zudem 
werden elektronische Zahlun-
gen über ApplePay und Goo-
glePay angenommen, wenn 
diese über eine Master- oder 
Visa-Karte abgedeckt sind. 
Nach wie vor ist das Bezahlen 
aber auch noch mit Münzen 
möglich. In die Umstellung 
der Automaten hatte die Stadt 
905 000 Euro investiert. ■

Planungen zum Umbau Georg-Schumann-Straße im Abschnitt 
S-Bahn-Brücke bis Wiederitzscher Straße werden vorgestellt

In der Georg-Schumann-Straße 
wird ab 2026 gebaut. Stadt und 
Leipziger Gruppe wollen jetzt 
den Abschnitt ab S-Bahn-Brücke 
bis zur Wiederitzscher Straße 
in Angriff nehmen und bei der 
Sanierung umweltfreundliche 
Verkehrsmittel stärker be-
rücksichtigen. Ziel ist, breitere 
Straßenbahnen einsetzen zu 
können, um die Leistungsfä-

higkeit des ÖPNV zu erhöhen, 
und die Straße hier attraktiver 
und sicherer zu machen. 

Welchen Umfang die Aus-
bauarbeiten haben werden, 
welche Varianten existieren 
und welche Voraussetzungen 
gelten, darüber wollen die 
Bauherren jetzt Auskunft ge-
ben. Eingeladen sind Bewoh-
nerinnen, Bewohner, Anlieger 

und Gewerbetreibende am  
7. Dezember, 18.30 Uhr, zu 
einem digitalen Informations-
abend, der Livestram kann im 
Internet unter dem Link www.
leipzig.de/schumann-strasse 
aufgerufen werden. Die Ver-
anstaltung wird aufgezeichnet 
und steht voraussichtlich ab 
dem 8. Dezember auch online 
zur Verfügung. ■

Rund 16 000 Kubikmeter Raum und 9000 Tonnen Schutt müssen 
auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz abgetragen werden, um Bau- 
freiheit zu haben. Abgerissen wird dabei ein Teil des Kellers der 
historischen Markthalle. Direkt auf den Kellerwänden sind in der 
Vergangenheit junge Gehölze gewachsen, die jetzt weichen muss-
ten. Leipzig schafft aber während der Bauzeit auf dem Platz soge-
nanntes Zwischengrün. Nördlich des City-Tunnels sollen ab Sommer 
2024 für rund zehn Jahre Gehölze gepflanzt werden, die sich gut 
ans Stadtklima anpassen und Brutplätze bieten. Kurz nach dem sym-
bolischen ersten Spatenstich für das Leibniz-Institut für Länderkun-
de Ende Oktober beginnen mit dem Abbruch auch die Vorarbeiten 
für die künftige Forschungseinrichtung der Universität Leipzig, den 
Global Hub. Die Hochbauarbeiten sollen im Februar 2024 starten. 

Zum ersten Mal hat auch 
das städtische Referat Beschäfti-
gungspolitik einen Wettbewerb 
ausgelobt, der sich an Auszubil-
dende und städtische Unterneh-
men in der Tourismusbranche 
richtet. Hier standen die Event-
park GmbH, die Hotel Michaelis 
GmbH sowie der Ratskeller der 
Stadt und Macis | Herzig&Her-
zig Biolebensmittel GmbH auf 
dem Treppchen. Als beste Azu-
bis und mit einem Preisgeld 
von 1000 Euro sind Kateryna 
Buchkovska, Auszubildende im 
Victor´s Residenz-Hotel Leipzig, 
und Elisabeth Geisler, Auszubil-
dende im Ratskeller der Stadt 
Leipzig, ausgezeichnet worden. 

Im nächsten Jahr wird eine 
Plakatkampagne diese Preisträ-
ger in den Mittelpunkt stellen. ■

Neues Leben für das denkmal-
geschützte Schösserhaus: Das 
letzte noch erhaltene Gebäu-
de des einstigen Rittergutes  
Kleinzschocher soll künftig ein 
Nachbarschaftstreff werden. 
Eigentümerin ist die Leipziger 
Wohnungs- und Baugesell-
schaft mbH (LWB). In dieser 
Woche hat das kommunale 
Unternehmen mit den Sa-
nierungsvorbereitungen be-
gonnen. Man wolle das Haus 
nicht nur sanieren, sondern es 
gemeinsam mit Vereinen und 
Nachbarn einer neuen Bestim-
mung übergeben, so Doreen 
Bockwitz, LWB-Geschäftsfüh-

rerin. Entstehen solle ein Ort, 
an dem alle Generationen zu-
sammenkommen, sich austau-
schen und Gemeinschaft gelebt 
wird. Dafür stehen künftig weit 
mehr als 400 Quadratmeter auf 
drei Etagen zur Verfügung. 
Während im Erdgeschoss ein 
Restaurant mit großem Freisitz 
geplant ist, sind die beiden 
oberen Etagen für die Nutzung 
durch Vereine reserviert. Mehr 
als 2,6 Millionen Euro soll der 
Umbau kosten, mit insgesamt 
einer Million Euro wird das 
Vorhaben aus dem Bund-Län-
der-Programm Wachstum und 
von der Stadt  Leipzig gefördert. 

Das Schösserhaus soll sich aber 
künftig nicht nur zum Mittel-
punkt des Ortsteils entwickeln, 
es wird auch Zentrum einer 
neuen Wohnsiedlung. Die LWB  
wollen auf dem Grundstück des 
ehemaligen Rittergutes Mehr-
familienhäuser und ein Kita 
bauen, der Bauantrag dafür ist 
bereits eingereicht.

Das gesamte Vorhaben 
Schösserhaus und Wohnsied-
lung haben Stadt und LWB in 
einem sogenannten Dialogver-
fahren gemeinsam aufgesetzt. 
Vereine, Nachbarn und Initiati-
ven sind ebenso beteiligt gewe-
sen und lieferten gute Ideen.  ■

Wird saniert und bald zur lebendigen Mitte Kleinzschochers: das Schös-
serhaus. Gebäude und weite Teile der riesigen Parkanlage gehörten 
einst zum herrschaftlichen Rittergut. Foto: LWB Victoria Härting

http://www.leipzig.de/schumann-strasse
http://www.leipzig.de/schumann-strasse
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Fraktionen zur Sache: Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder neuen Ausgabe kön-
nen sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kommunalpolitischen Zielen verbinden. 
Die Autorenschaft liegt bei den jeweiligen Fraktionen. Die Beiträge sind auch unter www.leipzig.de/stadtrat nachzulesen. Fotos: Stadt Leipzig/M. Jehnichen

Getu
Abraham

Stadtrat

Der angespannte Mietwohnungsmarkt in 
unserer Stadt ist ein Dauerthema. Der Fokus 
liegt hier meist auf Familien, die es schwer 
haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Da-
bei geraten zwei andere Gruppen häufig aus 
dem Blick: Studierende und Auszubildende. 
Steigende Mietpreise machen auch vor ihnen 
nicht Halt. WG-Zimmer sind schwer zu finden 
und werden teurer, die Plätze im Studen-

tenwohnheim sind knapp 
und von Wohnheimen für 
Azubis brauchen wir nicht 
reden, weil die Kapazitäten 
dort ohnehin überschaubar 
sind. Wie wollen wir dem Fachkräftemangel 
begegnen, wenn die angehenden Fachkräfte 
hier keine Bleibe finden? Wir haben deshalb 
unter anderem vorgeschlagen, dass junges 

Wohnen für Studierende 
und Auszubildende einen 
Platz in den Vergabekrite-
rien bei Konzeptvergaben 
bekommt. Damit wollen wir 

erreichen, dass sowohl das Studentenwerk als 
auch die Kammern oder von ihnen beauftragte 
Träger an Ausschreibungen von kommunalen 
Grundstücken teilnehmen können, um dann 

dort bezahlbaren Wohnraum für Studierende 
und Azubis zu schaffen. Das Ganze könnte 
sogar einen neuen, ganzheitlichen Ansatz 
bekommen und Synergien heben, indem 
bspw. die Studenten aus dem Baubereich 
die Unterkünfte mitplanen oder Azubis aus 
Bauberufen an der Errichtung mitwirken. In 
der Dezember-Ratsversammlung wird das 
Thema behandelt werden. ■

Neue Wege für 
junges Wohnen

Sascha
Matzke

Stv. Fraktionsvorsitzender

Als Stadträten kommt uns neben vielen 
anderen eine besondere Verantwortung 
zu: Gelegentlich ist es unsere Aufgabe, 
uns selbst zu regulieren. Nun war es seit 
langem der Wunsch der Kulturbürger-
meisterin, die Eintrittspreise innerhalb 
der städtischen Kultureinrichtungen ein-
heitlich zu gestalten. Dazu gehört auch, 
die Ehrenkarten gleichmäßig zu ordnen. 

Ehrenkarten sind die Gra-
tis-Eintrittskarten, die de-
korierte Persönlichkeiten 
erhalten, um sich von der 
Arbeit der Kulturhäuser 
zu überzeugen. Diese Gelegenheit wollte 
ich nutzen, um die Freikarten auf die Mit-
glieder des Stadtrats zu beschränken, die 
inhaltlich mit den Kulturbetrieben befasst 

sind: also die Mitglieder 
des Betriebsausschusses 
Kulturstätten und gern 
auch deren Stellvertreter. 
Mit der beschlossenen 

Entgeltordnung haben die Kulturstätten 
nun weiterhin die Möglichkeit, diese 
Freikarten allen Stadträten anzubieten. 
Auch wenn einige Häuser dies von sich 

aus einschränken, ist mir unklar, warum 
ein Ratsmitglied mit den Arbeitsschwer-
punkten Städtebau oder Verkehr auf 
Kosten des Steuerzahlers in der Oper Platz 
nehmen soll. An dieser Stelle hätte man 
die Ehre beweisen können, aufgrund derer 
man die Karte einfordert. Der Stadtrat 
hat meinen Änderungsantrag leider mit 
großer Mehrheit abgelehnt.■

Freikarten 
für alle

Umweltverbrechen 
für Luxuswohnen

Michael
Schmidt

Stadtrat

Was sich in einem Hinterhof in Schleußig 
abspielte, schockiert! Ein Immobilienunter-
nehmen, das in dem bislang grünen Innenhof 
am Ufer der Weißen Elster das ‚Wohnpalais 
Holbeinstraße 6a‘ schaffen will, hat in einer 
Nacht- und Nebelaktion die Kettensäge 
sprechen lassen. Das bei Anwohnenden und 
Umweltverbänden umstrittene Bauvorha-
ben war schon im Mai Thema im Stadtrat. 

Auf Nachfrage wurde uns 
erklärt, dass die Bebau-
ung von Uferrändern laut 
Sächsischem Wassergesetz 
eigentlich nicht erlaubt sei. 
Dennoch wurde unter Aushebelung der 
umweltrechtlichen Genehmigungen das Bau-
vorhaben nach §34 BauGB für zulässig erklärt. 
Trotz laufendem Widerspruch gegen die be-

hördlich erteilte „Befreiung 
vom Verbot der Bebauung 
des Gewässerrandstreifens“ 
durch Anwohnende und 
den BUND, hat der Vor-

habenträger einfach Tatsachen geschaffen. 
Die illegale Fällung von zehn Bäumen und 
mehreren Sträuchern wurde am 24. November 
behördlich gestoppt und dennoch am nächs-

ten Morgen einfach zu Ende geführt. Die 
Fläche ist unwiederbringlich gerodet, dem 
Bauunternehmen droht eine hohe Geldstrafe. 
Doch was nützt es, wenn diese zugunsten 
der künftigen Luxusimmobilie billigend in 
Kauf genommen wird? Derartigen Umwelt-
verbrechen muss mit aller Härte des Gesetzes 
begegnet werden, Spielräume in Genehmi-
gungsverfahren gilt es abzubauen! ■

Steffen
Wehmann

Stadtrat

tisch verfolgt. Die fatalen 
Folgen: verspätete Fer-
tigstellungen und Inves-
titionsverschiebungen 
u. a. von Schulen, Kitas, 
Sanierungen von Straßen, Brücken, Fuß-
wegen sowie gemeinsamen Bauvorhaben 
mit der LVB. Hinzu kommen massive 
Kostenerhöhungen der „verspäteten“ 

Projekte durch erhebliche 
Baupreissteigerungen. 
Allein die nicht umge-
setzten Maßnahmen in 
2022 bedeuten Mehrkos-

ten von mindestens 50 Millionen Euro im 
Folgejahr! Daher fordern wir die Verwal-
tungsspitze auf, endlich die strukturellen 
und personellen Voraussetzungen zu 

schaffen, damit sich die Probleme um 
die investive Umsetzung der geplanten 
Vorhaben nicht weiter verschärfen. Dies 
ist umso dringender, da sich die Haus-
haltslage in den nächsten Jahren auch 
mit den zusätzlichen Aufgaben – u. a. 
der „Kommunalen Wärmeplanung“ 
in Milliardenhöhe – kaum verbessern 
dürfte. ■

Investitionen 
zügig umsetzen!

Die Stadt Leipzig verzeichnet einen trau-
rigen Rekord: Noch nie wurde ein derart 
hohes beschlossenes Investitionsvolumen 
wie im Jahr 2022 nicht umgesetzt: Fast 
eine halbe Milliarde Euro in Summe 
stehen auf der Negativseite, die sich aus 
Projekten von 2022 und den Vorjahren 
zusammensetzt. Dieses Problem wird 
von uns seit mehr als zehn Jahren kri-

lichkeit zur Einführung 
von Tempo 30 durch den 
Bund bekommen, davon 
und gerade auf unseren 
Hauptadern sehr stark Ge-
brauch zu machen. In einem Brief an Sachsens 
Ministerpräsidenten Michael Kretschmer 
haben wir ihm unsere Bedenken in Bezug 
auf die Umsetzung in Leipzig geäußert 

Tempo 30 
gestoppt

Dr. Sabine
Heymann

Stadträtin

Gute Nachrichten aus dem Bundesrat! Die 
Länder stimmten gegen die geplante Überar-
beitung der Straßenverkehrsordnung (StVO). 
Diese hätte den Kommunen mehr Spielraum 
eröffnet, wenn es darum geht, zum Beispiel 
flächendeckendes Tempo 30 einzuführen. 
Wir begrüßen die Entscheidung sehr. Denn 
die rot-rot-grüne Ratsmehrheit hat schon 
mehrfach angekündigt, sollte sie die Mög-

und die Ablehnung der 
StVO-Novelle empfohlen.  
Wir haben erklärt, dass wir 
an 50 km/h auf unseren 
Hauptstraßen unbedingt 

festhalten wollen, um die Nebenstraßen vor 
Verkehr und Lärm zu schützen. Außerdem 
würde sich die Verkehrssicherheit durch 
den Ausweichverkehr in den Wohngebieten 

deutlich verschlechtern. Dem ist er bei der 
Abstimmung im Bundesrat gefolgt. Wir 
werden nun die Verwaltung fragen, wie sich 
die Entscheidung auf geplante städtische 
Projekte, wie den Umbau der Prager Straße, 
auswirken wird. Da wir auch in diesem 
Fall ein ideologisch motiviertes “Tempo 
30” abwenden möchten – so wie auf allen 
Hauptadern Leipzigs. ■

Marius
Beyer

Stv. Fraktionsvorsitzender

Die Bundes- und viele Landesregierungen ha-
ben Kommunen per Gesetz dazu verpflichtet, 
zwei Prozent ihrer Gemeindefläche für den 
Ausbau von Windenergieanlagen vorzuhal-
ten. Aktuell wird auch in Leipzig geprüft, 
inwieweit neue Windvorranggebiete ausge-
wiesen und bestehende Windparks ausge-
weitet werden können. Die Unterschreitung 
des gesetzlich festgelegten Mindestabstandes 

von 1000 Metern zwischen 
Windrad und Wohnbe-
bauung dürfte in Betracht 
gezogen werden – eine No-
vellierung der Sächsischen 
Bauordnung unter einer CDU-geführten 
Landesregierung macht´s möglich! Flankie-
rend dazu hat die Ratsmehrheit aus Linken, 
Grünen, CDU und SPD in der März-Ratsver-

sammlung die Erarbeitung 
eines Energiekonzeptes 
als Grundlage für die Be-
reitstellung von Flächen 
zum Ausbau sogenannter 

„Erneuerbarer Energien“ beschlossen. Dem 
Ausbau von Windkraftanlagen auf Leipziger 
Flur und der damit verbundenen Verschan-
delung unserer heimischen Kulturlandschaft 

und der negativen Beeinflussung des Klein-
klimas wurde somit ordentlich Vorschub 
geleistet! Die AfD-Fraktion Leipzig war nun 
um Schadensbegrenzung bemüht und for-
derte ein, dass bei tatsächlicher Errichtung 
von Windkraftanlagen der Mindestabstand 
von 1000 Metern zur Wohnbebauung nicht 
unterschritten wird. Leider lehnte dies die 
Ratsmehrheit ab! ■

Windräder: 
Bürger schützen!
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BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

(DJD). Weiße Wände in jedem 
Zimmer waren gestern. Heute 
ist bei der Einrichtung wie-
der mehr Charakter gefragt - 
besonders im Bad als privatem 
Wellness- und Rückzugsort. 
Wer beispielsweise die alten, 
nicht mehr ansehnlichen Fliesen 
durch ein stylishes Betondesign 
ersetzen möchte, muss dafür 
nicht wochenlangen Schmutz, 
Lärm und große Berge an Bau-
schutt in Kauf nehmen. Statt 
die Fliesen mühevoll von der 
Wand zu schlagen, werden sie 
heute einfach mit einer neuen 
Oberfläche versehen. So entsteht 
eine angesagte, fugenlose Optik, 
die gleichzeitig Individualität 
vermittelt.
 

Schritt für Schritt  
zu schönen Wänden

Mehr als ein wenig Zeit, hand-
werkliches Geschick, die geeig-
neten Materialien und das 
passende Werkzeug braucht es 
nicht. Hochwertige und unver-
wechselbare Oberflächen lassen 
sich mühelos selbst gestalten, 
die alten Fliesen bleiben dabei 
einfach an den Wänden oder auf 
dem Boden. Im Handumdrehen 
wird somit das Badezimmer zum 
neuen Highlight des Zuhauses. 
Die Verschönerung gelingt etwa 
mit der Betondesign-Optik von 
Schöner Wohnen-Farbe ganz 
unkompliziert. Im ersten Schritt 
werden dazu die Armaturen 
abgebaut und die Anschlüsse 
abgeklebt. Die Fliesenfläche 
reinigen und entfetten, danach 
wird in mehreren Schritten 
mit einem Spezialroller der 
Flächenspachtel aufgetragen: 

Für ein Badezimmer mit Charakter
Alte Fliesen einfach mit einer fugenlosen Betondesign-Optik verschönern

zuerst auf Fugen und Schadstel-
len, nach dem Trocknen auf die 
komplette Oberfläche. „Nach 
dem Trocken des Flächenspach-
tels wird das Material mit dem 
Spezialroller satt aufgerollt, 
sodass die Fläche vollständig 
bedeckt ist. Empfehlenswert ist 
ein Arbeiten in Teilflächen, um 
Ansätze zu vermeiden“, erklärt 
Malermeister Ralph Albers-
mann, Technischer Berater bei 
Schöner Wohnen-Farbe. Auf das 
zweimalige Auftragen, Trocken 
und Glätten des Flächenspach-
tels folgt schließlich die farbige 
Versiegelung, beispielsweise in 
Anthrazit, Creme oder Weiß.
 
Geeignet für Bad, Küche und 

Wohnräume
Wichtig ist es, die Versiegelung 
zweimal auf die gesamte Flä-
che aufzutragen, um die volle 
Schutz- und Funktionsfähig-

keit zu erreichen. Wer einen 
glänzenden Look bevorzugt, 
kann noch einen transparenten 
Glanz-Überzug verwenden. 
Unter www.schoener-woh-
nen-farbe.com gibt es eine 
detaillierte Schritt-für-Schritt-
Anleitung, erhältlich sind die 
Materialien im Fachhandel 
sowie in vielen Baumärkten. 
Egal, ob man die Fläche glatt 
spachtelt oder sich für grobe, 
charakterstarke Ausbrüche 
entscheidet - auf das Ergebnis 
können Selbermacher in jedem 
Fall stolz sein. Neben fugen-
losen Bädern im stylishen 
Betondesign erhalten auf diese 
Weise auch alte Fliesen in der 
Küche einen neuen modernen 
Look. Ebenso eignet sich die 
Verschönerung beispielswei-
se für Bodenfliesen in vielen 
Wohnräumen oder Holzmöbel 
im Innenbereich.

Für einen fugenlosen Look aus einem Guss: Die Betons-
tein-Optik lässt sich auf alten Fliesenoberflächen ganz einfach 
selbst realisieren. Foto: DJD/SCHÖNER WOHNEN-Farbe

Holz als nachhaltige Zukunftsenergie
Acht Gründe für das Heizen mit Holz in modernen Feuerstätten

(DJD). Wohltuende Wärme, 
gepaart mit stimmungsvoller 
Feueratmosphäre: Dafür ste-
hen mit Scheitholz befeuerte 
Einzelraumfeuerstätten wie 
Kachelöfen, Heizkamine, Sys-
temkamine oder Kaminöfen. 
Folgende acht Gründe spre-
chen für das Heizen mit Holz 
in modernen Holzfeuerstätten.
1. Zukunftssicher Heizen: Ein-
zelraumfeuerstätten sind auch 
nach der Reform des Gebäude-
energiegesetzes (GEG) erlaubt. 
Die Geräte müssen lediglich 
wie bisher die gesetzlichen 
Emissionsvorschriften erfül-
len. Adressen von fachkundi-
gen Ofen- und Luftheizungs-
bauern in der Nähe gibt es etwa 

unter www.kachelofenwelt.de.
2. Feueratmosphäre zum Wohl-
fühlen: Dafür sorgen das Spiel 

3. Individuelles Wohndesign: 
Holzfeuerstätten erhöhen mit 
ihren vielfältigen Designmög-
lichkeiten bei Formen, Farben 
und Kachelgestaltung den 
Wohnkomfort und die Lebens-
qualität.
4. Gesunde Strahlungswärme: 
Kachelöfen haben einen hohen 
Anteil milder, langwelliger 
Infrarot-Strahlungswärme, ver-
gleichbar mit Sonnenlicht: Die 
Wärmestrahlung dringt in tiefere 
Hautschichten ein, was als beson-
ders angenehm empfunden wird.
5. Klimaneutral heizen: Holz 
verbrennt CO2-neutral. Bei 
der Verbrennung in einer Feu-
erstätte wird nur so viel CO2 
freigesetzt, wie beim Wachsen 
gebunden wurde.
6. Emissionsarme Heiztechnik: 
Moderne Geräte mit innovativer 
Brennraumgestaltung, elekt-
ronischer Abbrandsteuerung, 
Abgaskatalysatoren und Filter-
technik erreichen sehr niedrige 
Emissionswerte. Damit werden 
geltende Grenzwerte deutlich 
unterschritten.
7. Regenerative Energie: Hei-
zen mit Holz ist nachhaltig, 
umweltfreundlich und spart 
fossile Brennstoffe wie Öl und 
Gas. Deutsches Brennholz 
stammt aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft: Es wächst mehr Holz 
nach, als dem Wald entnommen 
wird. Genutzt werden vor allem 
Abfall- und Restholz.
8. Hohe Versorgungssicherheit: 
In deutschen Wäldern gibt es 
langfristig ausreichend Holz 
zur Wärmegewinnung. Die 
Versorgung ist gesichert, die 
Transportwege sind kurz.

der Flammen, das Knistern, 
die gemütliche Wärme und 
Lichtstimmung.

Holzöfen, kombiniert mit Wärmepumpen, stehen für eine 
nachhaltige, CO2-neutrale und stromsparende Hybridlösung.

Foto: DJD/AdK/www.kachelofenwelt.de/Spartherm

http://www.leipzig.de/stadtrat 
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Stadt erhält 
Preis für gute 
Verwaltung

Leipzig ist Mitte November 
beim Public Service Lab Day 
in Köln offiziell mit dem „Preis 
für gute Verwaltung 2023“aus-
gezeichnet worden.  Überzeugt 
hat die Verwaltung mit einem 
vereinfachten Genehmigungs-
verfahren für legale Open-
Air-Feiern, das der „Runde 
Tisch Nachtkultur“ unter dem 
konkreten Projektnamen „Das 
Leipziger Freiflächenkonzept 
– Legales Feiern unter freiem 
Himmel“ entwickelt hat. Auf 
der Internetseite www.leipzig.
de/open-airs können Veranstal-
ter seit der Saison 2022 komplett 
elektronisch eine nicht-kom-
merzielle Veranstaltung im 
öffentlichen Stadtgrün beantra-
gen. Auf einen Blick findet die 
Club- und Liveszene hier alle 
wichtigen Informationen wie 
Schallimmissionsprognosen, 
eine interaktive Online-Karte 
mit verfügbaren Flächen und 
entsprechenden Steckbriefen, 
dazugehörige Anträge sowie 
Antworten auf häufig gestellte 
Fragen wie Müllentsorgung 
oder Haftungsfragen. Ent-
standen ist das Konzept unter 
Regie von Dr. Christiane von 
Rintelen, Abteilungsleiterin im 
Amt für Stadtgrün und Gewäs-
ser, und dem Fachbeauftragten 
für Nachtkultur im Kulturamt, 
Nils Fischer. Eingebunden 
waren auch das vak Leipziger 
Kollektive, das LiveKommbinat 
Leipzig e.V., die TNC Group 
sowie weitere Ämter und der 
Eigenbetrieb Stadtreinigung. ■

Sozialpsychiatrischer Dienst 
bietet individuelle Hilfen

Der Sozialpsychiatrische 
Dienst (SpDi) der Stadt, ange-
bunden an das Städtische Kli-
nikum St. Georg, bietet auch im 
Dezember wieder individuelle 
Beratungen für Menschen mit 
psychosozialen Problemen und 
seelischen Krisen an. Wer kein 
Deutsch spricht, kann Sprech-
stunden mit Sprachmittlern 
wählen. 

Zusätzlich bietet der Dienst 
Peerberatungen an: montags 
von 11 bis 13 Uhr im Stadt-
teilbüro Leipziger Westen  
(Karl-Heine-Straße 54) sowie 
dienstags von 11 bis 13 Uhr und 
donnerstags von 13 bis 15 Uhr 
im Durchblick e.V. (Mainzer 
Straße 7). Hier beraten Men-
schen, die selbst Psychiatrie- 
erfahrung besitzen.

Gedacht sind die Sprech-
stunden nicht nur für Be-
troffene, sondern auch für 
Angehörige oder Freunde. Das 
Team des SpDi vermittelt auch 
Informationen zu Hilfe- und 
Behandlungsmöglichkeiten so-
wie zu sozialrechtlichen Fragen 
und Selbsthilfeangeboten. In 
die kostenlosen Sprechstunden 

kann jede und jeder ohne Vor-
anmeldung kommen. 

Ein neues mobiles Kon-
takt- und Beratungsteam des 
Dienstes bietet zudem psy-
chosoziale Sprechstunden in 
Schwerpunktgebieten an, u. a. in 
Lößnig, Grünau und Paunsdorf. 
Individuell, unverbindlich und 
auf Wunsch auch anonym wird 
hier ebenso zu Themen rund 
um psychische Erkrankungen 
und seelische Krisen beraten.  
Außerdem gibt es hier interna-
tionale Sprechstunden, zumeist 
auf Arabisch, Französisch, aber 
auch Sprachen wie Farsi und 
Somali sind dabei. 

Der SpDi ist montags bis 
freitags 8 bis 19 Uhr unter Tel. 
9 99 90 00-1 oder per E-Mail vgp-
spdi@sanktgeorg.de erreichbar. 
Eine Sprechstunden-Übersicht 
ist unter https://www.sankt-
georg.de/patienten-besucher/
verbund-gemeindenahe-psy-
chiatrie/psychosoziale-sprech-
stunde.html eingestellt. Anfra-
gen können auch per E-Mail 
an das mobile Team unter 
vgp-mobilesteam@sanktgeorg.
de gerichtet werden. ■

Nach anderthalb Jahren Krieg 
in der Ukraine zählt noch 
immer jede Unterstützung, je 
konkreter, desto besser. Nach 
insgesamt zwölf Hilfsliefe-
rungen mit Medikamenten, 
Verbrauchsmaterialien und 
Medizintechnik seit Beginn 
des Krieges spendet das 
Klinikum St. Georg nun 
Krankenpflegebetten. 45 
Betten für Erwachsene und 
vier Kinderbetten gehen an 
das Clinical Municipal Com-
munal Emergency Hospital 
der „First Lviv Territorial 
Medical Union“ in Lwiw – 
weitere sollen folgen. Möglich 
wird das, weil nach und nach 
die mechanischen Betten im 
hiesigen Klinikum durch mo-
derne elektrisch betriebene 
Betten ersetzt wurden.

Gemeinsam mit Dr. Ok-
sana Makohon von der Uk-
rainischen griechisch-katho-
lischen Gemeinde in Leipzig 
haben Dr. Susann Landgraf 
und Gabriele Grünewald 
vom Klinikum St. Georg 
die Spende auf den Weg ge-
bracht. Ehrenamtliche Helfer 

Sankt Georg spendet 
Krankenhausbetten

Praktische Hilfe für die ukrainische Stadt Lwiw: 45 Krankenhausbet-
ten inklusive Matratzen hat das Klinikum Mitte November auf die Rei-
se geschickt.  Foto: St. Georg/B. Hänsel

Gute Bedingungen fürs Aufwachsen

„Jedes Kind hat ein Recht auf Zukunft“:  Bunte Handabdrücke mit Zukunftswünschen von Kindern sind auf dieser Straßenbahn verewigt. 
Eingeweiht hat die L-Gruppe die Bahn zum Welttag der Kinderrechte, in der gesamten Stadt soll sie fahren. Fotos: abl/nt/L-Gruppe

„Kids take over“ hatten Ver-
anstalter weltweit ihr Motto 
zum Internationalen Tag der 
Kinderrechte am 20. November 
genannt. Getreu diesem Slogan 
übernahmen denn auch Kin-
der an diesem Tag im Neuen 
Rathaus und bei der Leipziger 
Gruppe mal kurz das Ruder.

Kinder auf der ganzen Welt 
haben Rechte. Um sie zu sichern 
und zu wahren, ist vor 34 Jahren 
am 20. November die UN-Kin-
derrechtskonvention verab-
schiedet  worden. Aber kennen 
Kinder ihre Rechte? Und noch 
wichtiger: Kennen Erwachsene 
sie? Mehr Aufmerksamkeit und 
Engagement für Kinderrechte 
zu schaffen und diese Themen 
auf die Agenda zu setzen, dafür 

Bundesweite Neuregelung: 
Kinderreisepass entfällt ab Januar

Ab Januar 2024 werden Kinder-
reisepässe in den Bürgerbüros 
nicht mehr neu ausgestellt, 
verlängert oder aktualisiert. 
Hintergrund der bundesweiten 
Neuregelung ist das Gesetz 
zur Modernisierung des Pass-, 
Ausweis- und ausländerrecht-
lichen Dokumentenwesens, 
das zu Jahresbeginn in Kraft 
tritt. Zwei Ausweisdokumente 
ersetzen bereits jetzt den Kinder-
reisepass: Bei Reisen innerhalb 
der EU genügt ein Personal-
ausweis – auch für Kinder. Bei 
Reisezielen außerhalb ist in der 

Das Eckhaus in der Leipziger 
Straße im Ortsteil Böhlitz Eh-
renberg soll zu einem Mehrfa-
milienhaus umgebaut werden 
und 40 geflüchteten Menschen 
dann eine Heimat bieten. 
Darauf verständigte sich die 
Dienstberatung des OBM.

Das Gebäude steht seit 
über zehn Jahren leer. Früher 
existierte hier im Erdgeschoss 
ein Restaurant, die Räume 
darüber dienten als Büros. Jetzt 
will die Stadt hier Wohnungen 
bauen, außerdem barrierefreie 
Gemeinschafts- und Bera-

nutzte auch Leipzig diesen Tag. 
Die Unicef-Junior-Gruppe und 
die Verwaltung hatten rund 
45 Kinder ins Neue Rathaus 
und direkt zum Austausch 
mit OBM Burkhard Jung ein-
geladen. Mit Quiz, Ausstel-
lung, Kinderrechte-Puzzle 
oder Wunschpostkarten hatten 
sich die Mädchen und Jungen 
der Ida-Blum-Schule und der 
August-Bebel-Grundschule auf 
das Gespräch mit dem Stadt- 
oberhaupt vorbereitet. Unend-
lich viele Fragen brannten ihnen 
auf den Lippen – geduldig ant-
wortete Jung auf alles, was die 
lebendigen jungen Leipzigerin-
nen und Leipziger wissen woll-
ten. Fragen zu seiner Familie, 
seinen Vorlieben, geliebten und 
ungeliebten Aufgaben machten 

die Runde, aber auch Fragen zu 
Leipzigs Zukunft. Vor allem 
drei wichtige Aufgaben wolle er 
in seiner Amtszeit bis 2027 für 
Leipzig unbedingt noch weiter 
vorantreiben, berichtete Jung. 
Dazu zähle die Verkehrswen-
de, die Energiewende sowie 
bezahlbares Wohnen. Dass 
Kinder gute Bedingungen in 
Kitas und Schulen vorfänden, 
auch dafür setze er sich ganz 
klar ein. Gerade beim Thema 
Schulen sei hier noch viel zu 
tun: bauen, sanieren, besser 
ausstatten. Befragt nach seinem 
Lieblings-Kinderrecht antwor-
tete Jung: „Ich weiß nicht, ob 
es genau so formuliert wird, 
aber das Recht des Kindes auf 
Achtung liegt mir besonders 
am Herzen.“

20. November: Leipzig feierte den Internationalen Tag der Kinderrechte 

Die Leipziger Verkehrsbe-
triebe wiederum bekennen 2023 
im wahren Wortsinn Farbe für 
Kinder. In Zusammenarbeit 
mit dem Leipziger Kinder- und 
Jugendbüro haben sie eine Akti-
onsbahn blau eingefärbt und 
mit bunten Handabdrücken 
und Zukunftswünschen von 
Kindern beklebt. Eingesammelt 
hatten die LVB die Wünsche 
beim Bus- und Bahntraining 
mit den Jüngsten. Dabei sei 
sehr deutlich geworden, dass 
sich Kinder keine Himmel-
schlösser wünschten, sondern 
einfach gute Bedingungen 
fürs Aufwachsen, wie Frieden, 
weniger Armut und ein gutes 
Miteinander der Generationen,  
versichert das Kinder- und 
Jugendbüro. ■

Behördendeutsch: Leipzig will besser werden

Zwölf Empfehlungen 
vom Beteiligungsrat

Wie gemeinwohlorientiertes 
Engagement in der Stadt ver-
bessert werden kann, damit 
befasste sich ein erstmals 2023 
einberufener Bürgerrat. 50 Leip-
zigerinnen und Leipziger aller 
Altersklassen hatten sich zu 
vier Sitzungen getroffen und im 
Ergebnis zwölf Empfehlungen 
formuliert, die dem Stadtrat am 
14. November übergeben wor-
den sind. Sie zeigen deutlich: 
Für mehr Engagement müssen 
in Leipzig künftig Freiwillige  
u. a. finanziell entlastet, besser 
ausgebildet, mehr wertge-
schätzt und auch direkter an-
gesprochen werden. Der Bericht 
steht unter https://ratsinfor-
mation.leipzig.de/allris_leip-
zig_public/ Informationsvorla-
geVII-DS-07249-Ifo-03. ■

Nicht selten lässt Behörden-
sprache auch in Leipzig Bürge-
rinnen und Bürger verzweifeln. 
Schachtelsätze, Substantivie-
rungen, Passiv-Konstruktionen 
– niemand spricht so, außer eben 
die Verwaltung. OBM Burkhard 
Jung hat jetzt für eine klare und 
verständlichere Sprache gegen-
über Bürgerinnen und Bürgern 
geworben. „Oft sprechen wir 
viel zu fachlich-technisch und 
an den Menschen vorbei“, sagte 
Jung. Er appellierte jüngst an die 

Belegschaft, die Adressaten  in 
der Kommunikation nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Das 
Zentrum der städtischen Kom-
munikation ist die Homepage 
der Stadt www.leipzig.de. Mehr 
als 20 000 Seiten bieten den Bür-
gerinnen und Bürgern Informa-
tionen zu Themen aller Lebens-
bereiche. Hier auf verständliche 
Sprache zu achten, bedeutet ein 
großes Stück Arbeit; die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu sensibilisieren, gehört jetzt 

zum ersten  Schritt. Künstliche 
Intelligenz kann ein nächster 
Schritt sein. „Ich bin mir si-
cher, dass Sprachprogramme 
künftig helfen können, Infor-
mationen aufzubereiten – das 
beginnt bei der Formulierung 
der Internetseiten und endet 
nicht bei der Übersetzung von 
‚Lichtsignalanlage‘ in ‚Ampel‘“, 
sagt Matthias Hasberg, Leiter 
des Referats Kommunikation.

Bei der geschlechtergerech-
ten Sprache setzt die Stadt auf 

mehr Verständlichkeit und Bar-
rierefreiheit. Zur barrierefreien 
Kommunikation ist die Stadt 
auch gesetzlich verpflichtet. 
Wie ohne Hürden, also ohne 
Sternchen oder Doppelpunkt 
geschlechtergerecht formuliert 
werden kann – dazu liegt in 
der Verwaltung jetzt ein Re-
gelwerk vor. Darin enthaltene 
Empfehlungen verzichten auf 
derartige Sonderzeichen und 
sind dennoch dudenkonform 
und barrierearm. ■

In Leipzig kommt die Bildungskarte
Ab Januar 2024 führt Leipzig 
eine sogenannte Bildungskarte 
ein. Sie gilt für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, 
die einen Anspruch auf das 
Bildungspaket haben, und 
erleichtert die Abrechnung 
einzelner Leistungen. Dazu 
gehören eintägige Ausflüge 
sowie Klassenfahrten in Schu-
len und Tageseinrichtungen, 
die gemeinschaftliche Mittags-
verpflegung in Schulen und 
Tageseinrichtungen und die 
Lernförderung. Die bewilligten 
Leistungen werden als Gutha-
ben auf einer Internetplattform 
erfasst und können durch 
die Leistungsanbieter einfach 
und unkompliziert abgerufen 
werden. Eine aufwendige 
Nachweisführung entfällt. Die 

Karte erhalten Berechtigte vom 
Sozialamt oder vom Jobcenter. 
Allerdings können nicht alle 

Bund gibt 3,7 Millionen Euro  
für Herbst ‘89 und das Denkmal

Leipzig soll 3,7 Mio. Euro für 
Denkmal und Jubiläumsfei-
erlichkeiten zum Herbst ‘89 
im kommenden Jahr erhalten. 
Diesen Beschluss hat der Haus-
haltsausschuss des Bundes am 
17. November gefasst. 2,5 Mio. 
Euro entfallen dabei auf die 
Umsetzung des Freiheits- und 
Einheitsdenkmals, 1,2 Mio.
Euro auf die Ausgestaltung 
des Lichtfests im kommenden 
Jahr, das an die Friedliche 
Revolution vor dann 35 Jahren 
erinnert. OBM Burkhard Jung 
ist dankbar für diese Zusage. 
Damit habe Leipzig jetzt finanzi-
elle Sicherheit für dieses für die 
Demokratie so wichtige Thema. 
„Der Herbst 1989 verliert nichts 
an seiner Aktualität. Heute, 

34 Jahre nach der von Leipzig 
ausgehenden Epochenwende, 
sind wir wieder aufgerufen, 
uns für Demokratie, Freiheit 
und Bürgerrechte einzusetzen“, 
erklärt Jung.

Wie ernst Leipzig das Thema 
Demokratie ist, zeigt auch die 
jüngste Bewerbung der Stadt 
um den Titel „European Capital 
of Democracy 2024/25“. Seit  
9. November gehört Leipzig zu 
den Top 5 der Bewerberliste. 
Eine europäische Bürgerjury 
wird bis zum 3. Dezember ent-
scheiden, ob Bratislava, Danzig, 
Izmir, Wien oder Leipzig den 
Titel holen. Gewinnt Leipzig, 
wird 2025 ein Jahresprogramm 
rund um  das Thema in der Stadt 
dezentral realisiert. ■

Klassenfahrten, Nachhilfe oder Mittagessen:  Dafür müssen berech-
tigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsen nur noch diese Chip-
karte vorlegen.  Grafik: Stadt Leipzig

des Vereins „Leipzig Helps 
Ukraine“ haben außerdem 
Hand angelegt, die Betten 
und Matratzen auf Lkw und 
in Kleintransporter verladen, 
um sie nach Lwiw zu bringen.

„Auf diesem Weg den 
Menschen in der Ukraine 
helfen zu können, ist uns ein 
Herzensanliegen“, sagt Dr. 
Iris Minde und dankte allen 
für die nicht ganz einfache 
Organisation und Umsetzung 
der Aktion.

Leipzig Helps Ukraine e.V. 
hat sich direkt nach Beginn 
des russischen Angriffs-
krieges gegen die Ukraine 
gegründet und besteht aus-
schließlich aus freiwilligen 
Helfern. Mit der Zeit wuchs 
die Hilfsbereitschaft immer 
mehr, jedoch auch die Her-
ausforderungen – sowohl für 
die Menschen aus der Ukraine 
als auch für die Ehrenamtli-
chen in Leipzig. Ziel des Ver-
eins ist es, für die Menschen, 
die aus der Ukraine fliehen 
mussten, Angebote für ein 
selbstbestimmtes Leben zu 
schaffen. ■

n Stadtbüro aktuell

Das Stadtbüro ist Anlaufpunkt 
für Leipzigerinnen und Leipzi-
ger, die sich einbringen oder in-
formieren wollen.

5. bis 22. Dezember 
Ausstellung: Gesichter des 
Ehrenamts: Engagement für 
Geflüchtete/Veranstalter:  
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

6. Dezember, 14 – 17 Uhr 
Engagement.Impuls: Kurz-
beratung für Menschen, die 
sich engagieren wollen/Ver-
anstalter: Freiwilligen-Agen-
tur Leipzig e. V.

12. Dezember, 17 Uhr 
Architektur im Film. Lina Bo 
Bardi: Präzise Poesie von Be-
linda Rukschcio/Film- und Ge-
sprächsreihe/Veranstalter: 
Zentrum für Baukultur Sach-
sen und Stadt Leipzig

13. Dezember, 14.30 – 16.30 Uhr
Für Kinder von sechs bis 
zwölf: stricken, nähen, bas-
teln mit den „Leipziger 
Strickomis“, Anmeldung: 
fib@leipzig.de  

14. Dezember, 13 – 15 Uhr
Peer-Beratung für Menschen 
mit Behinderung und deren 
Bezugspersonen

Ort: Burgplatz 1/Stadthaus,  
Zugang Markgrafenstraße 3

Öffnungszeiten: 
Di. bis Do.  13–18 Uhr
Fr.  13–15 Uhr
Telefon: 123 20 10
E-Mail: stadtbuero@leipzig.de

www.leipzig.de/
stadtbuero

tungsräume einrichten. Die 
Wohnung im Erdgeschoss soll 
außerdem barrierefrei gestaltet 
werden. Mit den Arbeiten will 
die Stadt im zweiten Quar-
tal 2024 beginnen, bis Ende 
2025 sollen  die Umbauten 
abgeschlossen sein. Ab 2026 
können erste Bewohnerinnen 
und Bewohner einziehen. Wer 
die Unterkunft bewirtschaften 
wird, entscheidet die Verwal-
tung 2025 und wird dazu auch  
auf ihrer Internetseite unter 
www.leipzig.de/gefluechtete 
informieren. ■

Mehrfamilienhaus Leipziger Straße  
soll künftig Flüchtlingsunterkunft werden

Leistungen, die das Bildungs-
paket umfasst, so abgerechnet 
werden. Nicht ändern wird sich 

das Verfahren für die Leistun-
gen zur Teilhabe, Schülerbeför-
derung und Schulbedarf. Diese 
Leistungen werden weiterhin 
direkt mit den Eltern abgerech-
net. Die Leistungen werden 
wie bisher mit einem Bescheid 
bewilligt und dann auf das 
„Bildungskonto“ gebucht. Dem 
Kind oder Jugendlichen wird 
bei der erstmaligen Inanspruch-
nahme eine Bildungskarte 
ausgestellt. Kinder und Jugend-
liche, die bereits Leistungen 
beziehen, bekommen die Karte 
automatisch zugesandt. Seit 
27. November sind die ersten 
Karten verschickt worden. Alle 
Details zur Bildungskarte:

www.leipzig.de/
bildungspaket

Regel ein Reisepass nötig. Für 
Menschen unter 24 Jahren kostet 
ein Personalausweis 22,80 Euro, 
der Reisepass 37,50 Euro. Beide 
Dokumente sind sechs Jahre 
lang gültig. Sie können in den 
Bürgerbüros der Stadt jederzeit 
innerhalb der Öffnungszeiten 
beantragt werden. Hierbei müs-
sen die Ausweisinhaber – also 
das jeweilige Kind – anwesend 
sein. Um Wartezeit zu sparen, ist 
die Buchung eines Termins on-
line  günstig. Abgeholt werden 
kann das Dokument in der Regel 
nach drei bis fünf Wochen. ■ 

http://www.leipzig.de/open-airs
http://www.leipzig.de/open-airs
mailto:vgp-spdi%40sanktgeorg.de?subject=
mailto:vgp-spdi%40sanktgeorg.de?subject=
mailto:vgp-mobilesteam%40sanktgeorg.de?subject=
mailto:vgp-mobilesteam%40sanktgeorg.de?subject=
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/
http://www.leipzig.de
mailto:fib%40leipzig.de?subject=
http://www.leipzig.de/gefluechtete
http://www.leipzig.de/bildungspaket
http://www.leipzig.de/bildungspaket
https://www.leipzig.de/stadtbuero
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Informationen aus Leipzig in Leichter Sprache
Die Informationen kommen von der Stadt Leipzig.
Monika Hermann hat den Text in Leichter Sprache geschrieben. 
Menschen mit Lern-Schwierigkeiten haben den Text geprüft.
Die Bilder sind von Muzeum Krakowa, Peter Franke, Bertram Bölkow und der L-Gruppe. 
Die nächsten Informationen in Leichter Sprache gibt es im Februar 2024.

Weihnachts-Stimmung in Leipzig Kostenlos ins Museum

Öffentliche WCs

Leipziger Eltern-Express Heiz-Kraftwerk für Leipzig

Ab Januar 2024 ist der Eintritt kostenlos im:
• Museum der bildenden Künste und Naturkunde-Museum,
• Stadt-Geschichtlichen Museum und Grassi Museum.
Der kostenlose Eintritt gilt nur für die Dauer-Ausstellung.
Die Dauer-Ausstellung kann man immer im Museum sehen.
Es gibt auch Sonder-Ausstellungen.
Sie sind nur für eine bestimmte Zeit im Museum. 
Für die Sonder-Ausstellung muss jeder Eintritt bezahlen.
Der Eintritt ist zwischen 4 Euro und 18 Euro.
Am 1. Mittwoch im Monat kostet der Eintritt 3 Euro.

Im Lene-Voigt-Park gibt es jetzt 2 neue WCs.
Der Lene-Voigt-Park ist im Stadt-Teil Reudnitz.
Die barriere-freien WCs kann jeder kostenlos nutzen.
Sie haben auch nachts geöffnet.
Es gibt dort einen Wickel-Tisch für Babys.
Jeden Tag kommt ein Reinigungs-Dienst und macht sauber.
Das Besondere an den WCs ist:
• Sie verbrauchen kein Wasser und keinen Strom.
• Aus dem Abfall von den WCs entsteht wieder Dünger.
Deswegen sind diese WCs besonders gut für die Umwelt.

Seit Ende Oktober hat Leipzig ein neues Heiz-Kraftwerk.
Das Heiz-Kraftwerk ist im Süden von Leipzig. 
Die Stadt-Werke nutzen die Energie aus dem Heiz-Kraftwerk.
Sie liefern Strom und Wärme an die Kunden.
Jetzt kommt die Energie aus dem Verbrennen von Gas.
Ab 2025 soll dort auch Wasser-Stoff verbrannt werden. 
Mitarbeiter forschen noch daran, wie das klappen kann. 
Wasser-Stoff ist besser für den Klima-Schutz.  
Mit dem Heiz-Kraftwerk ist Leipzig sehr modern.
Und Leipzig ist selbstständiger bei der Energie-Versorgung.

Die Stadt Leipzig hat einen neuen Dienst. Die Stadt Leipzig hat einen neuen Dienst. 
Der Dienst heißt Der Dienst heißt Eltern-ExpressEltern-Express. . 
Mit dem Eltern-Express bereiten Eltern Mit dem Eltern-Express bereiten Eltern vor der Geburtvor der Geburt alle alle
wichtigen Anträge vor.wichtigen Anträge vor.
Zum Beispiel den Antrag für das Kinder-Geld.Zum Beispiel den Antrag für das Kinder-Geld.
Nach der GeburtNach der Geburt geben sie alle Anträge mit den Unterlagen geben sie alle Anträge mit den Unterlagen
in der Geburts-Klinik ab.in der Geburts-Klinik ab.
Von dort kommen die Anträge an das richtige Amt.Von dort kommen die Anträge an das richtige Amt.
Die Eltern müssen Die Eltern müssen nichtnicht mehr selbst zu jedem Amt gehen. mehr selbst zu jedem Amt gehen.
Sie haben dann mehr Zeit für ihr Baby.Sie haben dann mehr Zeit für ihr Baby.

Übungs-Platz für Rad-Fahrer
Kinder sollen sicher im Straßen-Verkehr sein.
Dafür gibt es jetzt einen Übungs-Platz für Rad-Fahrer.
Der Übungs-Platz ist auf der Alten Messe 5.
Alle können dort die Verkehrs-Regeln üben. 
Besonders gut ist der Übungs-Platz für Schul-Klassen.
Sie lernen Rad-Fahren und Verkehrs-Regeln im Unterricht.
Die Lehrer können dafür den Übungs-Platz buchen.
Er ist auch abends und am Wochen-Ende geöffnet.
Dann können alle den Übungs-Platz nutzen.
In Leipzig soll es noch mehr Übungs-Plätze für alle geben. 

In Leipzig ist wieder Weihnachts-Markt.
Er ist bis zum 23. Dezember ab 10 Uhr geöffnet. 
Es gibt 300 Stände mit Essen und mit Weihnachts-Sachen.
Und es gibt wieder ein Riesen-Rad. 
Wenn Sie auf dem Weihnachts-Markt sind:
Besuchen Sie das Stadt-Geschichtliche Museum.
Dort gibt es eine Ausstellung zu Krippen aus Krakau.
Krakau ist eine Stadt in Polen.
Für Erwachsene kostet der Eintritt 6 Euro.
Am 6. Dezember, am Nikolaus-Tag, ist der Eintritt kostenlos.
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Neues Wasser auf alten Wegen

Die Verbindung historischer Rinnenstrukturen in der Leipziger Burgaue mit dem Burgauenbach bringt deutlich mehr Wasser in den 
Leipziger Auwald.  Foto: Michael Vieweg | UFZ Leipzig

Das Klima verändert sich – 
doch was bedeutet das? Weil 
die Scientists 4 Future Leipzig 
beim Thema „Klima & Um-
welt“ über die Zukunft reden, 
laden die Wissenschaftsin-
itiative und das städtische 
Referat Wissenspolitik zur 
diesjährigen Abschlussver-
anstaltung Kinder ein. Am  
9. Dezember von 15 bis 17 Uhr  
öffnet sich für neugierige 
Mädchen und Jungen sowie 

Leipzig freut sich auf ein groß-
artiges Fußballfest im Herzen 
der Stadt, denn vier Spiele der 
UEFA EURO 2024 werden im 
hiesigen Stadion ausgetragen. 
Im sogenannten Final Draw 
(Gruppenauslosung) am heu-
tigen 2. Dezember fallen die 
Würfel, welche Mannschaften 
in Leipzig in der Vorrunde 
aufeinandertreffen. Schon jetzt 
haben sich für die Fußballeuro-
pameisterschaft in Deutschland 
insgesamt 138 000 Freiwillige 
gemeldet, die gern als Hel-
ferinnen und Helfer in ihren 
Gastgeberstädten tätig sein 
möchten. Eingesetzt werden 
während des Turniers in den 
zehn Austragungsstädten und 
Stadien rund 16 000 Volunteers. 
Leipzigerinnen und Leipziger, 
die gern dabei sein wollen, 
haben noch immer die Chan-
ce, ihr Interesse zu bekunden; 
Bewerbungen sind bis zum 15. 
Dezember unter www.euro-
2024volunteers.com möglich. 
Ist die Online-Bewerbung er-
folgreich, erfolgt die Einladung 
zu einem informellen Gespräch.  
14 000 Gespräche mit potenziel-
len Helferinnen und Helfer sind 
abgeschlossen, laufend werden 
weitere geführt. Bis Februar 
2024 müssen sich Bewerbe-
rinnen und Bewerber noch 
gedulden, erst dann verkündet 
die UEFA ihre Entscheidung, 
wer am Ende die Uniform eines 
Volunteers tragen und seine 
Heimatstadt während der EM 
in Deutschland vom 14. Juni 
bis 14. Juli 2024 repräsentieren 
darf. In den Austragungsstäd-
ten machen inzwischen auch 
„Volunteer Weeks“ Station, die 
die Vorfreude aufs Turnier stei-
gern und den Teamgeist schon 
jetzt unter die Menschen tragen. 
Hier werden u. a. Uniformen 
probiert und Bewerberinnen 
und Bewerber mit  Handicaps 
besonders unterstützt. Alle De-
tails zum Volunteer-Programm 
der UEFA in Deutschland: 
https://www.euro2024volun-
teers.com/■

ihre erwachsene Begleitung 
dafür das Stadtbüro am Burg-
platz 1. Antworten gibt es auf 
Fragen, wie der Klimawandel 
funktioniert, was es mit der 
Biodiversität auf sich hat oder 
was die Stadt für eine grüne 
Zukunft tut. Gesprächs-
partner sind Experten vom 
meteorologischen Institut der 
Universität Leipzig, der Stadt 
Leipzig, der Auwaldstation 
und dem BUND Leipzig. ■

Tauschregal für 
Weihnachtsschmuck

Wer zu viel Baumschmuck oder 
Kerzen gesammelt hat oder eine 
andere Dekoration wünscht, 
kann abgeben oder tauschen. 
Ort dafür ist das Tauschregal 
im Foyer des Technischen Rat-
hauses, Prager Straße 118 – 136, 
montags bis donnerstags 7 bis 
18 Uhr, freitags 7 bis 16 Uhr. 
Vorbeischauen kann bis zum  
22. Dezember auch, wer Ge-
schenke tauschen möchte, aus-
genommen Elektro-Geräte. ■

Den Wassermangel zu beseiti-
gen und biologische Vielfalt in 
die Aue zu bringen  – seit 2012 
steht dafür das Projekt „Leben-
dige Luppe“. Am 17. November 
haben die Partner große Bilanz 
und einen vorläufigen Schluss-
strich gezogen, denn Leipzig 
muss größer denken und 
Anschlussprojekte aufsetzen.

Ehemalige Wasserläufe der Le-
bendigen Luppe zu revitalisie-
ren und sie mit anderen kleinen 
Flüssen zu verbinden, dafür 
haben Leipzig und Schkeuditz, 
der Naturschutzbund Sachsen 
sowie die Universität Leipzig 
und das Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung (UFZ) 
im Projekt „Lebendige Lup-
pe“zusammengearbeitet. Das 
Bundesamt für Naturschutz 
förderte das Vorhaben im Rah-
men des Bundesprogrammes 
Biologische Vielfalt.

In einer Abschlussveranstal-
tung am 17. November kamen 
die Erfolge auf den Tisch: Auf 
einer Länge von fünf Kilome-

tern fließt der Burgauenbach 
als wichtige Lebensader wieder 
gesund durch die Aue. Leipzig 
hat gemeinsam mit der Lan-
destalsperrenverwaltung das 
Einlaufbauwerk und damit sei-
ne Wasserspeisung wieder her-
gestellt. Erdwälle entlang des 
Gewässers sind geöffnet und 
alte Rinnen wieder angebunden 
worden. An der Grenze zwi-
schen Leipzig und Schkeuditz 
wird gerade am Zschampert ge-
arbeitet. Dessen Revitalisierung 
soll bis 2025 komplett geschafft 
sein. Der Zschampert hat seine 
Quelle in Markranstädt und 
führt nur zeitweilig Wasser. 
Nach der Renaturierung ab 
dem Saale-Leipzig-Kanal wird 
aus dem zurzeit etwa 1 km 
langen Graben wieder ein 6,5 
km langer naturnaher Bach, 
der bei Kleinliebenau in das 
Wildbett der Luppe mündet. 
Bei starken Niederschlägen 
ermöglicht er eine zeitweise 
Überflutung von bis zu 55 Hek-
tar Hartholz-Auenwald. Erste 
Auswertungen der Studien zu 

Burgaue und Paußnitzflutung 
im Elster-Pleiße-Auwald zeigen 
außerdem, dass die Überflu-
tungen wirken: Der Boden ist 
feuchter geworden, die Vegeta-
tion reagiert, der dominierende 
Ahorn weicht inzwischen. 
Der Blick auf die wichtigsten 
Ergebnisse zeigt aber deutlich: 
Es muss weitergehen, aber in 
größerer Dimension. So soll der 
Burgauenbach auf 13 ausge-
baute Kilometer kommen und 
ein weit verzweigtes Netz an 
Rinnen und Senken versorgen. 
Ausgetrocknete Lachen brau-
chen zeitweilig Wasser, damit 
wieder genügend Laichgewäs-
ser für Amphibien existieren, 
und große Teile der Ackerflä-
chen am Pfingstanger sollen 
wieder auentypisches Grünland 
werden. Dafür arbeitet die Stadt 
seit zwei Jahren am Auenent-
wicklungskonzept. In Planung 
ist außerdem ein Naturschutz-
großprojekt für Leipzigs Aue 
 (s. Amtsblatt vom 4. November) 
gemeinsam mit Schkeuditz und 
in Kooperation mit dem Frei-

staat. Deren Lage inmitten der 
Großstadt macht die Planungen 
indes schwierig. „Auch wenn 
es dringend notwendig ist, die 
Aue zu retten, darf das Umfeld 
nicht vernachlässigt werden, 
sagt Projektleiterin Angela 
Zábojník, Abteilungsleiterin 
Gewässerentwicklung im Amt 
für Stadtgrün und Gewässer. 
„Dazu gehören zum Beispiel 
der Hochwasserschutz oder die 
Belange der Siedlungsentwäs-
serung. Jetzt sind wir sehr froh, 
die Genehmigungsplanungen 
für unser Fließgewässer fertig 
gestellt zu haben. Damit sind 
wir unserem Ziel der Auen-
revitalisierung einen Schritt 
nähergekommen, aber weitere 
Schritte müssen und werden 
folgen, um die Aue ausreichend 
mit Wasser zu speisen.“

Zum Abschluss des Projektes 
„Lebendige Luppe“ ist eine 
Broschüre erschienen, die Zwi-
schenschritte und Ergebnisse 
veranschaulicht. Unter www.
lebendige-luppe.de kann sie 
heruntergeladen werden. ■

Projekt „Lebendige Luppe“ endet mit guter Bilanz / Rettung Elster-Luppe-Aue geht weiter

Kinder fragen zu Klima und Umwelt  
am 9. Dezember im Stadtbüro

UEFA EURO 
2024: Wer will 
als Volunteer 
dabei sein?

Waldmeisterschaft: Weitere 
2024 Setzlinge in der Erde

Mehr als 60 Pflanzhelferin-
nen und -helfer haben am 23. 
November die Aktion „Ge-
meinsam zur Waldmeister-

Gemeinsam zur Waldmeister-
schaft: Staatsminister Sebastian 
Gemkow und Zoodirektor Jörg 
Junhold sind dabei. Foto: OSL

schaft“ unterstützt und in der 
Gemeinde Doberschütz 2024 
junge Bäume gesetzt. Zum 
Spaten gegriffen haben auch 
Sachsens Wissenschaftsminis-
ter Sebastian Gemkow sowie 
Zoodirektor und Botschafter 
der Gastgeberstadt Leipzig zur 
UEFA EURO 2024. Damit feiert 
die Aktion schon Halbzeit. Auf 
dem Weg zur Europameister-
schaft haben sich Leipzig als 
Host-City und der Zoo zum Ziel 
gesetzt, für alle vier EM-Spiele 
2024 in der Stadt jeweils 2024 
Bäume zu pflanzen. Mitmachen 
kann jeder ab einer Spende von 
5 Euro als Baum-Einzelspieler, 
Baum-Mannschaft, Baum-Ver-
ein oder einer Waldmeister-
schaft. Alle Details: www.
waldmeisterschaft.team. ■

Über 100 sogenannte Frost-
zähler, bei denen der 24-Stun-
den-Entstörungsdienst ge-
braucht wird, zählen Leipzigs 
Wasserwerke jährlich. Und 
der Schaden kann ins Geld 
gehen. „Frieren Leitungen und 
Zähler ein, kommt meist die 
Wasserversorgung im Haus 
zum Erliegen. Die Kosten der 
Reparaturen trägt der Hausei-
gentümer, der für deren Funk-
tion verantwortlich ist“, erklärt 
Maria Windt, Leiterin des 
Wasserwerke-Kundenservices. 
Auch wenn der stärkste Frost 
noch zu erwarten sei, sollten 
Hauseigentümer schon jetzt 
vorbeugen und ihre Wasser-
zähler und Leitungen winterfest 
machen.  Das geht mit einfachen 
Handgriffen.

Keller, in denen sich Wasser-
leitungen und Zähler befinden 
oder in denen Leitungen frei 
liegen oder an Außenwänden 
installiert sind, sollten durch 
geschlossene Fenster, abgedich-
tete Türen oder auch elektrische 
Frostwächter vor Kälte ge-
schützt sein. Liegen Leitungen, 
Armaturen oder Wasserzähler 
unter Kellerfenstern oder an 
Außenwänden, ist zusätzliches 
Dämmen wichtig. Wasser-
zählerschächte oder Gruben 
können mit zugeschnittenen 
Hartschaum- oder Styropor-
platten warmgehalten werden. 

Wasserzähler und  
Leitungen schützen

Wenig genutzte Gartenleitun-
gen, Anschlüsse in Ferienhäu-
sern, aber auch Bauwasseran-
schlüsse und offen verlegte 
Anschlüsse sperrt man besser ab 
und entleert sie komplett. Das 
Entleerungsventil bleibt auch 
über den Winter ständig geöff-
net. Private Wasserzähler oder 
Unterzähler sollten abmontiert 
werden.

Bemerken Grundstücks-
eigentümer Frostschäden an 
ihren Leitungen oder am Was-
serzähler, hilft in Leipzig der 
24-Stunden-Entstörungsdienst 
der Wasserwerke. Rund um die 
Uhr sind die Kollegen unter Te-
lefon 9 69 21 00 erreichbar. Sind 
Leitungen eingefroren, sollten 
grundsätzlich Fachleute geru-
fen werden. Die Wasserwerke 
warnen davor, zu versuchen, 
gefrorene Leitungen oder Zäh-
ler mit offenem Feuer wieder 
aufzutauen. Frostschäden an 
der Kundenanlage (d. h. an 
der Hausinstallation hinter 
dem Ventil am Wasserzähler in 
Richtung Grundstück) behebt 
einer der in das Installateursver-
zeichnis der Wasserwerke 
eingetragenen Fachleute.

Weitere Hinweise rund ums 
Wasser geben auch die Kunden-
berater der Wasserwerke in der 
Johannisgasse 7, unter Telefon 
9 69 22 22, Infos gibt es auch un-
ter www.L.de/wasserwerke. ■

Wasserwerke warnen vor Frostschäden

Engelsdorfer  
Spielplätze neu

Die Spielplätze in der Engels-
dorfer Topas- und in der Opal-
straße sind derzeit gesperrt. Das 
Amt für Stadtgrün und Gewäs-
ser macht sie fit für die neue 
Saison, tauscht alte Spielgeräte 
aus. An der Topasstraße wird 
u. a. eine neue Doppelschaukel 
mit Eltern-Kind-Sitz installiert, 
an der Opalstraße baut die Stadt 
eine Vierer-Klimmzugstation 
auf – alles in enger Abstimmung 
mit dem Ortschaftsrat. ■

Anzeigen

(djd-p). Der Schwahlmarkt 
im Schleswiger St. Petri Dom 
gehört zu den schönsten und 
stimmungsvollsten Weihnachts-
märkten im Norden, er hat 
Besucherinnen und Besucher 
mit seiner ganz besonderen 
Atmosphäre schon immer be-
zaubert. In diesem Jahr findet 
er vom 9. bis zum 17. Dezember 
im Kreuzgang des Schleswiger 
Doms statt, im sogenannten 
Schwahl. Das Wort stammt vom 
niederdeutsch-dänischen Aus-
druck „Svalbard“, es bedeutet 
so viel wie kühler, überdachter 
Gang. Unter mittelalterlichen 
Gewölben bieten Kunsthand-
werkerinnen und Kunsthand-
werker aus Schleswig-Hol-
stein und Dänemark hier ihre 
handgearbeiteten Produkte 
an, alle Infos findet man unter  
www.mein-schleswiger.dom.de. 

 

Tradition seit dem  
14. Jahrhundert

Die Tradition dieses Dommarkts 
geht bis in das 14. Jahrhundert 
zurück, die Kirche zählt zu den 
großartigsten Denkmälern in 
Schleswig-Holstein. An jedem 
Schwahlmarkt-Tag um 15 Uhr 
bieten die Domführerinnen und 
-führer offene Führungen im 
Dom an. Zudem gibt es im Hohen 
Chor täglich um 16.30 Uhr eine 
musikalische Adventsstunde. Ein 
weiteres Highlight ist der Leb-
kuchenwettbewerb, gesucht wird 
die schönste Lebkuchenkirche.

Weihnachtsmärkte  
in der Innenstadt und  

im Stadtmuseum
Der Schleswiger Weihnachtsmarkt 
in der Innenstadt öffnet seine Pfor-
ten vom 20. November bis zum  
29. Dezember 2023. Auf dem Capi-
tolplatz sind auch in diesem Jahr 
leckere Speisen und Getränke wie 
Punsch oder Crêpes im Angebot. 
Außerdem zaubert ein Kinderka-
russell den Kleinen ein Funkeln 
in die Augen. Infos gibt es unter 
www.wikingerstadt-schleswig.de. 
Im Stadtmuseum Schleswig 
kann man vom 1. bis 3. Dezem-
ber beim Weihnachtsmarkt Be-
sonderes und Künstlerisches, 
Schmückendes, Schmeicheln-
des, Duftendes und Dekoratives 
aus vielen verschiedenen Ma-
terialien entdecken, mehr unter  
www.stadtmuseum-schleswig.de.

Weihnachtsmarkt im Schleswiger St. Petri Dom 
Neben diesem stimmungsvollen Ereignis bezaubern zwei weitere Märkte die Besucher

djd/Ostseefjord Schlei/Sinnlicht-Fotografie

Einer der schönsten und stimmungsvollsten  
Weihnachtsmärkten im Norden ist der 
Schwahlmarkt im Schleswiger St. Petri Dom.

(djd-p) .  Eisenach 
hat viel zu bieten. 
Man kann bei einem 
Stadtrundgang die 
zahlreichen schönen 
Plätze entdecken, un-
terhaltsame Stunden 
im Thea ter verbrin-
gen oder Thüringer 
Spezialitäten in einem 
der vielen Restaurants 
genießen. Wartburg, 
Lutherhaus, Bachhaus 
und Georgenkirche 
sind bedeutende historische 
Stätten, im Museum „automo-
bile welt eisenach“ wird die 
über 120-jährige Autotradi tion 
der Stadt lebendig. Im Palas 
der Wartburg, im Landesthe-
ater Eisenach, in Kammermu-
siksälen und Kirchen werden 
die Werke des größten Sohnes 
der Stadt, Johann Sebastian 
Bach, und anderer Meister 

dargeboten. Auf der Wartburg 
begegnet man den Legenden 
vom Sängerkrieg und von der 
Heiligen Elisabeth – es öffnet 
sich ein 900 Jahre altes Ge-
schichtsbuch mit der höfischen 
Kunst des Mittelalters, Luthers 
Übersetzung des Neuen Testa-
ments oder Richard Wagners 
romantischer Oper „Tannhäu-
ser“, Infos: www.eisenach.info.

Tolle Burg, tolle Stadt 
Eisenach besuchen und die Vielfalt der Wartburgstadt erleben 

© Foto: djd/Eisenach Wartburg Touristik/ 
bbsMEDIEN/Anna-Lena Thamm

Historische Stätten, Kultur und zahlreiche Sehenswürdig-
keiten: Eisenach hat viel zu bieten. 

REISETIPPS FÜR IHREN KURZURLAUB IM ADVENT

Fackelschein und Schellengeläut
Das weihnachtliche Weiden lockt mit besinnlichen und beeindruckenden Spektakeln

(DJD). In der Advents- und 
Weihnachtszeit pflegen viele 
Menschen neben den christ-
lichen Ritualen auch andere 
uralte Bräuche. So wird in 
Teilen Bayerns zum Beispiel 
den Rauhnächten zwischen 
Heiligabend und Heiligdrei-
könig, in denen laut Volks-

glaube die Grenzen zwischen 
diesseitiger und jenseitiger 
Welt besonders durchlässig 
sein sollen, traditionell gro-
ße Bedeutung zugemessen. 
Mystische Gestalten und wil-
de Gesellen haben am Drei-
königstag auch in Weiden in 
der Oberpfalz ihren Auftritt. 

Beim Rauhnachtslauf am 6. 
Januar ziehen unheimliche 
Figuren wie Besenweibl, 
Drud und Nebelfrauen sowie 
Perchten und Krampusse 
durch die Gassen und über 
die Plätze der historischen 
Altstadt. Mit Schellengeläut, 
Peitschenknall und Feu-

ershows sorgen sie für ein 
beeindruckendes Spektakel, 
das Schaulustige von Nah 
und Fern in seinen Bann zieht.
 
Größter Adventskalender 

Deutschlands
Ein Besuch in der schmucken 
Altstadt von Weiden lohnt 
sich schon in der Vorweih-
nachtszeit. Zahlreiche stim-
mungsvoll beleuchtete und 
weihnachtlich duftende Stän-
de sowie besinnliche Klänge 
laden vom 30. November bis 
23. Dezember zum Bummeln 
über den Christkindlmarkt 
ein. Dieser ist seit dem 
Jahr 1600 urkundlich belegt 
und damit der zweitälteste 
Weihnachtsmarkt in Bayern. 
Das Alte Rathaus, eines der 
vielen architektonischen 
Schmuckstücke der Altstadt, 
verwandelt sich Jahr für Jahr 
in den größten Adventska-
lender Deutschlands. Zu 
Livemusik und Chorgesang 
öffnen zwei kleine und ein 
großer Engel jeden Tag bis 
Weihnachten eines von 24 
Fenstern im historischen 
Gebäude, hinter denen ein 
von Kindern gemaltes Bild 
erscheint. Unter www.wei-
den-tourismus.info gibt es 
weitere Informationen und 

alle Vor- und Nachweih-
nachtstermine.

Sagenhafter Rundgang  
in anderem Licht

Auf dem „Weidener Krip-
perlweg“ flanieren Besucher 
an ganz unterschiedlichen, 
kleinen und großen Weih-
nachtskrippen vorbei, die 
in der Fußgängerzone und 
in Schaufenstern präsentiert 
werden. Eines der größten 
Exemplare ist der zur Krippe 
umgestaltete Oktogon-Brun-
nen am Oberen Markt. In 
einem ganz anderen Licht kön-
nen Besucher die Stadt und 
ihre vielen Sehenswürdig-
keiten auf einer abendlichen 
Fackelführung entdecken. 
Dabei erfahren sie wahre 
Geschichten und sagenhafte 
Anekdoten rund um den 
Schlüssel des Kaisers, das 
katholische und evangelische 
Türl sowie die drei Deserteure, 
die um ihr Leben würfelten. 
Der stimmungsvolle Abend-
rundgang kann von Novem-
ber bis März bei der Tou-
rist-Information für Gruppen 
gebucht werden. Öffentliche 
Führungen finden außerdem 
am Sonntag, 3. Dezember um 
17 Uhr und am Samstag, 16. 
Dezember um 18 Uhr statt.

Der Christkindlmarkt in Weiden in der Oberpfalz ist der 
zweitälteste Weihnachtsmarkt Bayerns.

Foto: DJD/Touristikinformation Weiden
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Die hier inhaltlich zusammengefassten Beschlüsse ge-
ben einen Überblick über die Abstimmungen im Stadt-
rat. Rechtlich verbindlich sind jedoch nur die Originaldo-
kumente, die wortgenau im elektronischen Ratsinforma-
tionssystem  (ALLRIS) zu finden sind. Unter https://ratsin-
fo.leipzig.de gibt es sämtliche öffentliche Dokumente zur 
Ratsversammlung und ihren Gremien. Das Recherchesys-
tem bietet einen Überblick über die Sitzungstermine und 
Niederschriften der Ratsversammlung und ihrer Gremien, 
Beschlüsse, Vorlagen der Verwaltung, Anträge und Anfra-
gen der Fraktionen, Anträge von Ortschaftsräten, wichti-
ge Angelegenheiten von Stadtbezirksbeiräten, Petitionen 
von Einwohnern sowie die Einwohneranfragen. 

Briefkasten im Sozialamt barrierefrei

Um das Sozialamt barrierefrei erreichbar zu ma-
chen, wird die Stadtverwaltung beauftragt, im 
stufenlosen Eingangsbereich des Gebäudes in der 
Prager Straße 21 einen Briefkasten anzubringen. 
(VII-P-08885-DS-02)

Fachausschuss Jugend, Schule und Demokratie

Die Ratsversammlung beruft Hannah Lilly Lehmann 
(Stadtschülerrat Leipzig) als sachkundige Einwohne-
rin zur Beratung einzelner Angelegenheiten aus dem 
Fachausschuss Jugend, Schule und Demokratie ab.
Zugleich wird Felix Schönherr (Stadtschülerrat Leip-
zig) als sachkundiger Einwohner in das Gremium 
berufen. (VII-DS-00847-DS-04)

Stadtbezirksbeirat Nordwest (5. Änderung)

Die Ratsversammlung bestellt Gerd Sklaar (CDU) 
aus dem Stadtbezirksbeirat Nordwest ab. Zugleich 
wird Sven Mucke (CDU) in das Gremium bestellt. 
(VII-DS-00348-DS-05)

Neue Leiterin Amt für Jugend und Familie

Der Stadtrat votiert mehrheitlich für Manuela 
Kastrup als neue Leiterin des Amtes für Jugend 
und Familie zum nächstmöglichen Zeitpunkt. (VII-
DS-09142)

Geschäftsführung LEVG mbH

Der Stadtrat bestätigt die Geschäftsführung der 
Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsge-
sellschaft mbH (LEVG) ab 1. Januar 2024, befristet 
für weitere  fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2028. 
Damit bleiben Kai Thalmann und Ralf-Dieter Claus 
Geschäftsführer. (VII-DS-09196)

Autofreier Schulvorplatz wird geprüft

Die Stadtverwaltung erklärt sich bereit, gemeinsam 
mit der Schulkonferenz der Schule am Leutzscher 
Holz in der Prießnitzstraße, zu einem Verkehrs-
versuch vor Ort, um zu prüfen, ob ein autofreier 
Vorplatz zu Schulbeginn und -ende nach Kölner 
Vorbild eingeführt werden kann. (VII-A-08502)

Zirkuläres Bauen

Die Stadtverwaltung prüft anhand eines konkreten 
Vorhabens die Anmeldung bei einer Baustoffbörse, 
um zurückgebaute Rohstoffe wiederzuverwenden 
(zirkuläres Bauen). Zudem wird die Einrichtung 
eines eigenen Materiallagers im Bereich Hochbau 
in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Stadt-
reinigung berechnet. Ab 2025 sollen Nachhaltig-
keitszertifizierungen in städtebaulichen Verträgen 
verankert werden. Zudem soll die Bauherrenbe-
ratung der Stadtverwaltung künftig regulär zum 
zirkulären Bauen beraten und die Bauherrenmappe 
dahingehend aktualisieren. (VII-A-08520-NF-01) 
(VII-A-08520-NF-01-ÄA-01)

Qualität der Kindertagesbetreuung verbessern

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Grund-
satzvereinbarung zum ordnungsgemäßen Betrieb 
und zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen 
sowie zur Qualitätssicherung zu evaluieren und 
unter folgenden Gesichtspunkten weiterzuentwi-
ckeln: ausgewogene Durchmischung von Kindern 
aus wirtschaftlich schwachen Haushalten, mit Mi-
grationshintergrund und mit Integrationsbedarf, 
freie Auswahl der Betreuungszeit im Kitavertrag 
durch die Eltern, Optimierung von Meldeketten bei 
Gefährdung des Kindeswohls und Gleichstellung 
der Kitas freier Träger und der Stadt bei personeller 
Ausstattung und Sachkosten. Des Weiteren soll in 
allen Kitas eine Elternbefragung zur Zufriedenheit 
mit den Einrichtungen durchgeführt werden, deren 
Ergebnisse in die Weiterentwicklung der Grund-
satzvereinbarung einfließen. (VII-A-08524-NF-02)

Versorgung wohnungsloser Menschen

Die Verwaltung wird beauftragt, durch das Sozi-
alamt und unter Einbeziehung der AG Recht auf 
Wohnen bis Mitte 2024 konkrete Maßnahmen für 
die Versorgung und Unterbringung junger woh-
nungsloser Menschen zu erarbeiten. Bereits für 
diesen Winter soll eine Interimslösung für jüngere 
Betroffene angeboten werden, etwa durch die An-
mietung von Apartments in einem Hostel zuzüglich 
sozialer Betreuung dort. (VII-A-08654NF-02)

Kostenfreies Konto für gemeinnützige Vereine

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, in der Trä-
gerversammlung der Stadt- und Kreissparkasse 
Leipzig darauf hinzuwirken, dass Bedingungen und 
Folgen einer etwaigen Einführung eines kostenlosen 
(Online-)Basiskontos für eingetragene, gemeinnüt-
zige Vereine im Geschäftsgebiet der Stadt- und 
Kreissparkasse Leipzig und mit kontogebundenen 
Einnahmen in der Kontoverbindung mit dem Institut 
bis zu 25 000 Euro pro Jahr geprüft werden. (VII-A-
08844-NF-02 ) (VII-A-08844-NF-02-VSP-01)

Aufwertung kleiner Platz Rosa-Luxemburg- 
Straße/Ecke Hofmeisterstraße

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, in der Planung 
für den Knoten Rosa-Luxemburg-Straße/Ecke Hof-
meisterstraße und den weiteren neu entstehenden 
Plätzen im direkten Umfeld (Stichwort Krystallpa-
lastplatz) explizit Themen wie Erinnerungskultur 
und klimatische Anpassung von Stadträumen, zum 
Beispiel durch mehr Baumpflanzungen, Trinkbrun-
nen und Kunst im öffentlichen Raum zu berücksich-
tigen. (VII-A-08855-NF-02)

Sanierung des historischen Pavillons  
im Park „Täschners Garten“

Im Doppelhaushalt 2023/2024 werden die erfor-
derlichen Mittel zur Sanierung des historischen 
Pavillons im Park „Täschners Garten“ in Höhe von 
270 000 Euro eingestellt. Das Kulturdenkmal wird 
originalgetreu wiederhergerichtet. (VII-HP-08801)

„Leipziger Tafelgärten in  
Kleingartenanlagen“ erhalten

Die Stadt Leipzig befürwortet den Erhalt des Projek-
tes „Leipziger Tafelgärten in Kleingartenanlagen“ 
durch die Priorisierung bei der Vergabe von AGH-
Stellen (Arbeitsgelegenheiten für langzeitarbeitslose 
Menschen). (VII-A-09007) (VII-A-09007-VSP-01)

Erinnerung an Leipziger Synagogen

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Rahmen 
des Konzepts zur Erinnerungskultur eine Verfah-
rensweise zu etablieren, wie in geeigneter Weise 
am jeweiligen Standort an frühere Synagogen und 
Bethäuser erinnert werden kann. Hierbei kann die 
Konzeption der Stadt Wien als Beispiel dienen. 
Ab 2024 wird eine zeitweilige Aufstellung (z. B. in 
der Zeit vom 28. Oktober bis 30. November) der 
Installation „Spuren“ von Nina K. Jurk ermöglicht. 
(VII-A-09027) (VII-A-09027-ÄA-02)

Konzept zur personellen Betreuung 
von Schulbibliotheken

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, ein Konzept 
zur Weiterführung der personellen Betreuung der 
Schulbibliotheken der Stadt Leipzig zu erstellen. 
Das Konzept wird dem Stadtrat im I. Quartal 2024 
vorgelegt. (VII-A-09181)

Förderung für Sportvereine erhöht

Die investive Sportförderung wird zur Sicherung 
von Fördermitteln des Freistaats Sachsen und zur 
Abfederung von Mehrkosten bei den durch die 
Sportvereine getätigten Investitionen in 2023 um 
1,5 Millionen Euro erhöht. Dadurch können vom 
Freistaat als Nachrücker bewilligte Projekte wie die 
Kunstrasenplätze bei Turbine Leipzig e. V. und LSV 
Südwest e. V. noch im diesjährigen Förderzeitraum 
umgesetzt werden. (VII-A-09206-NF-02) (VII-A-
09206-NF-02-VSP-01)

Wasserzufuhr Kirchteich Seehausen

Die Stadtverwaltung setzt das Monitoring der 
Wasserzufuhr für den Kirchteich in Seehausen fort, 
nachdem bereits das hydraulische System angepasst 
wurde. Bei Bedarf werden weitere Maßnahmen 
eingeleitet. (VII-HP-08797) (VII-HP-08797-VSP-01)

Offener Freizeittreff des Springburg e. V.  
nicht weiter gefördert

Weil der Offene Freizeittreff des Springburg e. V. 
in der Leipziger Straße 83 künftig als Gebäude mit 
Wohnungen zur sozialen Nutzung für Familien 
vorbereitet wird, kann dessen Betrieb nicht weiter 
aufrechterhalten und finanziert werden. Stattdessen 
will die Stadtverwaltung das Angebot des genera-
tionenübergreifenden Nachbarschaftstreffs in der 
Leipziger Straße 81 für die Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen ab 2024 ausweiten. Für Personal 
und Sachkosten sollen 100 000 Euro pro Jahr zur 
Verfügung gestellt werden. Beide kommunale Lie-
genschaften Leipziger Straße 81 (Soziokulturelles 
Zentrum „Große Eiche“) und Leipziger Straße 83 
werden vom generationsübergreifenden Konzept 
als Nachbarschaftszentrum profitieren und mitei-
nander betrachtet werden. (VII-A-08663) (VII-A-
08663-VSP-02)

Planung für Paul-Robeson-Schule wird teurer

Der Stadtrat bestätigt die 1. Änderung zum Pla-
nungsbeschluss „Modernisierung und Erweiterung 
der Paul-Robeson-Schule“. Die Planungskosten 

widmet den jährlichen Zuschuss in Höhe von 15 000 
Euro zu einem zweckgebunden Zuschuss an das 
MdbK für die Beherbegung der Stiftung um. Diese 
wird ab 2024 von einer eigenen wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin im Museum betreut. Zudem ist eine 
neue Tübke-Ausstellung geplant. (VII-DS-08874)

Entgeltordnung für das Grassi Museum 
für Angewandte Kunst

Der Stadtrat beschließt die neue Entgeltordnung für 
das Grassi Museum für Angewandte Kunst, gültig ab 
1.1.2024 bis zum 31.12.2027. Darin enthalten ist erstmals 
der eintrittsfreie Zugang zur Dauerausstellung des 
Hauses ab kommendem Jahr. (s. S. 12) (VII-DS-08912)

Entgeltordnung für das Museum 
der bildenden Künste (MdbK)

Der Stadtrat beschließt die neue Entgeltordnung für 
das Museum der bildenden Künste, gültig ab 1.1.2024 
bis zum 31.12.2027. Darin enthalten ist erstmals der 
eintrittsfreie Zugang zur Dauerausstellung des Hau-
ses ab kommendem Jahr. (s. S. 13) (VII-DS-08914)

Entgeltordnung für das 
Stadtgeschichtliche Museum

Der Stadtrat beschließt die neue Entgeltordnung für 
das Stadtgeschichtliche Museum, gültig ab 1.1.2024 
bis zum 31.12.2027. Darin enthalten ist erstmals der 
eintrittsfreie Zugang zur Dauerausstellung des Hau-
ses ab kommendem Jahr. (s. S. 14) (VII-DS-08915)

Entgeltordnung für das Naturkundemuseum

Der Stadtrat beschließt die neue Entgeltordnung für 
das Naturkundemuseum, gültig ab 1.1.2024 bis zum 
31.12.2027. Darin enthalten ist erstmals der eintritts-
freie Zugang zur Dauerausstellung des Hauses ab 
kommendem Jahr. (s. S. 10) (VII-DS-08917)

Planung für Stadtteilbibliothek am 
Otto-Runki-Platz wird teurer

Der Stadtrat stimmt der Erhöhung der Planungs-
kosten für den Neubau der Stadtteilbibliothek am 
Otto-Runki-Platz von 400 000 auf 675 000 Euro zu. 
Der Mehrbedarf resultiert aus der zum Abschluss 
der Leistungsphase 2 festgestellten Erhöhung der 
Gesamtkosten des Vorhabens von 6,1 auf 9,44 Mil-
lionen Euro. (VII-DS-08939)

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 
2019 der Stiftung Völkerschlachtdenkmal

Der Stadtrat bestätigt Jahresabschluss und Rechen-
schaftsbericht der Stiftung Völkerschlachtdenkmal 
für das Jahr 2019. Dem Stiftungsrat wird für das Wirt-
schaftsjahr 2019 Entlastung erteilt. (VII-DS-09004)

Tourismusförderung

Der Stadtrat beschließt das Konzept „Verfahren 
zur Entwicklung von Maßnahmen im Rahmen der 
Förderung des Tourismus“ für eigene tourismus-
relevante Vorhaben. Dafür stehen 2024 rund 4,82 
Millionen Euro zur Verfügung. Zugleich wird eine 
neue Fachförderrichtlinie über Zuwendungen der 
Stadt Leipzig zur Förderung des Tourismus an Dritte 
beschlossen. Für 2024 werden dafür 2 Millionen 
Euro bereitgestellt (s. S. 11) (VII-DS-08224)

Überplanmäßige Aufwendungen für  
Eigenbetriebe Kultur der Stadt Leipzig

Der Stadtrat billigt die überplanmäßigen Aufwen-
dungen der Eigenbetriebe Kultur (Gewandhaus, 
Oper, Schauspiel, Theater der Jungen Welt, Musik-
schule) für das Jahr 2023. (VII-DS-08954)

St. Georg MVZ mit betriebsärztlichen Leistun-
gen für Eigenbetriebe der Stadt betraut

Die Ratsversammlung beschließt, dass die St. Georg 
MVZ gGmbH mit der betriebsärztlichen Betreuung 
und Versorgung der kommunalen Eigenbetriebe der 
Stadt Leipzig sowie bei Bedarf der Stadtverwaltung 
Leipzig betraut wird. Stufenweise soll das städtische 
Tochterunternehmen ab 2024 zunächst das Städti-
sche Klinikum St. Georg und das Theater der Jungen 
Welt und in den Folgejahren weitere Eigenbetriebe 
betreuen. (VII-DS-08918-NF-01)

Bauliche Standards für Sporthallen
Die Stadt Leipzig hat sich selbst fachliche Vorgaben 
zu baulichen Standards an öffentlichen Gebäuden 
gesetzt. Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit stehen an vorderster Stelle. Zudem 
sollen bevorzugt mehrgeschossige/gestapelte 
Hallen geplant werden, um den Flächenbedarf zu 
reduzieren (VI-Ifo-04526-NF-03) (VI-Ifo-04526-NF-
03-ÄA-03)

Bauliche Standards für Schulen
Bei den fachlichen Vorgaben zu baulichen Standards 
an Schulen beschließt der Stadtrat, dass Schulen 
insgesamt barrierefrei geplant werden müssen – 
sowohl für physische als auch für psychische und 
geistige Beeinträchtigungen ihrer Nutzer. An jeder 
Schule muss es eine eigene Kochküche geben, in der 
die Versorgung täglich frisch vor Ort sichergestellt 
wird. (VI-Ifo-04527-NF-04) (VI-Ifo-04527-NF-04-
ÄA-06) (VI-Ifo-04527-NF-05-ÄA-04) ■

erhöhen sich von 1,38 auf 2,07 Millionen Euro. Der 
städtische Anteil am Mehrbedarf beträgt 690 000 
Euro. (VII-DS-01933-DS-03)

Teilschulnetzplan Gemeinschaftsschule  
„Schule am Dösner Weg“ beschlossen

Der Stadtrat beschließt den Teilschulnetzplan für die 
Gemeinschaftsschule „Schule am Dösner Weg“. Dies 
wird wegen der neuen Schulform in der Stadt notwen-
dig. Der Plan zeigt die langfristige Entwicklung am 
Schulstandort Dösner Weg bis zum Schuljahr 2034/35 
auf. Inhalt und Aufbau entsprechen den Vorgaben der 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus. (VII-DS-08747-NF-01)

BSZ Robert-Blum-Schule wird modernisiert

Haus 2 und Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums 
(BSZ) Robert-Blum-Schule in der Rosenowstraße 56 
werden modernisiert und damit den besonderen 
Anforderungen des sonderpädagogischen Profils an-
gepasst. Auch die Freifläche zwischen den Gebäuden 
wird ertüchtigt. Haus 1 als Stammhaus der Schule auf 
demselben Gelände ist bereits modernisiert. Nach der 
Fertigstellung können die Schülerinnen und Schüler 
das derzeit genutzte Interimsgebäude in der Kohl-
gartenstraße 58 verlassen, welches ebenfalls sanie-
rungsbedürftig ist und anschließend erneuert werden 
soll. Die Planungskosten liegen bei 2 Millionen Euro. 
(VII-DS-08972)

Verkehrsprojekte bis 2030 zeitlich fixiert

Die Verkehrsprojekte des öffentlichen Nahverkehrs der 
Stadt Leipzig bis 2030 sind verbindlich zeitlich fixiert. 
Unter der Voraussetzung eines positiven Ergebnisses 
aus der entsprechenden Machbarkeitsstudie werden 
die Planungsbeschlüsse für die Netzerweiterungen 
„Südsehne“, „S-Bahnhof-Wahren“ und „Thekla-Süd“ 
bis spätestens Ende 2026 geplant. (VII-DS-07679-DS-
01-NF-04) (VII-DS-07679-DS-01-ÄA-02)

Klare Regeln zur Umsetzung 
der Mobilitätsstrategie 2030

Der Stadtrat hat einen „Regelprozess Priorisierung und 
Umsetzung der Mobilitätsstrategie 2030“ beschlossen. 
Dieser wird die Vorhaben aus dem Rahmenplan Mo-
bilität in fünf Phasen sortieren und zur Umsetzung 
bringen. Dadurch gewinnen Stadtrat und Verwaltung 
einen besseren Überblick über den Bearbeitungsstand 
und die weitere Umsetzung des Plans. (VII-DS-08197)

Ergänzende Bürgschaft für Stadthafen Leipzig

Der Stadrat ermächtigt die Verwaltung, an den Konzes-
sionsnehmer des Stadthafens Leipzig eine ergänzende 
Ausfallbürgschaft in Höhe bis zu 2,608 Millionen Euro 
(entspricht 80 Prozent des Fremdkapitalmehrbedarfs 
in Höhe von 3,26 Millionen Euro) als Sicherheit für den 
Kreditvertrag zur Finanzierung der Hochbauten im 
Stadthafen Leipzig auszureichen. Da sich die Grund-
stücke für die geplanten Bauten im Besitz der Stadt 
Leipzig befinden, verlangt die kreditgebende Bank 
diese Sicherheit zusätzlich vom Konzessionsnehmer. 
Die Bürgschaft gilt befristet für die Errichtungsphase 
der Hochbauten. Der Baustart ist für August 2024 
geplant. (VI-DS-05850-DS-05)

Planung des neuen Naturkundemuseums 
wird teurer

Die Planungskosten für das neue Naturkundemuse-
um im ehemaligen Bowlingtreff auf dem Wilhelm-
Leuschner-Platz erhöhen sich von 2 auf 3,3 Millionen 
Euro. Der Stadtrat stimmt außerdem der vorzeitigen 
Beauftragung der Leistungsphasen 5 und 6 (nächste 
Schritte auf dem Weg zur Baureife) zu, um fristgerecht 
Fördermittel von bis zu 90 Prozent der Gesamtkosten 
zu sichern. Dafür sind weitere 3,1 Millionen Euro 
notwendig. (VII-DS-02275-DS-02)

Neue Regelung über Dienst-, Steuer-, 
Ehren- und Pressekarten

Der Stadtrat bestätigt eine neue Regelung über Dienst-, 
Steuer-, Ehren- und Pressekarten für die Eigenbetriebe 
Oper, Gewandhaus, Schauspiel, Theater der Jungen 
Welt sowie Musikschule. Diese legt die Personenkrei-
se fest, an die die genannten Sonderkarten vergeben 
werden. Da der Ticketverkauf eine wichtige Einnah-
mequelle für die Häuser ist, wird angestrebt, dass die 
Zahl dieser Eintrittskarten 7 Prozent des Gesamtkar-
tenangebotes eigener Veranstaltungen pro Spielzeit 
nicht übersteigt. (VII-DS-06320)

Konzept „Erinnerungskultur der Stadt Leipzig“

Die Ratsversammlung beschließt das Konzept „Erinne-
rungskultur der Stadt Leipzig“. Darin ist der Umgang 
mit erinnerungswürdigen Ereignissen in der Stadt 
geregelt. Um Vorhaben wie Veranstaltungen, die mit 
Orten und Personen der Geschichte in Verbindung 
stehen, umzusetzen, werden 175 000 Euro in diesem 
und 275 000 Euro im kommenden Jahr zur Verfügung 
gestellt. (VII-DS-08557-NF-01)

Tübke Stiftung wechselt ins 
Museum der bilden Künste (MdbK)

Der Stadtrat bestätigt den Wechsel der Tübke Stiftung 
aus der Eigenständigkeit in die Obhut des MdbK und 
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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
06.12., 17:00 Uhr, Neues Rathaus, Zi. 262, 
Ratsplenarsaal, Zi. 262, Martin-Luther-Ring 
4-6
Feststellung der Beschlussfähigkeit/Bestätigung 
der Tagesordnung
Protokollbestätigung
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 

04.10.2023
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 

01.11.2023
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffent-
licher Sitzung
Bericht aus Beteiligungen
Beratung der Vorlagen I
 - Baubeschluss Oberschule Uhlandstraße 28, 

Herrichtung Bestandsgebäude zum Umzug 
Schule Georg-Schwarz-Straße unter Berück-
sichtigung Raumprogramm Oberschule

 - Neustrukturierung Medienanschlüsse, Erneu-
erung Vorplatz und Errichtung Alarmausfahrt 
der FF Baalsdorf (Bestätigung gem. § 79 (1) 
SächsGemO)

 - Mehrbedarf 2023 für die Aufrechterhaltung 
der Verkehrssicherungspflicht am Baumbe-
stand der Stadt Leipzig (Bestätigung gem. § 
79 (1) SächsGemO)

 - Ersatzneubau der historischen Schornsteinan-
lage im Krematorium, Südfriedhof

 - Umwandlung der SAP-Lizenzen im Zuge der 
Umstellung auf S/4 HANA

 - Überplanmäßige Aufwendungen nach § 
79 (1)  SächsGemO für das Jahr 2023 für die 
konsumtive Ausstattung von schulischen 
Objekten im Rahmen der Verschiebung der 
Fertigstellung von Baumaßnahmen

Informationen
 - Jahresabschlussreports der bbvl 2022 – Nach-

lieferung
Verschiedenes ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
VerwaltungsausschussesTagesordnung der öffentlichen Sitzung am 

04.12.2023, 17:00 Uhr, Neues Rathaus. Da die 
Sitzung per Videokonferenz durchgeführt 
wird, besteht im Raum 270 im Neuen Rat-
haus die Möglichkeit zur Teilnahme an der 
öffentlichen Sitzung des Ausschusses.
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 20.11.2023
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentli-
cher Sitzung
Vorlagen
 - Es liegen keine Vorlagen vor. 

Anfragen, Sonstiges 
Beschlüsse aus der 75. nichtöffentlichen 
Sitzung der VII. Wahlperiode des Grund-
stücksverkehrsausschusses am 06.11.2023
 - Vorlage VII-DS-08733: Ankauf des Flurstücks 

471 der Gemarkung Engelsdorf
Beschlüsse aus der 76. öffentlichen Sitzung 
der VII. Wahlperiode des Grundstücksver-
kehrsausschusses am 20.11.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
04.12., 16:30 Uhr, Neues Rathaus, Festsaal, 
Martin-Luther-Ring 4-6
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der 
Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 20.11.2023
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
 - Änderung der Zeitschiene der Kinder- und 

Jugendcharta; Jugendparlament; VII-A-09315
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
 - Weiterentwicklung der frühkindlichen und 

schulischen Bildungsstrategie der Stadt 
Leipzig – Handlungsprogramm „Rückenwind 
für Grünau“; Fraktion Die Linke; VII-A-08652-
NF-02
 - Weiterentwicklung der frühkindlichen 

und schulischen Bildungsstrategie der 
Stadt Leipzig; Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen; VII-A-08652-NF-02-ÄA-02

 - Die Stadt Leipzig beteiligt sich am Girls‘Day; 
Fraktion Die Linke; VII-A-08763

 - Die Stadt Leipzig beteiligt sich am Girls‘Day; 
Dezernat Allgemeine Verwaltung; VII-A-
08763-VSP-01

Vorlagen – 1. Lesung
Vorlagen – 2. Lesung
Vorlagen zur Information
 - Suchtbericht der Stadt Leipzig 2023; De-

zernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt; 
VII-Ifo-08926

Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfe-
ausschuss
 - Anpassung der Planungsräume

Vorstellung des aktuellen Sachstandes des Pro-
jektes Rückführung
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
 - Vorstellung des Trägerkonzeptes kommu-

nale Kitas
Sonstiges ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 
540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert 
worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht: 
Die Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 
(KWL) hat bei der unteren Wasserbehörde Stadt 
Leipzig eine Erlaubnis für die vorübergehende 
Entnahme von 94.000 m³ Grundwasser zur 
Trockenhaltung der Baugrubenbereiche im 
Rahmen des Bauvorhabens zur Sanierung der 
Mischwasserleitung und der Auswechslung 
der Trinkwasserleitung in der Volbedingstraße 
(nördlich der Parthe) in 04357 Leipzig sowie 
der Neuerrichtung von Bauwerken zu Re-
genentlastungszwecken in der angrenzenden 
Gleisschleife beantragt. 
Für das Vorhaben war aufgrund des Umfangs 
der Grundwasserentnahme gemäß § 7 Absatz 2 
UVPG eine standortbezogene Vorprüfung 
über die Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) 
durchzuführen. Gemäß § 5 Absatz 2 UVPG 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug des Gesetzes über die  
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – hier: „Sanierung Mischwasserkanal und Auswechslung 

Trinkwasserleitung in der Volbedingstraße (nördlich der Parthe) sowie Errichtung eines  
Regenentlastungsbauwerkes in der Gleisschleife in 04357 Leipzig“, Az. 36.10.07-2023/007462

gibt die Stadt Leipzig ihre Feststellung der 
Öffentlichkeit bekannt:
Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine UVP-
Pflicht nicht besteht, weil das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen hat. Folgende Gründe werden für das 
Nichtbestehen der UVP-Pflicht als wesentlich 
angesehen:
Es handelt sich um eine vorübergehende 
Entnahme von Grundwasser während eines 
Zeitraums von ca. 220 Tagen. Die Grundwasser-
stände im Umfeld der Baumaßnahme werden 
bis zum Erreichen eines stationären Zustands 
nach Beendigung der vorübergehenden Grund-
wasserentnahme überwacht. Hierfür ist ein 
dichtes Messnetz von insgesamt 11 Grundwas-
sermessstellen vorgesehen. 
Sämtliche im Einflussbereich der Wasserhaltung 
vorhandenen grundwasserabhängigen Öko-
systeme und Bäume werden für die Dauer des 
Bauvorhabens intensiv bewässert. Ergänzend 
erfolgt seitens des Vorhabenträgers eine eng-
maschige baumschutzfachliche Überwachung. 
Eine erhebliche Veränderung der Grundwas-

serbeschaffenheit als Folge der Grundwasse-
rentnahme ist nicht zu erwarten. Zur Schonung 
des Grundwasserleiters wird ein Teil wieder 
in den Grundwasserleiter zurückgeführt. Ein 
weiterer Teil wird in die Parthe eingeleitet. 
Durch eine Grundwasserbehandlungsanlage 
sowie die analytische Überwachung des geför-
derten Grundwassers wird eine entsprechende 
Qualität gewährleistet. Eine Beeinflussung von 
Luft, Klima, Landschaft, Tieren oder der biolo-
gischen Vielfalt erfolgt durch die Grundwasse-
rentnahme nicht. Erhebliche Auswirkungen auf 
Bauwerke und bautechnische Infrastruktur sind 
nicht zu erwarten.
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, 
dass durch das Vorhaben keine nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit keine UVP-Pflicht besteht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
UVPG die vorgenannte Entscheidung der Stadt 
Leipzig nicht selbstständig anfechtbar ist. ■
Leipzig, den 16.11.2023

Stadt Leipzig
Amt für Umweltschutz

Die Stadt Leipzig beabsichtigt, gemäß § 7 Abs. 
1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) 
vom 21. Januar 1993, in der aktuellen Fassung, 
die nachstehende Ortsstraße unbeschränkt in 
einen beschränkt öffentlichen Weg (Fußgänger- 
und Fahrradverkehr) umzustufen.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Stra-
ßenklasse, 
OT Neustadt-Schönefeld
Lorenzstraße, Flurstück 280 Gemarkung Neu-
schönefeld, ab Konstantinstraße bis Neustädter 
Straße, ca. 75 m, beschränkt öffentlicher Weg 
(Fußgänger- und Fahrradverkehr).
Die beabsichtigte Umstufung erfolgt auf der 
Grundlage des § 7 Abs. 1 SächsStrG.
Hiermit wird die Absicht der Umstufung gemäß 
§ 7 Abs. 1 SächsStrG öffentlich bekannt gemacht, 
um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. 
Die Unterlagen liegen 3 Monate bei der Stadt 
Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager 
Straße 118, Haus C, 5. Etage, Zi. 5.033 in 04317 
Leipzig zur Einsichtnahme aus. Einsichtnahmen 
in die Unterlagen während dieser Zeit sind nur 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung unter 0341-1237673 an der vorgenannten 
Anschrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Absicht zur Umstufung  
der Lorenzstraße

■ Termine

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
am 05.12.2023, 16.00-17.30 Uhr, Neues 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig,  Raum 377
Begrüßung/ Bestätigung der TO
Übergabe Kerzenspende an den Europamai-

dan e.V. 
Protokollkontrolle vom 19.09.2023 (OBM)
Rückblick 9.10.2023
•  Insgesamt
•  Friedensgebet
•  Rede zur Demokratie
•  Lichtfest
Aktueller Sachstand Lichtfest 2024
•  Finanzierung
•  Festakt
•  Rede zur Demokratie
•  Projekte der öffentlichen Ausschreibung
Sachstand „Evaluierung Friedliche Revolution“
Sonstiges ■

21. Sitzung des Kuratoriums  
„Friedliche Revolution“ 

Südfriedhof:  
Verwaltungsgebäude wieder 
für Bürgeranliegen geöffnet 

Nach einer umfangreichen Sanierung ist das 
Verwaltungsgebäude am Leipziger Südfried-
hof ab Montag, 4. Dezember, wieder für den 
Besucherverkehr geöffnet. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung 
beraten dann im Gebäude am Friedhofsweg 
3 wie gewohnt zur Vergabe von Grabstätten 
und beantworten die Anliegen ihrer Kunden. 
Geöffnet ist jeweils von Montag bis Donnerstag 
von 9 bis 15 Uhr sowie dienstags nach Termin-
vereinbarung bis 17 Uhr. 
Seit Mai dieses Jahres war das markante, 
denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude 
saniert und der Bürgerverkehr deshalb in 
das Infocenter ausgelagert worden. Die 
Restarbeiten sollen nun voraussichtlich bis 
Mitte 2024 abgeschlossen sein. Auch an den 
Friedhofseingängen Westtor (Friedhofsweg 3) 
und Nordtor (Friedhofsweg 5) wird weiterhin 
gearbeitet. Die Zugänge über alle Tore sowie 
zum Verwaltungsgebäude sind jedoch stets 
gewährleistet. 
Die Friedhofsverwaltung ist darüber hinaus 
telefonisch erreichbar unter (0341) 123-
5700/5704/05 sowie per E-Mail unter fried-
hoefe@leipzig.de. Es wird darum gebeten, 
mögliche Einfahrgenehmigungen vorab unter 
der Rufnummer (0341) 123-5714 abzustimmen. 
Weitere Informationen zu den städtischen 
Friedhöfen, zu Sprech- und Öffnungszeiten 
gibt es unter www.leipzig.de/friedhoefe oder 
in den Schaukästen der Friedhöfe. ■

Mitte September hatten die Leipziger Stadtwerke 
bekannt gegeben, dass Sondervertragskunden mit 
den neuen, günstigen Tarifen L-Gas und L-Strom 
von gesunkenen Beschaffungskosten profitieren 
– und nun steht fest: Auch in der Grundversor-
gung fallen die Preise für Strom und Gas ab 1. 
Januar. E-Tanken wird ebenfalls preiswerter. Die 
Fernwärmepreise steigen leicht. „Wir stehen für 
sichere und nachhaltige Energieversorgung und 
für Preisstabilität, indem wir Energiemengen an 
den Großhandelsmärkten langfristig beschaffen“, 
so Karsten Rogall, Geschäftsführer der Leipziger 
Stadtwerke. „Die Großhandelspreise sind im ak-
tuellen Beschaffungszeitraum im Vergleich zum 
vorherigen deutlich gesunken. Dennoch liegen sie 
weiterhin über dem Niveau vergangener Jahre.“
Strom: Bereits zum 1. August 2023 wurde die 
Grundversorgung Strom um rund 21 Prozent 
gesenkt – der Brutto-Arbeitspreis von 52,12 
Cent auf 39,40 Cent/kWh. Zum 1. Januar erfolgt 
eine weitere Reduktion: auf 37,31 Cent/kWh. 
Demnach spart ein typischer Leipziger Muster-
haushalt mit 1.800 kWh Verbrauch pro Jahr im 
Tarif L-Strom.basis (Grundversorgung) ab dem 
Jahr 2024 weitere rund 4 Prozent bzw. rund 37 
Euro brutto im Jahr. Anlass für die Änderung im 
Arbeitspreis sind vor allem die weiter gesunke-
nen Beschaffungskosten sowie eine Senkung der 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz-Umlage und der 
§-19-Stromnetzentgeltverordnungs-Umlage. Die 
gestiegene Offshore-Netzumlage sowie gestiegene 
Kosten für die Netznutzung wirken der Senkung 
leicht entgegen. Der jährliche Brutto-Grundpreis 
im Tarif L-Strom.basis steigt von 167,65 Euro auf 
168,00 Euro. Grund dafür sind gestiegene Entgelte 
für den Messstellenbetrieb. 
Gas: Auch im Tarif L-Gas.basis (Grundversor-
gung) wird es günstiger. Der Brutto-Arbeitspreis 
sinkt von 19,62 Cent/kWh auf 11,91 Cent/
kWh. Der jährliche Brutto-Grundpreis sinkt von 
125,96 Euro auf 124,09 Euro. Für einen typischen 
2-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch 
von 14.000 kWh bedeutet dies eine jährliche 
Ersparnis um rund 37 Prozent bzw. rund 1.082 
Euro brutto. Gründe sind gesunkene Kosten für 
die Energiebeschaffung und die Netznutzung 
sowie die gesunkene Bilanzierungsumlage. Eine 
Erhöhung der Gasspeicherumlage und des CO2-
Preises wirken der Senkung leicht entgegen. Die 
angegebenen Brutto-Werte enthalten die aktuell 
gesetzliche Umsatzsteuer von 7 Prozent. 
Fernwärme: Die Dynamik am Energiemarkt 
beeinflusst auch die Fernwärme. Am Beispiel 
des Wärmearbeitspreises für das Produkt wärme.
kompakt bedeutet dies: Der ab 1. Januar 2024 

geltende Wärmearbeitspreis beträgt 12,33 Cent/
kWh netto (zum Vergleich: Der im Jahr 2023 
geltende Wärmearbeitspreis beträgt 12,10 Cent/
kWh netto). Unter Berücksichtigung des derzeit 
noch geltenden reduzierten Umsatzsteuersatzes 
von 7 Prozent beträgt im kommenden Jahr der 
Wärmearbeitspreis 13,19 Cent/kWh brutto. Für 
einen durchschnittlichen Haushalt (Verbrauch ca. 
7.500 kWh) in einem Mehrfamilienhaus mit einer 
Leistung von 160 kW, einem Jahresverbrauch von 
224.000 kWh und einer Rücklauftemperatur von 
55 °C bedeutet die Preisveränderung eine Stei-
gerung der Gesamtkosten um rund 3,7 Prozent. 
Grundlage für diese Vergleiche sind die Nettokos-
ten des jeweiligen Musterhaushalts im Jahr 2023 
im Verhältnis zu den Nettokosten im Jahr 2024, 
jeweils ohne Berücksichtigung der Entlastung 
nach dem Erdgas-Wärme-Preisbremsen-Gesetz.
Zu beachten ist: Die Bundesregierung bewertet 
derzeit eine Verlängerung der Energiepreis-
bremsengesetze. Ebenso steht das Auslaufen der 
Umsatzsteuersenkung für Gas- und Wärmeliefe-
rungen zum 31. Dezember mit Wiederanhebung 
von 7 auf 19 Prozent zur Diskussion. Sollten diese 
Maßnahmen in Kraft treten, setzen die Stadtwerke 
diese entsprechend um und werden es in der Ab-
rechnung entsprechend berücksichtigen. 
Ladestrom für E-Autos: Auch die Preise von 
L-Strom.drive bewegen sich zum 1. Januar um 
5 Cent/kWh brutto in allen Preisstufen für das 
reguläre Laden (AC-Laden) und Schnellladen 
(DC-Laden) nach unten. Für einen durchschnittli-
chen Tankvorgang mit 15 kWh bedeutet dies eine 
Einsparung von rund 10 Prozent beim AC-Laden 
mit dem neuen Preis.
Kunden-Service der Leipziger Stadtwerke: Als 
regionaler Versorger vor Ort stehen die Leipziger 
Stadtwerke ihren Kunden beratend zur Seite - 
mit unterschiedlichen Services. Auf der Website 
www.L.de unter „Energiemarkt aktuell“ gibt es 
einen Überblick über aktuelle Fragen und Antwor-
ten zur Preisanpassung, Entlastungsmaßnahmen 
der Bundesregierung und weitere Hilfsangebote, 
wie z. B. dem Umwelt.plus-Bonusprogramm, 
das für Energiesparmaßnahmen der Kunden 
finanzielle Anreize bereithält. Ist Beratung durch 
den Kundenservice gewünscht, empfiehlt es sich, 
einen persönlichen Termin im Beratungszentrum 
vor Ort in Leipzig auf www.L.de unter „Termin 
vereinbaren“ zu buchen, da die Hotlines und 
E-Mail-Services aktuell oft stark nachgefragt 
werden. Geöffnet ist das Beratungszentrum in der 
Pfaffendorfer Straße 2 in Leipzig jeden Montag und 
Mittwoch von 8 bis 16 Uhr sowie jeden Dienstag 
und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr.  ■

Die Leistungen zur Grundsicherung im Alter, 
bei Erwerbsminderung und die Hilfe zum 
Lebensunterhalt steigen ab 1. Januar 2024. 
Beispielsweise erhalten Alleinstehende oder 
alleinerziehende Menschen 563 Euro monatlich, 
Jugendliche 471 Euro und Kinder ab sieben 
Jahren 390 Euro. Damit erhöhen sich auch die 
Beträge für Mehr- und Sonderbedarfe.
Die Änderungen werden automatisch wirksam. 
Es bedarf keines neuen Antrages. Im Januar 
2024 werden in der Regel die neuen Beträge 
ausgezahlt, auch wenn noch kein Änderungs-
bescheid zugegangen ist. Sollte im Einzelfall 
eine Überprüfung erforderlich sein, wird der 
Erhöhungsbetrag noch im Laufe des Monats 
Januar nachgezahlt.

Gesamtübersicht:
Stufe Leistungsberechtigte in Euro

1 Alleinstehende und Alleinerziehende 563

2 zwei Erwachsene, die als Ehegatten, Lebenspartner oder in ehe- oder lebenspart-
nerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt führen

506

3 Erwachsene in stationären Einrichtungen 451

4 Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 471

5 Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 390

6 Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 357

Die Barleistungen für Bewohner in vollstationären Einrichtungen erhöhen sich ebenfalls:
in Euro

Grundbarbetrag für Leistungsberechtigte in Heimen oder gleichartigen vollstationären 
Einrichtungen

152,01

Leistungen zur Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung  
und der Hilfe zum Lebensunterhalt steigen

Leipziger Stadtwerke: Preise für Gas und Strom  
in Grundversorgung sinken

Fernwärme-Preis steigt leicht / E-Tanken wird günstiger

Die Aushangtafeln im Neuen Rathaus der Stadt 
Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
– Untere Wandelhalle, gegenüber den Zimmern 
72-75 – wurden von der Stadtverwaltung Leip-
zig als Stelle zur öffentlichen Zustellung durch 
Bekanntmachung einer Benachrichtigung im 
Sinne des Verwaltungszustellungsgesetzes 
(VwZG) allgemein bestimmt. ■

Dezernat Allgemeine Verwaltung
Hauptamt

Öffentliche Zustellung 
durch Bekanntmachung 

einer Benachrichtigung im 
Sinne des Verwaltungs- 

zustellungsgesetzes (VwZG)

Pflegeeltern gesucht
Infoabend jeden ersten Dienstag/
Monat, 17.30 Uhr. Mehr Infos: 
www.leipzig.de/pflegekinder

Leipzig will Eigentümer noch stärker finan-
ziell dabei unterstützen, bislang leerstehende 
Wohnungen zu sanieren und wieder an den 
Markt zu bringen. Dies soll helfen, um der ho-
hen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum 
besser zu begegnen. Aufgrund der in den ver-
gangenen Monaten stark gestiegenen Bau- und 
Finanzierungskosten wird derzeit die seit 2022 
bestehende entsprechende Richtlinie „Aktivie-
rung leerstehender Wohnungen“ angepasst: 
Investoren sollen jetzt mehr Geld erhalten, um 
ihre Immobilien zu sanieren. Die Wohnungspau-
schalen werden demnach jeweils um 3.000 Euro 
erhöht. Der Stadtrat entscheidet abschließend 
über diesen Vorschlag, den die Stadtspitze jetzt 
vorgelegt hat. 

Die Stadt zahlt derzeit einen pauschalen Zu-
schuss, der an die Raumanzahl der jeweiligen 
Wohnung gekoppelt ist. Auch künftig soll das 
so sein, eine 1-Raumwohnung wird dann mit 
20.500 Euro gefördert, für jeden weiteren Raum 
erhöht sich der Zuschuss um 2.000 Euro. Bisher 
wurden Räume ab zehn Quadratmetern Größe 
als Zimmer anerkannt, mit der neuen Richtlinie 
gilt das bereits ab neun Quadratmetern. Gefördert 
werden Wohnungen in Großwohnsiedlungen 
beziehungsweise Plattenbaugebieten, Bestände 
aus den 1950er- und 1960er-Jahre, einzelne 
Plattenbauobjekte und zusammenhängende 
Wohnsiedlungsbauten. 
Durch die kommunale Förderung sind die Woh-
nungen in den kommenden 15 Jahren mietpreis- 

Leipzig fördert Sanierung bislang leerstehender Wohnungen
und belegungsgebunden. Das heißt, dass der 
weiße Wohnberechtigungsschein Voraussetzung 
für potenzielle Mieterinnen und Mieter ist. Die 
Miete liegt während der gesamten Bindungsdau-
er im Bereich der Kosten der Unterkunft. 
Mit der kommunalen Fachförderrichtlinie konn-
ten im vergangenen Jahr insgesamt 141 nicht 
vermietbare Wohnungen saniert und dem Markt 
wieder zugeführt werden. Mit 2,9 Millionen Euro 
hat die Stadt dies unterstützt. Für das laufende 
Jahr konnten 125 Wohneinheiten mit insgesamt 
2,5 Millionen Euro gefördert werden, im kom-
menden Jahr stehen noch einmal 2,7 Millionen 
Euro zur Verfügung. 
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/
euer-zuhause. ■

Bekanntmachungen
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■ Termine

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Stadtbezirksbeirat West: 04.12.2023, 18:00 Uhr, 
Freizeittreff „Völkerfreundschaft“, Stuttgarter 
Allee 9. Weitere Informationen unter www.leipzig.
de/stadtbezirksbeirat-west  
 - Anmietung des Neubauobjektes Dahlienstraße 

9a, 04209 Leipzig, als Einrichtung der statio-
nären Jugendhilfe durch den SEB

 - Weiterentwicklung der frühkindlichen und 
schulischen Bildungsstrategie der Stadt Leip-
zig – Handlungsprogramm „Rückenwind für 
Grünau“

 - Vorstellung des pädagogischen Konzepts zur 
Schulnamensänderung der Schule am Neptun-
weg und der 84. Schule

 - Linniennetz der Zukunft – Zentraler Baustein 
zur Umsetzung des Nahverkehrsplans

 - Vorschläge zum Stadtbezirksbudget
Stadtbezirksbeirat Alt-West: 06.12.2023, 17:30 
Uhr, Rathaus, Georg-Schwarz-Straße 140. Eine 
digitale Zuschaltung ist nach vorheriger Anmel-
dung möglich. Weitere Informationen unter www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat-alt-west
 - Liniennetz der Zukunft – Zentraler Baustein 

zur Umsetzung des Nahverkehrsplans
 - Stadtbezirksbudget 
 - Bericht des Stadtumbaumanagements Leipzi-

ger Westen zum Jahr 2023
 - Eigener Antrag: Kleine Luppe – Nahle Rundtour
 - Vorlage: Liniennetz der Zukunft – Zentraler 

Baustein zur Umsetzung des Nahverkehrsplans
Stadtbezirksbeirat Süd: 06.12.2023, 18:00 Uhr, 
Immanuel-Kant-Gymnasium, Zi. 408, Scharnhorst-
straße 15. Weitere Informationen unter www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat-sued  
 - Baubeschluss Sanierung und brandschutztech-

nische Ertüchtigung Stadtteilbibliothek „Wal-
ter Hofmann“, Steinstraße 42, Modernisierung

 - Linniennetz der Zukunft – Zentraler Baustein 
zur Umsetzung des Nahverkehrsplans

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget
Stadtbezirksbeirat Nordwest: 07.12.2023, 
18.00 Uhr, Stadtteilzentrum „Anker“, Renftstra-
ße 1. Weitere Informationen unter www.leipzig.
de/stadtbezirksbeirat-nordwest/
 - Vorzugsvariante zur Rampenlösung an der 

Sesenheimerbrücke
 - Linniennetz der Zukunft – Zentraler Baustein 

zur Umsetzung des Nahverkehrsplans
 - Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Mitte: 07.12.2023, 18:00 
Uhr, Stadtbüro, Burgplatz 1, sowie per Video-
konferenz (Microsoft Teams),  Link und weitere 
Informationen unter www.leipzig.de/stadtbe-
zirksbeirat-mitte
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget
 - Schutz der Fußgänger in Leipzigs Parkanlagen 

– Sichere Querung des Martin-Luther-Rings 
für Radfahrer

 - Liniennetz der Zukunft – Zentraler Baustein zur 
Umsetzung des Nahverkehrsplans ■

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Präambel
Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung der 
Ausstellungen, Veranstaltungen und Samm-
lungen des Naturkundemuseums Leipzig 
(nachfolgend NKM) auf der Grundlage der 
§§ 28 Abs. 1, 2 Nr. 20, 41 Abs. 2 und 73 Abs. 2 
der Sächsischen Gemeindeordnung (Sächs-
GemO) in Verbindung mit den §§ 9 bis 14 
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der zurzeit geltenden Fassung 
folgende Entgeltordnung:

§ 1 
Allgemeines

Das NKM ist eine öffentliche Einrichtung der 
Stadt Leipzig. Für die Benutzung/Inanspruch-
nahme werden Entgelte auf privatrechtlicher 
Basis nach dieser Ordnung erhoben. Das Profil 
des NKM entspricht durch die untrennbare 
Verbindung zwischen Sonderausstellungs- 
und Dauerausstellungsfläche nur in Teilen 
dem der anderen Leipziger Museen. Die 
Entgeltfreiheit für die Dauerausstellung (DA) 
betrifft daher in gleichen Maße auch die 
Sonderausstellung (SA). Die Entgeltordnung 
hebt sich dementsprechend von den übrigen 
Häusern der Stadt Leipzig ab. 

§ 2 
Entgeltpflicht

(1) Für den Besuch, die Nutzung sowie die 
Inanspruchnahme von Leistungen einer 
öffentlichen Einrichtung oder eines Teils 
der öffentlichen Einrichtung werden Ent-
gelte erhoben nach Maßgabe des unter §§ 
2 bis 6 beigefügten Entgelttarifs. 

(2) Der Besuch der Dauer- und Sonderausstel-
lung ist entgeltfrei.  

(3) Nachfolgende Leistungen des NKM sind 
entgeltpflichtig:
- Museumspädagogische Angebote
- Sonderveranstaltungen
- Wissenschaftliche Dienste
- Sonstige Leistungen dieser Entgeltord-

nung 
(4) Das zu entrichtende Entgelt wird sofort und 

ohne Abzug fällig. Die Nutzungsentgelte 
der Sammlungsbestände und der sonstigen 
Leistungen nach Anhang 2 zu dieser Ent-
geltordnung werden nach 30 Tagen ohne 
Abzug fällig.

§ 3 
Entgeltschuldner

(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes sind 
alle Personen, die Leistungen des NKM in 
Anspruch nehmen. Bei Minderjährigen ist 
Entgeltschuldner der gesetzliche Vertreter.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Ge-
samtschuldner.

§ 4 
Entgeltbemessung

(1) Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach 
dem Ausmaß und nach den durchschnitt-
lich verursachten Kosten der Nutzung 
(Leistung).

§ 5 
Höhe der Entgelte

(1) Entgelte für museumspädagogische Ange-
bote, Führungen und Sonderveranstaltun-
gen (Anhang 1).

(2) Entgelte für die Benutzung der wissen-

Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig  
für das Naturkundemuseum

Beschluss Nummer VII-DS-08917 der Ratsversammlung vom 15.11.2023

Anhang 1
Entgelte für das Naturkundemuseum ab 2024 

(Alle Entgelte sind als Nettoentgelte zu verstehen. Im Falle einer Umsatzsteuerpflicht wird die 
Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung gestellt.)
1. Dauerausstellungen und Sonderausstellungen 

Einzelkarte für die Dauer- und Sonderausstellung entgeltfrei

2. Museumspädagogische Angebote und Sonderveranstaltungen

2.1 Tarifsystem für museumspädagogische Angebote                           pro Person

Tarif XS: Führung (30 min)    
    
Tarif S: Führung (60 min)    
    
Tarif S: Führung (30 min) + Kreativangebot (30 min) 
   
Tarif M: Führung (60 min) + Kreativangebot (30 min)

Tarif M: Führung (120 min) 

Tarif M: Schulprojekte (90 min)
       
Tarif L: Führung (90 min) + Kreativangebot (30 min)

Tarif L: Schulprojekte (120 min)    
  
Tarif XL: Museumspädagogische Angebote in und  
außer Haus (150 min)    
    
Tarif XXL: Museumspädagogische Angebote in und 
außer Haus (180 min)   
        

1,00 €

2,00 € 

2,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

4,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 € 

Zuschlag Führungen in Fremdsprache (auf Anfrage) Tarifsystem zzgl. Nebenkosten je  
Führung

Bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten sind 
Eintritt und Nebenkosten zu bezahlen

Tarifsystem zzgl. Nebenkosten je  
Führung

Museumspädagogische Angebote außer Haus Tarifsystem zzgl. Nebenkosten 

2.2 Besuchergruppen ohne pädagogische Begleitung

Kindergeburtstag
max. 12 Personen, inklusive Begleitperson

pauschal 90 €

Gebühr für Führungen (60 Minuten) mit max. 25 
Personen

pauschal 50 €

Gebühr für Führungen (90 Minuten) mit max. 25 
Personen

pauschal 75 €

Bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten sind 
Nebenkosten zu bezahlen

75 € + Nebenkosten je Führung

Zuschlag Führungen in Fremdsprache (auf Anfrage) 75 € + Nebenkosten je Führung

2.3 Entgelt für Sonderveranstaltungen im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit 

Wird je Veranstaltung kalkuliert

Stornierungsbedingungen: 
Für alle Veranstaltungsformate / Führungsangebote
- bis 5 Tage vor dem Termin => kostenfrei
- bei späterer Stornierung/Nichtinanspruchnahme 
=> Zahlung von 50 % der Führungsgebühr

Zahlung von 50 % des vereinbarten  
Entgeltes

Anhang 2
Entgelte für die Nutzung der wissenschaftlichen Fachbibliothek, 
der Wissenschaftliche Dienste / Bearbeitung spezieller Anliegen 
und der sonstigen Entgelte des Naturkundemuseums

Leistungen ab
2024

(Alle Angaben in €)

(Alle Entgelte sind als Nettoentgelte zu verstehen. Im Falle einer Umsatzsteuerpflicht wird die 
Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung gestellt.)
3. Bibliothek  entgeltfrei

4. Wissenschaftliche Dienste / Bearbeitung spezieller Anliegen  

Für wissenschaftliche Dienste und die Bearbeitung spezieller Anliegen werden 
Entgelte in Höhe von 22,00 € pro angefangene halbe Stunde erhoben. 

22,00

Für Veröffentlichungen von Sammlungsobjekten in Höhe von 50 % des Entgeltes 
für wissenschaftliche Dienste und die Bearbeitung spezieller Anliegen. 

Die Rechte sind an die jeweilige Einzelproduktion gebunden und gelten pro 
Abbildung, Filmeinstellung bzw. Einzelproduktion. Eine Weiterverwertung 
des Filmmaterials in anderen Produktionen, eine Speicherung des Archiv- und 
Sammlungsgutes auf elektronische Bildträger und die Überlassung aufge-
zeichneter Bildinformationen an Dritte ist nicht gestattet. In Abhängigkeit der 
Entscheidung der jeweiligen Fachverantwortlichen erfolgt die Bereitstellung 
von Digitalisaten zur nichtkommerziellen Nutzung (Open Data) für wissen-
schaftliche Einrichtungen.
Das Naturkundemuseum ist bei allen Veröffentlichungen als Quelle des Origi-
nals auszuweisen.

11,00

5. Sonstige Entgelte

Bei allen Aufträgen, die versandt werden, werden Verpackungs- und Portokosten 
zuzüglich 20 % Gemeinkosten berechnet.
Alle sonstigen Kosten, die mit einem Auftrag verbunden sind z. B. Reisekosten, 
spezielle Materialien, Kosten Dritter, Scannen einer Vorlage) werden in Höhe 
der Einzelkosten zuzüglich 20 % Gemeinkostenzuschlag in Rechnung gestellt. 
Mengenrabatt i. H. von 30 % ab 50 Dateien/Vorlagen.

20 % Gemeinkosten-
zuschlag

private Fotoerlaubnis
(keine gewerbliche Foto- und/oder Filmerlaubnis)

entgeltfrei

schaftlichen Dienste, Veröffentlichung von 
Sammlungsobjekten und sonstiger Leistun-
gen (Anhang 2).

§ 6 
Befreiungen

(1) Kein Entgelt nach Anhang 1 wird erhoben 
für:

1. Begleitpersonen für Schwerbehinderte, die 
nachweislich zur Mitnahme einer Begleit-
person berechtigt sind.

2. Ausstellungseröffnungen, Museumsfeste, 
entgeltfreie Aktionstage

3. Multiplikatorenschulungen (Lehrer, Re-
ferendare, Erzieher, Studenten der Erzie-
hungswissenschaft und Pädagogik)

4. Begleitpersonen von Teilnehmerinnen an 
museumspädagogischen Angeboten

5. Kooperierende pädagogische Einrichtungen 
sowie gemeinnützige Bildungsorganisatio-
nen auf der Grundlage einer entsprechenden 
Kooperationsvereinbarung 

6. Mitglieder des sächsischen Museums-
bundes, Mitglieder mit ICOM-Ausweis 
(Internationaler Museumsbund) und von 
Mitgliedern mit DMB-Ausweis (Deutscher 
Museumsbund), Inhaber eines Presseaus-
weises, Mitglieder des Vereins der Freunde 
und Förderer des Naturkundemuseums 
Leipzig (e.V.)

(2) Kein Entgelt nach Anhang 2 wird erhoben
1. Für nachweisbar wissenschaftliche, künst-

lerische oder gemeinnützige Zwecke (Der 
Nachweis ist durch schriftlichen Auftrag, 
bei gemeinnützigen Zwecken auch durch 
eine widerrufliche und befristete vorläu-

fige Bescheinigung des Finanzamtes zu 
belegen.).

2. In Amts- und Rechtshilfesachen für Bund, 
Länder und Gemeinden, Gemeindeverbän-
de, Stiftungen des öffentlichen Rechts und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts der 
Bundesrepublik Deutschland.

3. Für rechtliche Forschungen durch zentrale 
Stellen der öffentlich-rechtlichen Religions-
gemeinschaften sowie der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit 
die Benutzung in einer Sache erfolgt und 
Gegenseitigkeit gewährt wird.

4. Für einfache Beratung oder Auskunfts-
erteilung ohne Inanspruchnahme von 
Sammlungsobjekten oder archivarischen 
Hilfsmitteln.

5. Einrichtungen und Ämter der Stadt Leipzig 
im Rahmen der innerbetrieblichen Zusam-
menarbeit

§ 7 
Inkrafttreten 

Die Entgeltordnung wird im Leipziger Amts-
blatt veröffentlicht und tritt zum 01.01.2024 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige privat-
rechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig 
für das NKM außer Kraft. Die Entgeltordnung 
gilt zunächst bis zum 31.12.2027 bzw. bis zum 
Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung auf 
Beschluss des Stadtrates. ■

Leipzig, 16.11.2023

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Weihnachtsbaumverkaufsplätze  
auf öffentlichen Flächen der Stadt Leipzig 
und auf dem städtischen Festplatz 2023

Standort Verkaufszeitraum Verkaufstage Verkaufszeiten
Rohrteichstraße / 
Schönefelder Allee 25.11.-23.12. täglich 9.00 bis 18.00 Uhr

Riebeckstraße / 
Ecke Lipsiusstraße 01.12.-23.12. Montag bis Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr

Huygensplatz 01.12.-23.12. Montag bis Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr

Richard-Lehmann-Straße / 
Ecke Karli 06.12.-23.12. täglich 9.00 bis 18.00 Uhr
    (Sonntag 10-16 Uhr)
Platz am 
Völkerschlachtdenkmal 06.12.-23.12. täglich 9.30 bis 18.00 Uhr

Gohlis Park  08.12.-23.12. täglich 9.00 bis 18.00 Uhr 
   (Sonntag 10-16 Uhr)

Lindenauer Markt  01.12.-23.12. Montag bis Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr

Wilhelm-Leuschner-Platz 26.11.-23.12. täglich 10.00 bis 19.00 Uhr

Heinrich-Schütz-Platz 01.12.-23.12. Montag bis Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr

Festplatz Cottaweg 22.11.-24.12. täglich 9.00 bis 20.00 Uhr 
   (am 24.12 kürzer)

Ortschaftsrat Engelsdorf: 04.12., 19:00 Uhr, 
Versammlungsraum, Engelsdorfer Str. 345
 - Neustrukturierung Medienanschlüsse, Erneu-

erung Vorplatz und Errichtung Alarmausfahrt 
der FF Baalsdorf 

 - Brauchtum und Verbindlichkeiten 
 - Halbseitige Sperrung Brücke Kleinpösna
 - Bürgersprechstunde
 - Gespräch Patenbürgermeister

Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln: 04.12., 
18:30 Uhr, Leipziger Hotel, Hallesche Straße 190
 - Antrag zu Lärmmessungen
 - Bebauungsplan Nr: 445 „Wohnquartier Zur 

Alten Brauerei“ Satzungsbeschluss
 - Städtebaulicher Vertrag zum B-Plan Nr. 445 

„Wohnquartier Zur Alten Brauerei“
Ortschaftsrat Lindenthal: 05.12., 19:00 Uhr, 
Rathaus (Ratssaal), Erich-Thiele-Straße 2
 - Vorzugsvariante zur Rampenlösung an der 

Sesenheimerbrücke
 - Kofinanzierung der Ortsteilblätter und Anpas-

sung der Geschäftsausgaben für Ortschaftsräte
Ortschaftsrat Mölkau: 05.12., 19:00 Uhr, ehem. 
Gemeindeamt (Ratssaal), Engelsdorfer Str. 19
 - Ankauf von Flächen für einen zukünftigen 

Sportpark in Mölkau
 - Haushaltsanträge:

 - „Ortsrand Mölkau Richtung Süden mit Alle-
ebäumen und Gehölzstreifen bepflanzen“

 - „Aufforstung entlang der Bachläufe Hoher 
Graben und Östliche Rietzschke“

 - „Beräumung und Wiederanlage, Wieder-
aufforstung des Feenwaldes“

 - „Anlegen von Parktaschen in der Sommer-
felder Straße“

 - „Sanierung der Zuwegung Gerätehaus 
FF Mölkau“

 - „Instandsetzung der Fahrbahn und des 
Fußweges der Karl-Friedrich-Straße“

 - „Instandsetzung der Fahrbahn der Gut-
berletstraße“

Ortschaftsrat Seehausen: 05.12., 19:00 Uhr, 
Gasthof Hohenheida, Anger 42
 - Vorstellung Bürgerservice 2030 
 - Umgang Brauchtum 2024

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg: 07.12., 18:30 
Uhr, Große Eiche, Leipziger Straße 81
 - Bebauungsplan Nr. 427 „Gewerbegebiet 

Fabrikstraße/Südstraße, Stadtbezirk Alt-West, 
Ortsteil: Böhlitz-Ehrenberg, Freigabe zur früh-
zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung

 - Vergabe von Brauchtumsmitteln 
 - Bau- und Ausführungsbeschluss: Umnutzung 

zu einem Mehrfamilienhaus zur Unterbringung 
von Geflüchteten, Leipziger Straße 83

 - Petition zur „Großen Eiche“
 - Entwurf eigener Änderungsantrag: Petition 

Große Eiche
 - Entwurf eigener Antrag: Einhaltung Ände-

rungsvereinbarung zum Eingemeindungs-
vertrag

 - Vorplanung barrierefreier Ausbau von Bus-
haltestellen

Ortschaftsrat Liebertwolkwitz: 07.12., 
18:30 Uhr, Rathaus (Zimmer 2), Liebertwolkwitzer 
Markt 1
 - Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 
 - Ostende Stand Glasfaserausbau
 - Jahresrückblick 2023 – Vorausblick ■
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 Termine

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), 
Stadthaus, Raum U 32, Michael Löffler, Tel. 
0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-
online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00-17.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Sylvio Müller,  Tel. 
0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), 
Stadthaus, Raum U 32, Claudia Schaefer, Tel. 
0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mike Rockmann, 
Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de

Sprechzeiten der Friedensrichter
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Michael Löffler, 
Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-
loeffler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über 
vermögensrechtliche Ansprüche (z. B. Zahlungs-
ansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstrei-
tigkeiten und über Ansprüche wegen Verletzung 
der persönlichen Ehre kann die Schiedsstelle 
helfend und streitschlichtend tätig werden. 
Das heißt, die Anrufung der Schiedsstelle bei 
bürgerlichen Streitigkeiten geschieht freiwillig 
und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen 
können Sie sich direkt an die Schiedsstelle Ihres 
Bezirkes wenden und bekommen dort fachkun-
dige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig 
beschloss in ihrer Sitzung am 16.11.2023 die 
folgende Fachförderrichtlinie zur Vergabe von 
Zuwendungen der Stadt Leipzig zur Förderung 
des Tourismus (VII-DS-08224). Gleichzeitig 
tritt die „Fachförderrichtlinie zur Vergabe von 
Zuwendungen im Rahmen der Gästetaxe“, Nr. 
VII-DS-00428-NF-05 vom 15.07.2020 außer Kraft.

1 Vorbemerkung
Die Stadt Leipzig gewährt nach Maßgabe dieser 
Fachförderrichtlinie Zuwendungen zur Förde-
rung von Maßnahmen zum Erhalt sowie zur 
weiteren Steigerung der touristischen Attrakti-
vität der Stadt Leipzig. Zuwendungen können 
nur im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten 
Mittel und nur für Zwecke gewährt werden, die 
im Interesse der Stadt Leipzig liegen. Ein Rechts-
anspruch des Antragstellers auf die Gewährung 
einer Zuwendung besteht nicht.

2 Grundlagen der Förderung
• Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwen-

dungen der Stadt Leipzig an außerhalb der 
Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwen-
dungsrichtlinie), Beschluss Nr. VI-DS-01241-
NF-05 der Ratsversammlung vom 18.05.2016

• Touristischer Entwicklungsplan (TEP) der 
Stadt Leipzig, Beschluss Nr. VII-DS-01788 
der Ratsversammlung vom 15.03.2023

• Integriertes Stadtentwicklungskonzept Leip-
zig 2030 (INSEK)

• Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) 

• Verordnung des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern über die kommunale 
Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO) 

• Verordnung des Sächsischen Staatsministeri-
ums des Innern über die Kassen- und Buch-
führung der Kommunen (SächsKomKBVO) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
• Abgabenordnung (AO) 
• Umsatzsteuergesetz (UStG) 
in der jeweils geltenden Fassung sowie die ein-
schlägigen Beschlüsse der Ratsversammlung.

3 Zuwendungszweck
Förderfähig sind Projekte, die der Herstellung, 
Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung 
der zu touristischen Zwecken bereitgestellten 
Einrichtungen und Anlagen in der Stadt Leip-
zig dienen. Weiter können Veranstaltungen 
gefördert werden, sofern diese zu touristischen 
Zwecken durchgeführt werden. Der Zuwen-
dungszweck realisiert sich insbesondere durch 
• den Ausbau des touristischen Angebotsspek-

trums,
• die Initiierung von (Groß-)Veranstaltungen 

mit sport-, wirtschafts- und/oder kulturtou-
ristischem Charakter

• die strategische Neuausrichtung touristischer 
Angebote,

• den Ausbau der touristischen Infrastruktur,
• das Vorantreiben fortschrittlicher Initiativen, 

z. B. zur Verbesserung der Servicequalität 
oder der Barrierefreiheit.

4 Zuwendungsempfänger
Empfänger im Sinne dieser Fachförderrichtlinie 
sind natürliche Personen und juristische Perso-
nen des privaten oder öffentlichen Rechts, die 
Projekte nach Ziffer 3 realisieren. Dies beinhaltet 
auch die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Leipzig1, 
da hieran ein berechtigtes Interesse der Stadt 
Leipzig besteht. 
Bei der Bezeichnung des Empfängers ist der 
verantwortliche Vertreter anzugeben, wenn es 
sich um eine juristische oder nicht rechtsfähige 
Personenmehrheit handelt.

5 Zuwendungsvoraussetzungen
Zuwendungen zur Förderung des Tourismus 
sind zweckgebunden und dürfen grundsätzlich 
nur gewährt werden, wenn
• sich die vorgesehenen Projekte an den Inhalten 

des Touristischen Entwicklungsplans (TEP) 
und des Integrierten Stadtentwicklungskon-
zept Leipzig 2030 (INSEK) ausrichten,

• zielgerichtet und vordergründig touristische 
Bedarfe in der Stadt Leipzig gedeckt werden,

• mit der Zuschusszahlung ein bestimmter ent-
geltfähiger Auftrag zur Tourismusförderung 
erbracht werden soll,

• die Gesamtfinanzierung im Rahmen der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit gesichert ist,

• die ordnungsgemäße Geschäftsführung des 
Zuwendungsempfängers außer Zweifel steht 
und der Nachweis über die Mittelverwen-
dung gesichert erscheint,

• andere verfügbare öffentliche Fördermög-
lichkeiten vorrangig genutzt wurden,

• eine angemessene Eigenbeteiligung erfolgt.
Der Ersatz des eigenen Finanzierungsanteils 
des Zuwendungsempfängers durch unbare 
Eigenleistungen ist nur nach vorheriger sach-
gerechter Bewertung und Anerkennung durch 
die Stadtkämmerei zulässig.
Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und bei 
Anschaffungen muss der Empfänger auch in 
finanzieller Hinsicht die Gewähr für eine ord-
nungsgemäße Verwendung und Unterhaltung 
der Anlagen bieten.
Zuwendungen werden nur für kassenmäßige 
Auszahlungen im Haushaltsjahr gewährt. In be-
gründeten Ausnahmefällen darf die Zuwendung 
auch für Rechnungen verwendet werden, deren 
zugrundeliegende Leistung im Haushaltsjahr 
erbracht wurde und die bis zum 15. Januar des 
dem Haushaltsjahr folgenden Jahres eingegan-
gen sind (Poststempel).
Projekte von Antragstellern, die außerhalb der 
Stadt Leipzig stattfinden, sind von einer Förde-
rung ausgeschlossen.

6 Zuwendungsart
Die Stadt Leipzig gewährt Zuwendungen im 
1  Ein Wirtschaftsbetrieb stellt einen organisatorisch abgrenzbaren 
Leistungsbereich im Sinn einer Wirtschaftseinheit dar, deren Träger 
vollständig bzw. beherrschend die Stadt Leipzig ist.

Rahmen der Förderung des Tourismus aus-
schließlich als Projektförderung. Als Projektför-
derung werden Zuwendungen zur Deckung von 
Aufwendungen des Zuwendungsempfängers 
für einzelne zeitlich und inhaltlich abgegrenzte 
Vorhaben bezeichnet. Die Projektförderung 
erfolgt auch für den investiven Bereich. Hier 
wird die Zuwendung zur Deckung von Auf-
wendungen für eine Investition gewährt, die 
sich auf die Beschaffung oder Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes bezieht.

7 Finanzierungsarten
Nach dem Subsidiaritätsprinzip kommt in der 
Regel eine Teilfinanzierung und nur ausnahms-
weise eine Vollfinanzierung in Betracht.
7.1 Teilfinanzierung
Eine Teilfinanzierung liegt vor, wenn die Zuwen-
dung nur einen Teil der touristisch relevanten 
Aufwendungen deckt. Sie erfolgt vorrangig als 
Festbetragsfinanzierung und nachrangig als 
Anteilsfinanzierung.
Die Zuwendung besteht bei der Festbetragsfinan-
zierung aus einem festen Betrag an den touristisch 
relevanten Aufwendungen. Es bleibt bei diesem 
Betrag grundsätzlich auch dann, wenn die tou-
ristisch relevanten Aufwendungen im Ergebnis 
geringer oder größer sind, als bei der Bewilligung 
der Zuwendung angenommen wurde. Soweit die 
touristisch relevanten Aufwendungen insgesamt 
unter die bewilligte Zuwendung absinken, ist 
der Zuwendungsbescheid mit der Folge zu wi-
derrufen, dass sich in Höhe des übersteigenden 
Betrags ein Erstattungsanspruch des Zuwen-
dungsgebers ergibt. 
Eine Festbetragsfinanzierung kommt nicht in 
Betracht, wenn zum Zeitpunkt der Bewilligung 
konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
mit nicht bestimmbaren späteren Finanzie-
rungsbeiträgen Dritter oder mit Einsparungen 
zu rechnen ist.
Die Anteilsfinanzierung wird nach einem 
bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der 
touristisch relevanten Aufwendungen berechnet 
und auf einen Höchstbetrag begrenzt.
7.2 Vollfinanzierung
Eine Vollfinanzierung liegt vor, wenn die Zu-
wendung die gesamten touristisch relevanten 
Aufwendungen deckt und der Zuwendungs-
empfänger aus nachvollziehbaren Gründen 
weder Eigenmittel noch sonstige Mittel Dritter 
einbringen kann. Sie kommt in Betracht, wenn 
das touristische Interesse der Stadt Leipzig so 
erheblich ist, dass die Übernahme sämtlicher 
touristisch relevanter Aufwendungen geboten 
erscheint. Die Zuwendung ist auf einen Höchst-
betrag begrenzt.

8 Antragsverfahren
8.1 Antragstellung
Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf 
einen begründeten und mit den notwendigen 
Unterlagen versehenen schriftlichen Antrag oder 
durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in 
einem elektronischen Formular, das von der Be-
hörde in einem Eingabegerät oder über öffentlich 
zugängliche Netze zur Verfügung gestellt wird 
und ein elektronischer Identitätsnachweis erfolgt, 
gem. § 3a Abs. 2 S. 4 Nr. 1 i. V. m. S. 5 VwVfG, 
hin gewährt. Die Antragstellung mittels der zur 
Verfügung gestellten Formulare der Anlage 1 
und 1.1 erfolgt bei der 
   Stadt Leipzig
   Stadtkämmerei
   04092 Leipzig
Dem Antrag ist eine fundierte touristische 
Nutzungskalkulation/-analyse, in der Regel 
nach Besucherzahlen, und/oder eine ausführ-
liche Begründung der touristischen Relevanz 
beizufügen. Empirische Untersuchungen sind 
auch hinsichtlich des zu berücksichtigenden 
Nutzungsanteils der Einwohner erforderlich. 
In Betracht kommen weiter:
• Besucherbefragungen, die über einen länge-

ren Zeitraum durchgeführt werden, 
• stichprobenartige Nutzungsdatenerhebun-

gen zu verschiedenen Tages- und Jahreszei-
ten,

• statistische Auswertungen.
Die Postleitzahlenabfrage kann grundsätzlich 
ein Baustein im Rahmen der anzustellenden 
Ermittlungen sein, wenn dem Angebot bzw. 
der Einrichtung grundsätzlich ein touristischer 
Zweck zugrunde liegt.
Sofern es sich bei den Einrichtungen, Anlagen 
und Veranstaltungen um neue Formate handelt, 
ist zumindest eine sachgerechte Schätzung unter 
Darlegung des angewandten Verfahrens und der 
beachteten Kriterien erforderlich.
Bei Anträgen auf Zuwendungen für Baumaß-
nahmen sind dem Zuwendungsantrag weitere 
Unterlagen beizufügen:
• Planungsunterlagen
• Vorbescheide oder sonstige Nachweise über 

die baurechtliche Zulässigkeit
• Kostenermittlung (die Kosten sind als Kos-

tenberechnung nach DIN 276, ggf. nach Bau-
objekten/Bauabschnitten unterteilt, vorzugs-
weise nach Gewerken, zu ermitteln, wobei 
diejenigen Kosten, für die eine Zuwendung 
beantragt wird, gesondert/als Anlage auszu-
weisen sind, soweit erforderlich, Kostenauf-
schlüsselungen oder Berechnungen anderer 
Art, deren Ergebnisse der Kostenermittlung 
zugrunde gelegt wurden, beizufügen)

• Angaben zum vorgesehenen Vergabeverfah-
ren

• Bauzeitplan und Finanzierungsplan
Hat ein Zuwendungsempfänger für das Vorha-
ben Zuwendungen von dritter Seite beantragt, 
so ist dieser Zuwendungsantrag sowie ggf. ein 
bereits ergangener Zuwendungsbescheid eben-
falls beizufügen. 
Wenn der Antragsteller für dasselbe Vorhaben 
Zuwendungsanträge bei mehreren Fachämtern 
der Stadt Leipzig stellt, ist er verpflichtet, die 
Stadtkämmerei sowie die jeweiligen Fachämter 
zur Vermeidung einer Doppelförderung darü-
ber in Kenntnis zu setzen. Die entsprechenden 
Zuwendungsanträge bzw. -bescheide sind dem 

Fachförderrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig  
zur Förderung des Tourismus (Fachförderrichtlinie Tourismus)

Antrag beizufügen.
Zur Vermeidung von Doppelförderungen 
beteiligt die Stadtkämmerei, im Rahmen der 
Antragsprüfung, andere Dienststellen nach 
fachlichem Bezug.
Im Antrag ist zu erklären, ob der Antragsteller 
allgemein oder für das betreffende Vorhaben 
zum Vorsteuerabzug nach §15 UStG berechtigt 
ist. Ist dies der Fall, so hat der Antragsteller die 
sich ergebenden Vorteile auszuweisen und bei 
der Ermittlung der touristisch relevanten Auf-
wendungen abzusetzen.
Unvollständige Anträge werden aktenkundig 
zur Überarbeitung zurückgegeben. Daraus re-
sultierende Fristversäumnisse gehen zu Lasten 
des Antragstellers.
8.2 Antragsfristen
Zuwendungsanträge nach dieser Fachförder-
richtlinie sind für den Zeitraum des Doppel-
haushaltes in dem diesem vorangehenden 
Haushaltsjahr bis zum 30.09. (erstmals bis zum 
31.01.2024 für das Haushaltsjahr 2024) zu stellen. 
Später eingehende Anträge werden als Nachan-
träge behandelt und können nur berücksichtigt 
werden, wenn nach Bearbeitung der fristgemäß 
eingereichten Anträge noch Mittel zur Verfügung 
stehen.
8.3 Vorzeitiger Maßnahmebeginn
Zuwendungen werden zukunftsbezogen 
bewilligt. Eine Förderung bereits begonnener 
oder durchgeführter Projekte ist demnach nicht 
zulässig. 
Als Maßnahmebeginn ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnen-
den Lieferungs- und Leistungsvertrages (ohne 
Rücktrittsrecht) zu werten. Bei Baumaßnahmen 
gelten Planung, Baugrunduntersuchungen, 
Grunderwerb und Herrichten des Grundstücks 
(zum Beispiel Gebäudeabbruch, Planieren) nicht 
als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind 
alleiniger Zweck der Zuwendung.
Der Zuwendungsempfänger muss mit dem 
Beginn des Vorhabens warten, bis die Ent-
scheidung durch Zuwendungsbescheid oder 
Unterzeichnung eines Zuwendungsvertrages 
getroffen wurde. Der Zuwendungsempfänger 
hat mit der Antragsstellung zu erklären, dass 
mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der vor-
zeitige Beginn aus begründetem Anlass durch 
Vorbescheid – ohne Rechtsanspruch auf eine 
spätere Zuwendung – zugelassen wurde. 
Mit Einreichen des Zuwendungsantrages ist 
die Genehmigung für einen vorzeitigen Maß-
nahmebeginn zu beantragen. Erst nach Zugang 
der schriftlichen Genehmigung kann mit dem 
Projekt begonnen werden. Die Ausnahmerege-
lung erstreckt sich auf den Zeitraum zwischen 
Antragstellung und Bewilligung.

9 Bewilligungsverfahren
Die beantragten Zuwendungen für Projekte 
werden im Forum Beherbergungssteuer bera-
ten. Dem Forum Beherbergungssteuer, unter 
Leitung des Ersten Bürgermeisters und Beige-
ordneten für Finanzen, gehören an:
• je ein Vertreter der DEHOGA, der Leipziger 

Hotel Alliance, des City Leipzig Marketing 
Vereins, der IHK, der Leipzig Tourismus 
und Marketing GmbH sowie der Leipziger 
Messe GmbH, 

• je ein Vertreter der Dezernate Kultur, Um-
welt/Klima/Ordnung/Sport sowie Wirt-
schaft, Arbeit und Digitales, 

• je ein Vertreter der Kultur und der „grün-
blauen“ Tourismusinfrastruktur,

• je ein Vertreter der Stadtratsfraktionen der 
Stadt Leipzig,

• ein Vertreter des Amtes für Wirtschaftsför-
derung,

• die Referentin/der Referent für Großveran-
staltungen.

Das Forum Beherbergungssteuer ist kein bera-
tender Ausschuss gemäß § 15 der Hauptsatzung 
der Stadt Leipzig.
Grundsätzlich ist für die Vergabe von Zuwen-
dungen eine Abstimmung zwischen der fachlich 
federführenden Organisationseinheit für das 
touristisch relevante Projekt, der Stadtkäm-
merei und dem Amt für Wirtschaftsförderung 
erforderlich. Ziel ist die Zusammenführung der 
relevanten Bereiche zur Vergabeentscheidung 
nach formaler Prüfung und fachlicher Expertise 
im pflichtgemäßen Ermessen unter Vorberatung 
durch die jeweils zuständigen beratenden Fach-
ausschüsse sowie im abschließenden Benehmen 
mit dem Verwaltungsausschuss.
Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt durch 
die Stadtkämmerei in der Regel durch einen 
schriftlichen Zuwendungsbescheid. Die Stadt-
kämmerei kann, anstatt einen Zuwendungsbe-
scheid zu erlassen, einen Zuwendungsvertrag 
mit dem Zuwendungsempfänger schließen, 
sofern dies als geeignet und zweckmäßiger 
erscheint. 
Bestandteil des Zuwendungsbescheides/ 
Zuwendungsvertrages sind die Allgemeinen 
Nebenbestimmungen (ANBest) sowie bei Re-
levanz die Baufachlichen Nebenbestimmungen 
(NBest-Bau) der Stadt Leipzig, die Auflagen 
und Bedingungen im Sinne des § 36 VwVfG 
sowie notwendige Erläuterungen enthalten. Die 
Beachtung ist für den Zuwendungsempfänger 
verpflichtend und im Rahmen des Verwen-
dungsnachweises zu bestätigen.

10 Zuwendungsfähige Aufwendungen
Die konkreten touristisch relevanten Aufwen-
dungen werden im Zuwendungsbescheid bzw. 
Zuwendungsvertrag festgelegt. 
Zu den touristisch relevanten Aufwendungen 
gehören Personal- und Sachkosten, die während 
des Bewilligungszeitraums zur Erreichung des 
Zuwendungszwecks unmittelbar erforderlich, 
geschäftsüblich und unter Beachtung der Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
angemessen sind.
Soweit aus der Zuwendung Auszahlungen für 
Personalaufwendungen geleistet werden und die 
Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers 

überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen 
Hand bestritten werden, darf der Zuwendungs-
empfänger seine Beschäftigten finanziell nicht 
besserstellen als vergleichbare Bedienstete nach 
TVöD (Besserstellungsverbot). Höhere Ver-
gütungen als im jeweils gültigen Tarifvertrag 
TVöD sowie sonstige über- und außertarifliche 
Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 
Risiken für Schäden an Personen, Sachen und 
Vermögen dürfen nur versichert werden, soweit 
eine Versicherung gesetzlich vorgeschrieben ist.
Zahlungsunwirksame Aufwendungen (ins-
besondere Abschreibungsaufwand, Bildung 
von Rücklagen oder Rückstellungen, sonstiger 
kalkulatorischer Aufwand), Finanzierungsauf-
wendungen und Repräsentationsaufwendungen 
sind nicht touristisch relevant. Nicht touristisch 
relevant sind ferner Leasingkosten für Fahrzeuge.
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks erworben oder hergestellt werden, 
sind für den Zuwendungszweck zu verwenden 
und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungs-
empfänger darf über sie vor Ablauf der im Zu
wendungsbescheid/Zuwendungsvertrag fest-
gelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig 
verfügen.
Soweit die Umsatzsteuer nach § 15 UStG als 
Vorsteuer abziehbar ist, gehört sie nicht zu den 
touristisch relevanten Aufwendungen.
Stellt die Zuwendung ein Entgelt für eine 
umsatzsteuerpflichtige Leistung dar, ist der 
bewilligte Zuwendungsbetrag als Bruttobetrag 
zu verstehen. Die Pflicht zur Prüfung der Um-
satzsteuerpflicht und das entsprechende Risiko 
der Umsatzsteuerbelastung verbleibt beim Zu-
wendungsempfänger.

11 Auszahlungsverfahren
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach Be-
standskraft, d. h. nach Ablauf der Rechtsbehelfs-
frist des Zuwendungsbescheides angefordert 
und ausgezahlt werden. Ein Teilwiderspruch 
gegen nicht bewilligte Antragsbestandteile 
behindert die Bestandskraft des bewilligten 
Teiles nicht. 
Verzichtet der Zuwendungsempfänger schrift-
lich auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs (An-
lage 2), führt dies zur vorzeitigen Bestandskraft 
des Zuwendungsbescheides. 
Die schriftliche Anforderung der Zuwendung 
bzw. eines Teilbetrages muss die zur Beurteilung 
des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben ent-
halten. Die Auszahlung erfolgt anteilig mit den 
vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des 
Zuwendungsempfängers. Die Zuwendungen 
dürfen nur insoweit und nicht eher ausgezahlt 
werden, als sie voraussichtlich innerhalb von 
zwei Monaten nach Auszahlung für fällige 
Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks 
benötigt werden.
In geeigneten Fällen erfolgt die Auszahlung 
ohne Anforderung in voller Höhe zu dem im 
Zuwendungsbescheid/Zuwendungsvertrag 
festgesetzten Zeitpunkt.
Die Auszahlung der Zuwendungen setzt voraus, 
dass die Verwendungsnachweise für die dem 
Doppelhaushalt vorangegangenen Zuwendun-
gen der Stadtkämmerei vorher zugegangen sind. 
Dies gilt nicht, wenn im Zuwendungsbescheid 
eine andere Regelung getroffen wurde.

12 Nachweisverfahren
12.1 Verwendungsnachweis
Zum Nachweis der zweckentsprechenden 
Verwendung der Zuwendung legt der Zuwen-
dungsempfänger der Stadtkämmerei einen 
Verwendungsnachweis vor. Dieser besteht aus 
einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 
Nachweis. Die entsprechenden Formulare 
werden mit dem Zuwendungsbescheid bzw. 
Zuwendungsvertrag zur Verfügung gestellt.
Im Sachbericht sind die Verwendung der Zu-
wendung sowie das erzielte Ergebnis und seine 
Auswirkungen in Bezug auf die touristische 
Nutzung/Bedarfsdeckung darzustellen und 
im Einzelnen zu erläutern. Dies beinhaltet eine 
fundierte touristische Nutzungskalkulation/-
analyse, in der Regel nach Besucherzahlen/
Besucherherkunft in Verbindung mit touristi-
schen Nutzungsmotiven. Tätigkeits-, Geschäfts-, 
Abschluss- und Prüfungsberichte, etwaige Veröf-
fentlichungen und dergleichen sind beizufügen.
Im zahlenmäßigen Nachweis sind sämtliche mit 
dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend 
der Gliederung des der Bewilligung zugrunde 
gelegten Kosten- und Finanzierungsplanes 
summarisch darzustellen.
Dem Verwendungsnachweis sind die Original-
belege (Einzahlungs- und Auszahlungsbelege) 
über die Einzelzahlungen und die Verträge 
über die Vergabe von Aufträgen beizufügen. 
Die Belege müssen so aufgeschlüsselt werden, 
dass sie prüfungsfähig sind. Ausgaben, die 
unzureichend nachgewiesen sind, können nicht 
anerkannt werden.
Der Zuwendungsempfänger hat im Verwen-
dungsnachweis zu bestätigen, dass die Ausga-
ben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben 
mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.
Die Stadtkämmerei und das Rechnungsprü-
fungsamt der Stadt Leipzig sind berechtigt, 
Bücher, Belege oder sonstige Geschäftsunterlagen 
anzufordern sowie die Verwendung der Zuwen-
dung durch örtliche Erhebung zu prüfen. Der 
Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen 
Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen.
12.2 Einfaches Verfahren
Für Zuwendungen bis einschließlich 15.000 
Euro ist ein einfaches Verfahren möglich. Die 
einzureichenden Unterlagen bestimmen sich 
nach Ziffer 12.1. Auf die Vorlage der Bücher 
und Belege wird dagegen verzichtet. Das Recht 
der Nachforderung bzw. Einsichtnahme und 
Prüfung ist davon nicht berührt.
Der einfache Verwendungsnachweis ist durch 
einen Kassenprüfer des Zuwendungsempfängers 
(Verbände, Vereine) oder ggf. durch eine eigene 

Prüfungseinrichtung des Zuwendungsemp-
fängers zu bestätigen. Sofern andere juristische 
Personen des öffentlichen Rechts eine Prüfung 
durchführen, genügt der Nachweis dieses Prü-
fungsergebnisses.
Die Entscheidung über die Zulassung des 
einfachen Verwendungsnachweises ergeht im 
Zuwendungsbescheid.
12.3 Vorlagefrist
Der Verwendungsnachweis ist spätestens drei 
Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitrau-
mes bzw. nach Fertigstellung der Maßnahme 
vom Zuwendungsempfänger unaufgefordert 
der Stadtkämmerei vorzulegen. Dabei ist ggf. 
der Zeitpunkt der Inbetriebnahme anzugeben. 
In Ausnahmefällen kann die Stadtkämmerei 
die Vorlagefrist auf begründeten Antrag des 
Zuwendungsempfängers verlängern.
Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum Ab-
lauf eines Haushaltsjahres (31.12.) erfüllt oder 
wurde die Zuwendung über den Zeitraum des 
Doppelhaushaltes gewährt, ist binnen zweier 
Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres über 
die in diesem Jahr erhaltenen Mittel ein Zwi-
schennachweis zu führen. Bei einem Zwischen-
nachweis genügt der Sachbericht gemeinsam mit 
einer nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
gegliederten summarischen Zusammenstellung 
entsprechend der Gliederung des Kosten- und 
Finanzierungsplans ohne Vorlage der Originalbe-
lege. Das entsprechende Formular wird mit dem 
Zuwendungsbescheid bzw. Zuwendungsvertrag 
zur Verfügung gestellt.

13 Mitteilungspflichten des Zuwendungsemp-
fängers
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, 
der Stadtkämmerei unverzüglich Sachverhalte 
anzuzeigen, wenn
• er nach Vorlage des Kosten- und Finanzie-

rungsplanes weitere Zuwendungen für den-
selben Zweck bei anderen Stellen beantragt 
oder von ihnen erhält,

• sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben 
oder eine Änderung der Finanzierung ergibt,

• der Verwendungszweck oder sonstige für die 
Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 
Umstände sich ändern oder wegfallen,

• sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck 
nicht oder mit der bewilligten Zuwendung 
nicht zu erreichen ist,

• die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht 
werden können, soweit die Auszahlung der 
Zuwendung nicht nach festen Zeitpunkten 
bestimmt wurde,

• Gegenstände nicht mehr entsprechend dem 
Zuwendungszweck genutzt bzw. nicht mehr 
benötigt werden,

• es bei der Durchführung der Maßnahme 
terminliche Verschiebungen gibt,

• er seine Organisationsstruktur ändert,
• ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen ihn 

beantragt oder eröffnet wird.

14 Rückforderung
Wird der Zuwendungsbescheid (teilweise) 
unwirksam oder durch die Stadtkämmerei mit 
Wirkung für die Vergangenheit zurückgenom-
men oder widerrufen, ist die Zuwendung – auch 
wenn sie bereits verwendet worden ist – (anteilig) 
zu erstatten. Die zu erstattende Leistung wird 
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.
Dies gilt insbesondere, wenn
• eine nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben 

oder Änderung der Finanzierung eingetreten 
ist,

• der Zuwendungsempfänger den Zuwen-
dungsbescheid durch Angaben erwirkt hat, 
die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 
unvollständig waren,

• die Zuwendung oder aus der Zuwendung 
beschaffte Gegenstände nicht oder nicht mehr 
für den vorgesehenen Zweck oder unwirt-
schaftlich verwendet wird,

• der Zuwendungsempfänger seiner Mittei-
lungspflicht gegenüber der Stadtkämmerei 
nicht rechtzeitig und vollständig nachkommt,

• der Verwendungsnachweis nicht wie vor-
geschrieben geführt oder nicht rechtzeitig 
vorgelegt wird,

• die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten 
wird.

15 Veröffentlichung 
Alle Veröffentlichungen, die sich auf das geför-
derte Projekt beziehen, müssen Hinweise auf die 
Förderung durch die Stadt Leipzig im Rahmen 
dieser Richtlinie enthalten.
Entsprechend dem Ratsbeschluss RBV-1286/12 – 
Zuwendungsbericht für Leipzig vom 18.07.2012 
werden alle Zuwendungen der Stadt Leipzig an 
außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
jährlich im Zuwendungsbericht unter Einhal-
tung der festgelegten datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen erfasst und veröffentlicht. Die 
zu veröffentlichenden Daten beinhalten
• den Empfänger der Förderung,
• die Art der Zuwendung,
• die vom Empfänger beantragten Mittel,
• die dem Empfänger bewilligten Mittel,
• die vom Empfänger abgerufenen Mittel sowie
• die Verwendung der abgerufenen Mittel.
Der Zuwendungsempfänger erklärt mit der 
Unterschrift zum Antrag sein Einverständnis 
zur Veröffentlichung.

16 Inkrafttreten
Die Fachförderrichtlinie tritt mit Beschlussfas-
sung der Ratsversammlung in Kraft und wird 
im Leipziger Amtsblatt sowie dem Internet-
portal der Stadt Leipzig unter www.leipzig.de 
veröffentlicht. ■

Leipzig, 17.11.2023
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Hinweis: Die Anlagen sind auf www.leipzig.de 
zu finden.
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Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig  
für das Museum der bildenden Künste

Beschluss Nummer VII-DS-08914 der Ratsversammlung vom 16.11.2023

Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig  
für das Grassi Museum für Angewandte Kunst

Beschluss Nummer VII-DS-08912 der Ratsversammlung vom 16.11.2023

Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung der 
Ausstellungen, Veranstaltungen und Sammlun-
gen des Grassi Museums für Angewandte Kunst 
auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 20, 
41 Abs. 2 und 73 Abs. 2 der Sächsischen Gemein-
deordnung (SächsGemO) in Verbindung mit den 
§§ 9 bis 14 des Sächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (SächsKAG) in der zurzeit geltenden 
Fassung folgende Entgeltordnung:

§ 1 
Entgeltpflicht

(1) Die Nutzung der nachfolgenden Leistungen 
des Grassi Museums für Angewandte Kunst 
sind entgeltpflichtig:
- Sonderausstellungen, Grassimesse
- Führungen
- Sonderveranstaltungen
- Sammlungsbestände
- Sonstige Leistungen nach Anhang 2 zu 

dieser Entgeltordnung.
(2) Das zu entrichtende Entgelt wird sofort und 

ohne Abzug fällig. Die Nutzungsentgelte 
der Sammlungsbestände und der sonstigen 
Leistungen nach Anhang 2 zu dieser Entgelt-
ordnung werden nach 30 Tagen ohne Abzug 
fällig.

§ 2 
Entgeltschuldner

(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes sind alle 
Personen, die Leistungen des Grassi Museums 
für Angewandte Kunst in Anspruch nehmen. 
Bei Minderjährigen ist Entgeltschuldner der 
gesetzliche Vertreter.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 3 
Entgeltbemessung

Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem 
Ausmaß der Benutzung (Leistung) und nach 
den durchschnittlich verursachten Kosten der 
Benutzung.

§ 4 
Höhe der Entgelte

1) Eintrittspreise (Anhang 1)
2) Entgelte für die Benutzung der wissenschaftli-

chen Spezialbibliothek und der Sammlungen 
(Anhang 2)

§ 5 
Ermäßigungen und Befreiungen

(1) Ermäßigung des Eintrittspreises nach Anhang 
1 kann in Anspruch genommen werden:
1. auf der Grundlage gesamtstädtischer Rege-

lungen für Inhaber des Leipzig-Passes und 
für Ehrenamts-Pass-Inhaber der Freiwilligen-
Agentur Leipzig e. V. und für Inhaber der 
Sächsischen Ehrenamtskarte in Höhe von 
50 % des Preises für Vollzahler

2. von Schülern und Auszubildenden ab dem 
vollendeten 19. Lebensjahr sowie Studenten 
in Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler

3. von Inhabern der Leipzig-Card, Wehr- und 
Zivildienstleistenden und Schwerbehinder-
ten mit Ausweis nach § 4 Abs. 5 Schwerbehin-
dertengesetz mit einem Behinderungsgrad 
ab 50 % gegen Vorlage des entsprechenden 
Ausweises auf halbe Euro kaufmännisch 
gerundete 30 % des Preises für Vollzahler.

4. von Teilnehmern an Integrationskursen, 
berufsbildenden Maßnahmen und Qualifi-
kationskursen zur Wiedereingliederung auf 
dem Arbeitsmarkt sowie Dienstleistenden im 
Bundesfreiwilligendienst (BFD), den Jugend-
freiwilligendiensten Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ, FSJ Kultur, FSJ Schule, FSJ Politik etc.) 
und Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in 
Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler.

5. für Abendkarten - letzte Öffnungsstunde vor 
Schließung des Museums - in Höhe von 50 % 
des Preises für Vollzahler für jeden Besucher.

6. An Museumstagen (siehe Anlage 2).
(2) Kein Entgelt nach Anhang 1 ist zu entrichten:

1. von Begleitpersonen für Schwerbehinderte, 
wenn der Ausweis den Nachweis über die 
Notwendigkeit einer Begleitperson enthält.

2. von Mitgliedern des Freundeskreises des 
GrassiMuseums für Angewandte Kunst, von 
Mitgliedern mit ICOM-Ausweis (Internatio-
naler Museumsbund), von Mitgliedern des 
Verbandes Deutscher Kunsthistoriker, des 
Deutschen Museumsbundes und des Sächsi-
schen Museumsbundes, von Mitgliedern des 
Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen 
und Künstler e. V., von Mitgliedern des Deut-
schen Verbandes für Kunstgeschichte, Bonn, 
und von Inhabern eines Presseausweises.

3. für Kinder, Jugendliche und Schülergruppen 
bis zum vollendeten 19. Lebensjahr mit da-
zugehörigen Begleitpersonen im Betreuungs-
schlüssel, ausgenommen der unter Punkt 
B (Sonstige Veranstaltungen) und Punkt C 
(sonstige Entgelte) festgelegten Preise.

4. für Schülergruppen und andere Gruppen 
sowie dazugehörige Begleitpersonen im Be-
treuungsschlüssel, deren Teilnehmer das 19. 
Lebensjahr vollendet haben und sich in einem 
Ausbildungsverhältnis befinden (Gymnasium, 
Berufsschule, Studium), ausgenommen der 
unter Punkt B (Sonstige Veranstaltungen) und 
Punkt C (sonstige Entgelte) festgelegten Preise.

5. einmal im Jahr am Tag der offenen Tür / 
Museumsfest.

6. zu den Ausstellungseröffnungen.
7. für Multiplikatorenschulungen (z. B. Lehrer, 

Referendare, Erzieher, Stadtführer, Stu-
dierende der museumsrelevanten Fächer 
sowie der Erziehungswissenschaft und der 
Fachpädagogiken).

8. von Leihgebern und Vertragspartnern.
(3) Ermäßigungen des Entgelts für die Nutzung der 

Sammlungen nach Anhang 2 können nach Maß-
gabe folgender Absätze in Anspruch genommen 
werden:
1. für Tages- und Jahreskarten auf der Grundla-

ge gesamtstädtischer Regelungen für Inhaber 
des Leipzig-Passes und für Ehrenamts-Pass-
Inhaber der Freiwilligen-Agentur Leipzig 
e. V. in Höhe von 50 % des Entgelts für 
Vollzahler

2. für Tages- und Jahreskarten von Schülern 
und Auszubildenden ab dem vollendeten 
19. Lebensjahr, Studenten, Inhabern der 
Leipzig-Card, Wehr- und Zivildienstleisten-
den und Schwerbehinderten mit Ausweis 
nach § 4 Abs. 5 Schwerbehindertengesetz 
mit einem Behinderungsgrad ab 50 % gegen 
Vorlage des entsprechenden Ausweises auf 
halbe Euro aufgerundete 30 % des Entgelts 
für Vollzahler

3. für Veröffentlichungen von verwahrten 
Sammlungsobjekten in Höhe von 50 % des 
Grundentgeltes
• für nachweisbar wissenschaftliche oder 

gemeinnützige Zwecke (Der Nachweis 
ist durch schriftlichen Auftrag, bei ge-
meinnützigen Zwecken auch durch eine 
widerrufliche und befristete vorläufige 
Bescheinigung des Finanzamtes, zu be-
legen.). Anstelle des Entgeltes kann im 
Ausnahmefall auch ein Ausgleich nur 
über kostenfreie Belegexemplare (ansons-
ten obligatorisch) geregelt werden.

• in Amts- und Rechtshilfesachen für 
den Bund, die Länder und Gemeinden, 
Gemeindeverbände, Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts der Bundesrepublik 
Deutschland.

• für rechtliche Forschungen durch zentrale 
Stellen der öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgemeinschaften sowie der Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
soweit die Benutzung in einer Sache 
erfolgt und Gegenseitigkeit gewährt wird.    

(3) Kein Entgelt wird erhoben:
1. für die Nutzung der Bibliothek
2. für Einrichtungen der Stadt Leipzig für die 

Inanspruchnahme der Sammlungen nach 
Anhang 2

3. für die Inanspruchnahme der Sammlungen 
nach Anhang 2 zu folgenden Zwecken:
• für die Bereitstellung geeigneter vorhan-

dener digitaler Datenbestände (Open 

Data) für die nichtkommerzielle Nutzung 
und Weiterverwendung über eine offene 
Schnittstelle bzw. ein automatisiertes 
Download-Portal.

• für nachweisbar wissenschaftliche, künst-
lerische oder gemeinnützige Zwecke (Der 
Nachweis ist durch schriftlichen Auftrag, 
bei gemeinnützigen Zwecken auch durch 
eine widerrufliche und befristete vorläu-
fige Bescheinigung des Finanzamtes, zu 
belegen.).

• in Amts- und Rechtshilfesachen für 
den Bund, die Länder und Gemeinden, 
Gemeindeverbände, Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, Körperschaften des 
öffentlichen Rechts der Bundesrepublik 
Deutschland und der Konferenz Natio-
naler Kultureinrichtungen.

• für rechtliche Forschungen durch zentrale 
Stellen der öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgemeinschaften sowie der Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
soweit die Benutzung in einer Sache 
erfolgt und Gegenseitigkeit gewährt wird.

• für einfache Beratung oder Auskunfts-
erteilung ohne Inanspruchnahme von 
Sammlungsobjekten oder archivarischen 
Hilfsmitteln.

(4) Ermäßigungen können nicht kumulativ bean-
sprucht werden. Maßgeblich ist die im Einzelfall 
höhere Ermäßigung.

(5) Über die Berechtigung zur Erlangung einer 
Ermäßigung muss Nachweis geführt werden.

§ 6 
Inkrafttreten/Geltungsdauer

Die Entgeltordnung tritt zum 01.01.2024 in Kraft 
und gilt bis zum 31.12.2027 bzw. bis zum Inkraft-
treten einer neuen Entgeltordnung auf Beschluss 
des Stadtrates. ■

Leipzig, 17.11.2023
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

A. Sonderausstellungen und Grassimesse

Einzelkarte  Vollzahler 4,00 – 18,00*

Einzelkarte  ermäßigt nach § 5 (30%) 70% des Preises 
für Vollzahler

Einzelkarte  ermäßigt nach § 5 (50%) 50% des Preises 
für Vollzahler

Jahreskarte  Vollzahler 30,00

Jahreskarte  ermäßigt nach § 5 (30%) 21,00

Jahreskarte  ermäßigt nach § 5 (50%) 15,00

Einzelkarte Vollzahler an Museumstagen   3,00

Einzelkarte ermäßigt nach § 5 (30%) 2,00

Einzelkarte ermäßigt nach § 5 (50%) 1,50

Gruppenbesucher ab 8 Personen 75% des Preises 
für Vollzahler

Zuschlag für Führung von Besuchergruppen  
(Dauer 1 - 1,5 Std., bis 20 Erw.)

100,00

* Die Erhöhung der Eintrittspreisspanne von 4-15 EUR 
auf 4-18 EUR soll die Spielräume für Preisanpassungen 
aus 2 Gründen geringfügig erhöhen: 1) Die Kosten für 
Sonderausstellungen werden vermutlich steigen (müssen), 
um deren Attraktivität für die Besucher zu erhöhen. Dies 
ist das Ziel, um die fehlenden Erlöse resultierend aus der 
Einführung der Entgeltfreiheit für die Dauerausstellungen, 
soweit möglich kompensieren zu können. 2) Die durch 
multiple Krisen ausgelöste Inflationsentwicklung ist nicht 
berechenbar und soll durch die geringfügige Erhöhung der 
Preispanne perspektivisch aufgefangen werden können. Die 
Kriterien zur konkreten Ticketpreis-Festlegung (innerhalb 
der Preisspanne) sind sehr vielfältig und können in dem 
Begriff „Bedeutung einer Ausstellung für die Besucher“ 
zusammengefasst werden. Erklärter Wunsch ist jedoch, 
den momentan gültigen Preis in Höhe von 8,00 EUR halten 
zu können.

Festlegung der Preisspanne erfolgt nach folgendem Muster: 

Im Rahmen der Realisierung von Kooperationsvereinba-
rungen können Ermäßigungen von 50 % auf die regulären 
„Vollzahler“-Preise gewährt werden.

Im Rahmen der Teilnahme an für Besucher kostenpflich-
tigen Veranstaltungen auf Außen – oder Innenflächen des 
Museums, wie z. B. der Cinematheque, des Wave-Gothic-
Treffens, des Sommertheaters der Grassi Museen oder bei 
zeitgleich zur Grassimesse stattfindender Veranstaltun-
gen, können Ermäßigungen von 50 % auf die regulären 
„Vollzahler“-Preise gewährt werden.

Für Marketingzwecke können bis zu 100 Freitickets im 
Jahr zur Verfügung gestellt werden (z. B. Verlosung) bzw. 
Einträge in Gutscheinheften vorgenommen werden (Zwei 
zum Preis von einem).

Stornierung von Führungsanmeldungen sind bis 3 Werk-
tage vor dem Termin kostenfrei. Bei späterer Stornierung/
Nichtinanspruchnahme = erfolgt die Zahlung/Inrech-
nungstellung von 50 % der Führungsgebühr.

Bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten können die 
entstehenden Nebenkosten entsprechend des tatsächlichen 
Aufwands berechnet werden.

Anhang 1 – Entgelte für das Grassi Museum für Angewandte Kunst (in EUR)
B. Eintrittspreise für Veranstaltungen in den Ausstel-
lungen und in der Kreativwerkstatt

Sonderführungen mit pädagogischer Betreuung 
(je Teilnehmer) 

1,00

Sonderführungen mit pädagogischer Betreuung 
(je Teilnehmer mit Ferienpass)

0,50

Sonderführungen mit pädagogischer Betreuung und 
Kreativwerkstatt (je Teilnehmer bis zum vollendeten 19. 
Lebensjahr) bis zu

3,00

Sonderführungen mit pädagogischer Betreuung
und Kreativwerkstatt (je Teilnehmer mit Ferienpass)

2,50

Sonderführungen mit pädagogischer Betreuung
und Kreativwerkstatt (je Teilnehmer ab dem vollendeten 
19. Lebensjahr)

8,00

Sonderveranstaltungen für Gruppen mit pädagogischer 
Betreuung und

Kreativwerkstatt mit Dauer ab 2 Stunden/Veranstaltung

Kindergeburtstage (je Veranstaltung bis 10 Kinder, 
inkl. Material)

90,00

Kindergeburtstage/Workshop (2 Erw. je Veranstaltung 
frei, weitere erw. Person)

10,00

Workshops für Gruppen (je Veranstaltung bis 10 Kinder, 
inkl. Material)

120,00

Workshops für Kleingruppen (je Veranstaltung bis 6 
TN, inkl. Material)

150,00

Workshops und Projekttage (je Teilnehmer bis zum 
vollendeten 19. Lebensjahr)

5,00

Workshops und Projekttage (je Teilnehmer ab dem 
vollendeten 19. Lebensjahr)

18,00

Energiekosten Zuschlag für TN an Workshops (je 
Workshop)

2,00

„GRASSI-KOLLEG“ (langfristiges Angebot mit der 
Vermittlung von theoretischen und praktischen Fä-
higkeiten über die Dauer eines Trimesters) zu einer 
Grundgebühr von:

400,00

Für noch nicht bekannte einmalige Veranstaltungen 
(z. B. Lesungen, Workshops, Musikveranstaltungen, 
Zuschläge für kostenintensives Material), mit denen das 
Museum rechnen muss, werden Eintrittspreise je nach 
Kosten und Aufwand bis maximal 50,00 EUR erhoben.
Für Schülergruppen, deren Teilnehmer das 19. Lebens-
jahr vollendet haben und sich in einem Ausbildungsver-
hältnis befinden (Gymnasium, Berufsschule, Studium) 
und deren Begleitpersonen gelten Entgelte analog denen 
für Gruppen mit Teilnehmern bis zum vollendeten 19. 
Lebensjahr.
Für Sonderveranstaltungen, die zusammen mit Vertrags-
partnern organisiert werden, werden Zuschläge je nach 
Kosten und Aufwand, der gemeinsam mit diesem Partner 
vereinbarten Leistungen bis maximal 50,00 € erhoben.

C. Sonstige Entgelte

Nutzung Mediaguide (Museums-App, auch 
per Leihgerät)        

im Eintritt enthalten 

Fotoerlaubnis im Eintritt enthalten

Abendkarte
(letzte Öffnungsstunde vor Schließung 
des Museums, ermäßigt nach § 5 (1) Pkt.5) 

2,00 bis 9,00

Neben den Ausstellungen und Veranstaltungen des 
GRASSI Museums für Angewandte Kunst werden ge-
meinsam durch die drei Museen im GRASSI Angebote 
für die Besucher bereitgehalten. Dazu zählen z. B. Kom-
bikarten zum Besuch mehrerer Museen. Zu gemeinsamen 
Veranstaltungen der drei Museen im GRASSI werden 
gesonderte Vereinbarungen zu Eintrittspreisen zwischen 
den Direktoren der drei Museen getroffen. Dies betrifft 
auch Ermäßigungen im Rahmen von Kooperationsver-
einbarungen zwischen den drei Museen im GRASSI und 
Dritten. ■

(Alle Entgelte sind als Nettoentgelte zu verstehen.)
1. Bibliothek und Lesesaal
Die Benutzung der wissenschaftlichen Fachbibliothek des GRASSI 
Museums für Angewandte Kunst ist unentgeltlich.
2. Veröffentlichungsentgelt für verwahrte Sammlungsobjekte bei 
Abdruck der Reproduktion in schwarz-weiß / in Farbe
Die Nutzungs- und Verwendungsrechte werden nach den Regelun-
gen des Urheberschutzgesetzes vergeben, insbesondere mit:
• Festlegungen des Nutzungszweckes
• Verbot der unbefugten Weitergabe an Dritte
• Veränderungsverbot des zur Verfügung gestellten Werkes
• Nennungspflicht für Herkunftsnachweis und Fotografenname
• Verpflichtung des Nutzers zur Wahrung der Rechte Dritter 

(Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, Eigentumsrecht)
• Vereinbarung über die Ablieferung von Belegexemplaren
• Schadenersatzforderungen bei Vertragsverstößen.
Der Bildnachweis lautet „GRASSI Museum für Angewandte Kunst 
Leipzig“.
Gebühren für Veröffentlichungen im Ausland werden vorab erhoben.
a) auf Titelseite, Vorsatzblatt oder Schutzumschlag, Bucheinband, 

Cover, Kassette, Hüllen für sonstige Medien (z.B. CD, CD-Rom, 
DVD) und Ansichtskarten (in EUR)

Auflage

</=     1.000 80,00

</=     5.000 150,00

</=   10.000 250,00

</=   50.000 300,00

</= 100.000 350,00

</= 200.000 400,00

</= 300.000 500,00

>    300.000 600,00
b) in Publikationen (Bücher, Broschüren, Zeitschriften, Zeitungen, 

Kataloge, Prospekte u. ä.) in schwarz-weiß/in Farbe (in EUR)
Auflage ¼ Seite ½ Seite 1/1 Seite 2/1 Seite

</=     1.000 20,00 / 25,00 25,00 / 30,00 30,00 / 35,00 35,00 / 40,00

</=     5.000 40,00 / 45,00 45,00 / 50,00 50,00 / 55,00 55,00 / 60,00

</=   10.000 65,00 / 70,00 70,00 / 75,00 75,00 / 80,00 80,00 / 85,00

</=   50.000 80,00 / 85,00 85,00 / 90,00 90,00 / 95,00 95,00 /100,00

</= 100.000 130,00 /140,00 140,00 /150,00 150,00 /160,00 180,00 /200,00

</= 200.000 150,00 /170,00 170,00 /200,00      200,00 /220,00 220,00 /250,00

</= 300.000 200,00 /230,00 230,00 /250,00 250,00 /280,00 280,00 /300,00

>    300.000 250,00 /280,00 280,00 /300,00 300,00 /330,00 330,00 /350,00

Sonderformate auf Anfrage

c) in Werbemitteln, für Kalender, Plakate, Kunstdrucke, Aufkleber, 
Flyer, Postkarten u. ä. in schwarz-weiß/in Farbe (in EUR)

Auflage < A4 < A3 < A1 > A1

</=     1.000 40,00/75,00 55,00/100,00 75,00/135,00 200,00/300,00

</=     5.000 55,00/100,00 75,00/135,00 110,00/200,00 300,00/450,00

</=   10.000 65,00/120,00 75,00/160,00 130,00/250,00 350,00/500,00

</=   50.000 85,00/210,00 125,00/165,00 190,00/250,00 400,00/600,00

</= 100.000 105,00/140,00 150,00/200,00 230,00/300,00 450,00/650,00

</= 200.000 200,00/280,00 300,00/400,00 450,00/600,00 500,00/700,00

</= 300.000 400,00/470,00     500,00/570,00 600,00/700,00 650,00/800,00

>    300.000 500,00/600,00 650,00/800,00 800,00/950,00 900,00/1.000,00

Sonderformate auf Anfrage

Auf Postern (einmalige Reproduktion und Kleinstauflagen bis 
500 Exemplare) Größe (in EUR)
bis A4 40,00

A4 60,00

A3 80,00

A2 100,00

A1 120,00

A0 250,00
d) für Filme, Videos je Bild in schwarz-weiß / in Farbe (in EUR)
</= 2.000 80,00 / 150,00

</= 5.000 150,00 / 200,00

>    5.000 200,00 / 265,00
e) im Fernsehen (in EUR)
Sendung bis 30 sec

einmalig 80,00 / 150,00

mehrmalig 160,00 / 300,00

Sendung über 30 sec entsprechende Multiplikation des 
Grundpreises

f) im Internet – Wiedergabe in Online-Diensten (in EUR)
eine Woche 25,00

einen Monat 30,00

Anhang 2 – Entgelte für die Benutzung der Bibliothek und der Sammlungen des 
Grassi Museum für Angewandte Kunst

sechs Monate 50,00

ein Jahr 80,00

nach Ablauf erneuter Antrag notwendig
g) für einmalige Präsentationen (Power-Point oder vergleichbar) 

(in EUR) kostenfrei
h) für sonstige Leistungen (in EUR)
Anfertigung von Fotografien bzw. Video-, Filmerlaubnis zu gewerb-
lichen Zwecken
je angefangene Stunde 50,00
Nachdrucke:
Unveränderte Nachauflage 50% der Erstgebühr
Veränderte Nachauflage mind. 75%  der Erstgebühr

Digitale Publikationen/Reader/E-Books/Apps sowie Social 
Media (in EUR)
nach Anzahl Fans/Follower
nach Anzahl Downloads

500 30,00

1.000 35,00

2.000 40,00

3.000 55,00

5.000 80,00

7.500 100,00

10.000 140,00

15.000 150,00

20.000 170,00

30.000 190,00

50.000 240,00

80.000 300,00

je weitere 10.000 33,00

3. Wissenschaftliche Dienste / Bearbeitung spezieller Anliegen
Für wissenschaftliche Dienste werden Entgelte in Höhe von 10 
EUR pro angefangene halbe Stunde erhoben.

4. Reprographische Leistungen (eigene Leistungen) (in EUR)
(eigene Leistungen)
Papierabzug schwarz-weiß 9x12 cm 2,50

dto. 13x18 cm 3,50

dto. 18x24 cm 5,50

dto. 24x30 cm 9,50

dto. 25x40 cm 14,50

Neuaufnahme mit Papierabzug schwarz-weiß 9x12 cm 11,00

dto. 13x18 cm 12,00

dto. 18x24 cm 14,00

dto. 24x30 cm 18,00

dto. 25x40 cm 22,00

Kopien schwarz-weiß auf Papier bis Format A 4 1,00

Kopien schwarz-weiß auf Papier größer A 4 
bis Format A 3

2,00

Zuschlag je Kopie aus gebundenen oder 
gehefteten Vorlagen

0,50

5. Sonstige Entgelte (in EUR)
Color-Diapositiv  (Leihgebühr bis zu 3 Monaten 40,00

für jede weitere Woche 15,00

Bearbeitungsgebühren
Generelle Bearbeitungsgebühr 8,00

Brennen einer Daten-CD 10,00

Digitaler Versand 10,00

Scannen einer Vorlage ohne Bildbearbeitung bis 
A3, 300 dpi

10,00

Reproduktion s/w auf Papier bis Format A4 1,00

Reproduktion s/w auf Papier größer als A4 bis A3 2,00

Bei allen Aufträgen, die versandt werden, werden Verpackungs- 
und Portokosten zuzüglich 20 % Gemeinkosten berechnet. Alle 
sonstigen Kosten, die mit einem Auftrag verbunden sind (z. B. 
Reisekosten, spezielle Materialien, Kosten Dritter) werden in 
Höhe der Einzelkosten zuzüglich 20% Gemeinkostenzuschlag 
in Rechnung gestellt. Rechnungsumschreibungen werden mit 
15,00 EUR berechnet.
Bei allen weiteren Leistungen erfolgt die Orientierung an den 
Tarifen der Verwertungsgesellschaft (VG) Bild-Kunst. ■
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Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig  
für das Museum der bildenden Künste

Beschluss Nummer VII-DS-08914 der Ratsversammlung vom 16.11.2023

Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung der 
Ausstellungen, Veranstaltungen und Sammlungen 
des Museums der bildenden Künste Leipzig auf 
der Grundlage der §§ 28 Abs. 1, 2 Nr. 20, 41 Abs. 2 
und 73 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung 
sowie §§ 10 bis 14 des Sächsischen Kommunalab-
gabengesetzes in der aktuellen Fassung folgende 
Entgeltordnung:

§ 1 
Entgeltpflicht

(1) Die Nutzung der nachfolgenden Leistungen 
des Museums der bildenden Künste sind ent-
geltpflichtig:
-  die vom Museum als Sonderausstellungs-

bereiche ausgewiesenen Flächen
-  Führungen
-  Museumspädagogische Veranstaltungen
-  Sonderveranstaltungen
-  Sonstige Leistungen und Sammlungen nach 

Anhang 2 zu dieser Entgeltordnung
(2) Das zu entrichtende Entgelt wird sofort und 

ohne Abzug fällig. Die Nutzungsentgelte 
der Sammlungsbestände und der sonstigen 
Leistungen nach Anhang 2 zu dieser Entgelt-
ordnung werden nach 30 Tagen ohne Abzug 
fällig.

§ 2 
Entgeltschuldner

(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes sind alle 
Personen, die Leistungen des Museums der 
bildenden Künste in Anspruch nehmen. Bei 
Minderjährigen ist Entgeltschuldner der ge-
setzliche Vertreter.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 3 
Entgeltbemessung

Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem 
Ausmaß der Benutzung (Leistung) und nach 
den durchschnittlich verursachten Kosten der 
Benutzung.

§ 4 
Höhe der Entgelte

(1) Eintrittspreise (Anhang 1)
(2) Entgelte für Sonstige Leistungen (Anhang 2)

§ 5 
Ermäßigungen und Befreiungen

(1) Ermäßigung des Eintrittspreises nach Anhang 1 
kann in Anspruch genommen werden:
1. auf der Grundlage gesamtstädtischer Rege-

lungen für Inhaber des Leipzig-Passes, für 
Ehrenamts Pass-Inhaber der Freiwilligen-
Agentur Leipzig e.V. und der Sächsischen 
Ehrenamtskarte in Höhe von 50 % des 
Preises für Vollzahler gegen Vorlage des 
entsprechenden Nachweises

2. von Schülern und Auszubildenden ab 
dem vollendeten 19. Lebensjahr, Studen-
ten, Inhaber der Leipzig-Card, Artcard, 
Wehr- und Zivildienstleistenden und 
Schwerbehinderten mit Ausweis nach § 4 
Abs. 5 Schwerbehindertengesetz mit einem 
Behinderungsgrad ab 50 % gegen Vorlage 
der entsprechenden Ausweiskarte in Höhe 
von 50 % des Preises für Vollzahler sowie 
30% des Preises für Vollzahler bei Vorlage 
der artCard

3. für Teilnehmer an Integrationskursen, 
berufsbildenden Maßnahmen und Qualifi-
kationskursen zur Wiedereingliederung auf 
dem Arbeitsmarkt sowie Dienstleistenden 
im Bundesfreiwilligendienst (BFD), den 
Jugendfreiwilligendiensten Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ, FSJ Kultur, FSJ Schule, FSJ 
Politik etc.) und Freiwilliges Ökologisches 
Jahr (FÖJ) Ermäßigung in Höhe von 50 %

4. für Abendkarten letzte Öffnungsstunde 
vor Schließung des Museums zahlt jeder 
Besucher 50 % des jeweiligen Tarifes nach 
Abs. 1 Nr.1-3

5. für den Besuch der entgeltpflichtigen Son-
derausstellungsbereiche beträgt der Eintritt 

am jeweils ersten Mittwoch eines jeden 
Monats einheitlich 3,00 Euro.

6. Ermäßigungen im Rahmen von Kooperati-
onsvereinbarungen sind möglich.

 Die Tarife richten sich nach Größe und Umfang 
der Ausstellungen und ggf. Einschränkungen 
durch Umbaumaßnahmen.

(2) Kein Eintritt nach Anhang 1 ist zu entrichten:
1. von Kindern und Jugendlichen bis zum 

vollendeten 19. Lebensjahr.
2. von Begleitpersonen für Schwerbehinderte, 

wenn der Ausweis den Nachweis über die 
Notwendigkeit einer Begleitperson enthält.

3. von Schüler- und Seminargruppen sowie 
andere Gruppen, deren Teilnehmer das 19. 
Lebensjahr vollendet haben und die sich 
in einem Ausbildungsverhältnis befinden 
(Schule, Ausbildung, Studium), einschließ-
lich deren offizielle Begleitpersonen.

4. von Mitgliedern des Leipziger Kunstvereins 
e.V., des Vereins der Förderer des Museums 
der bildenden Künste Leipzig e.V. sowie 
von Mitgliedern ihrer Kooperationspartner, 
von Mitgliedern mit DMB-, ICOM - Aus-
weis (Internationaler Museumsbund), des 
Deutschen Museumsbundes (MDB), der 
Verbandes Deutscher Kunsthistoriker(VDK) 
und von Mitgliedern des Bundes Bildender 
Künstler (BBKvon Mitgliedern des Deut-
schen Verbandes für Kunstgeschichte e. V.

5. von Künstlern, Vertragspartnern und Leih-
gebern der Sammlung

6. für Multiplikatorenschulungen (z. B. Lehrer, 
Referendare, Erzieher, Stadtführer, Stu-
dierende der museumsrelevanten Fächer 
sowie der Erziehungswissenschaft und der 
Fachpädagogik).

7. zu den Ausstellungseröffnungen
8. maximal viermal im Jahr anlässlich beson-

derer Tage (Museumsfest, Jahrestage, etc.)
9. für die vom Museum als Dauerausstellungs-

bereiche ausgewiesenen Flächen
(3) Ermäßigungen für Sonstige Leistungen nach 

Anhang 2 können in Anspruch genommen 
werden:
1. für Veröffentlichungen von verwahrten 

Sammlungsobjekten in Höhe von 50 % des 
Grundentgeltes (siehe Anhang 2)

2. für nachweisbar wissenschaftliche oder 
gemeinnützige Zwecke (Der Nachweis ist 
durch schriftlichen Auftrag, bei gemeinnüt-
zigen Zwecken auch durch eine widerrufli-
che und befristete vorläufige Bescheinigung 
des Finanzamtes zu belegen.) Anstelle 
des Entgelts kann auch ein vollständiges 
Belegexemplar kostenfrei dem Museum 
überlassen werden

3. in Amts- und Rechtshilfesachen für den 
Bund, die Länder und Gemeinden, Gemein-
deverbände, Stiftungen des öffentlichen 
Rechts und Körperschaften des öffentlichen 
Rechts der Bundesrepublik Deutschland

4. für rechtliche Forschungen durch zentrale 
Stellen der öffentlich- rechtlichen Religions-
gemeinschaften sowie der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit 
die Benutzung in einer Sache erfolgt und 
Gegenseitigkeit gewährt wird

(4) Kein Entgelt nach Anhang 2 wird erhoben 
für die Nutzung der Bibliothek/Lesesaal und 
Inanspruchnahme der Sammlungen:
1. die Nutzung der Bibliothek inkl. der vor-

handenen Recherchemöglichkeiten ist
 grundsätzlich entgeltfrei
2. für Einrichtungen der Stadt Leipzig für die 

Inanspruchnahme der Sammlungen nach
 Anhang 2
3. für die Inanspruchnahme der Sammlungen 

nach Anhang 2 zu folgenden Zwecken:
• für die Bereitstellung geeigneter vorhan-

dener digitaler Datenbestände (Open 
Data) für die nichtkommerzielle Nutzung 

und Weiterverwendung über eine offene 
Schnittstelle bzw. ein automatisiertes 
Download-Portal

• für nachweisbar wissenschaftliche, 
künstlerische oder gemeinnützige Zwe-
cke (Der Nachweis ist durch schriftlichen 
Auftrag, bei gemeinnützigen Zwecken 
auch durch eine widerrufliche und 
befristete vorläufige Bescheinigung des 
Finanzamtes, zu belegen.)

• in Amts- und Rechtshilfesachen für 
den Bund, die Länder und Gemeinden, 
Gemeindeverbände, Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, Körperschaften des 
öffentlichen Rechts der Bundesrepublik 
Deutschland und der Konferenz Natio-
naler Kultureinrichtungen

• für rechtliche Forschungen durch zen-
trale Stellen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften sowie der 
Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts, soweit die Benutzung in 
einer Sache erfolgt und Gegenseitigkeit 
gewährt wird.

• für einfache Beratung oder Auskunfts-
erteilung ohne Inanspruchnahme von 
Sammlungsobjekten oder archivarischen 
Hilfsmitteln

(5) Ermäßigungen können nicht kumulativ bean-
sprucht werden. Maßgeblich ist die im Einzelfall 
höhere Ermäßigung.

§ 6 
Inkrafttreten / Geltungsdauer

Die Entgeltordnung tritt zum 01.01.2024 in Kraft 
und gilt bis zum 31.12.2027 bzw. bis zum Inkraft-
treten einer neuen Entgeltordnung auf Beschluss 
des Stadtrates. ■

Leipzig, 17.11.2023
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

(Alle Entgelte sind als Nettoentgelte zu verstehen. Im Falle einer Umsatzsteuerpflicht 
wird die Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung gestellt.)

1. Bibliothek/Lesesaal
Der Besuch inkl. der vorhandenen Recherchemöglichkeiten ist entgeltfrei.

2. Veröffentlichungsentgelt für verwahrte Sammlungsobjekte bei Abdruck der Re-
produktion in sw/Farbe
Die Nutzungs- und Verwendungsrechte werden nach den Regelungen des Urheber-
schutzgesetzes vergeben, insbesondere mit:
-  Festlegungen des Nutzungszweckes
-  Verbot der unbefugten Weitergabe an Dritte
-  Veränderungsverbot des zur Verfügung gestellten Werkes
-  Nennungspflicht für Herkunftsnachweis und Fotografenname
-  Verpflichtung des Nutzers zur Wahrung der Rechte Dritter (Urheber-, Persönlichkeits-, 

Eigentumsrecht)
-  Vereinbarung über die Ablieferung von Belegexemplaren
-  Schadenersatzforderungen bei Vertragsverstößen
Der Bildnachweis lautet Museum der bildenden Künste Leipzig. Gebühren für Veröf-
fentlichungen im Ausland werden vorab erhoben.

a) auf Titelseite, Vorsatzblatt oder Schutzumschlag, Bucheinband, Cover, Kassetten,
Hüllen für sonstige Medien (z. B.  CD, CD-Rom, DVD) und Ansichtskarten
Auflage
 </= 1.000   80,00 €
 </= 5.000   150,00 €  

</= 10.000  250,00 €
 </= 50.000  300,00 €  

</= 100.000  350,00 €
 </= 200.000  400,00 €  

</= 300.000  500,00 €  
> 300.000   600,00 €

b) in Publikationen (Bücher, Broschüren, Zeitschriften, Zeitungen, Kataloge, Prospekte 
u. Ä.) in sw/Farbe
Auflage  1/4 Seite (in €)  1/2 Seite (in €)  1/1 Seite (in €) 2/1 Seiten (in €)
 </= 1.000  20,00/25,00 25,00/30,00  30,00/35,00  35,00/40,00
 </= 5.000 40,00/45,00  45,00/50,00  50,00/55,00  55,00/60,00
 </= 10.000  65,00/70,00  70,00/75,00  75,00/80,00 80,00/85,00
 </= 50.000 80,00/85,00  85,00/90,00  90,00/95,00             95,00/100,00
 </= 100.000 130,00/140,00 140,00/150,00  150,00/160,00 180,00/200,00
 </= 200.000  150,00/170,00  170,00/200,00  200,00/220,00 220,00/250,00
 </= 300.000  200,00/230,00  230,00/250,00  250,00/280,00  280,00/300,00
 > 300.000  250,00/280,00 280,00/300,00  300,00/330,00  330,00/350,00

c) für Kalender, Plakate, Kunstdrucke, Aufkleber in sw/Farbe
Auflage   < A4 (in €)  < A3 (in €)  < A1 (in €) > A1 (in €)
 </= 1.000  40,00/75,00  55,00/100,00  75,00/135,00   200,00/300,00
 </= 5.000  55,00/100,00  75,00/135,00  110,00/200,00   300,00/450,00
 </= 10.000  65,00/120,00 75,00/160,00  130,00/250,00   350,00/500,00
 </= 50.000  85,00/210,00  125,00/165,00  190,00/250,00   400,00/600,00
 </= 100.000  105,00/140,00  150,00/200,00 230,00/300,00   450,00/650,00
 </= 200.000  200,00/280,00 300,00/400,00  450,00/600,00   500,00/700,00
 </= 300.000  400,00/470,00 500,00/570,00  600,00/700,00   650,00/800,00
 > 300.000  500,00/600,00 650,00/800,00  800,00/950,00   900,00/1.000,00
Sonderformate auf Anfrage

d) für Filme, Videos je Bild in sw/Farbe
Auflage
 </= 2.000    80,00 €/150,00 €
 </= 5.000  150,00 €/200,00 €
 > 5.000  200,00 €/265,00 €

e) im Fernsehen
Sendung bis 30 sec.
 einmalig  80,00 €/150,00 €
 mehrmalig   160,00 €/300,00 €
 Sendung über 30 sec.   entsprechende Multiplikation 
     des Grundpreises.
f) im Internet
 </= 1 Jahr  80,00 €
 für jedes weitere Folgejahr   50,00 €
 nach Ablauf erneuter Antrag notwendig

g) für einmalige Präsentationen (Power-Point oder vergleichbar) kostenfrei

h) für sonstige Leistungen
 Nachdruck  0 € je angefangene Stunde
 unveränderte Nachauflage  50 % der Erstgebühr
 veränderte Nachauflage  mindestens 75 % der Erstgebühr
 Digitale Publikationen/Reader/ebooks/
 Apps sowie Social Media nach Anzahl Fans/
 Follower  nach Anzahl Downloads
 <1.000  Grundgebühr 40,00 €
 >/=1.000-10.000 pro 1.000  10,00 €
 >10.000-100.000 pro 10.000  10,00 €
 ab 100.000  pro 100.000  10,00 €

3. Wissenschaftliche Dienste/Bearbeitung spezieller Anliegen
Für wissenschaftliche Dienste und die Bearbeitung spezieller Anliegen werden
Entgelte in Höhe von 10,00 € pro angefangene halbe Stunde erhoben. 10,00 €

4. Reprografische Leistungen einschl. Bearbeitung von Fotoaufträgen
 a) Bearbeitung von Fotoaufträgen (generelle Bearbeitungsgebühr)  8,00 €
 b) Reproduktionen
 Scannen einer Vorlage bis Format A3 ohne Bildbearbeitung   15,00 €
 Brennen einer CD    15,00 €
 Bereitstellung von digitalem Bildmaterial (pro Aufnahme)   15,00 €

5. Ausleihe von Reproduktionen ( z. B.  Ektachrome u. a. Vorlagen)
 Leihgebühren für die Ausleihe von Reproduktionen 
 (pro Reproduktion) bis zu 2 Monaten   40,00 €
 Leihgebühr (je Reproduktion) für jede weitere Woche   15,00 €

6. Sonstige Entgelte
Bei allen Aufträgen, die versandt werden, werden zu Verpackungs- und Portokosten zuzüglich 
20 % Gemeinkosten berechnet. Gebühren und Rechnungslegung ins Ausland werden vorab 
erhoben.Alle sonstigen Kosten, die mit einem Auftrag verbunden sind (z. B. Reisekosten, 
spezielle Materialien, Kosten Dritter) werden in Höhe der Einzelkosten zuzüglich 20 % 
Gemeinkostenzuschlag in Rechnung gestellt.
Rechnungsumschreibungen werden mit 15,00 € berechnet.
Bei allen weiteren Leistungen erfolgt die Orientierung an den Tarifen der Verwertungsge-
sellschaft (VG) Bild-Kunst. ■

Anhang 1 – Museum der bildenden Künste 
Leipzig, Preise für Ausstellungen und  
Veranstaltungen, gültig ab 01.01.2024

1. Eintrittspreise für – Tageskarten
Dauerausstellung entgeltfrei
Sonderausstellung –Tageskarte – Tarif*
Tageskarte Vollzahler  4,00 € - 18,00 € 
Tageskarte 50 % ermäßigt nach § 5 –  50 % 50 % des Preises 
   für Vollzahler
Gruppenbesucher ab 10 Personen  75 % des Preises 
   für Vollzahler
Abendkarten für die letzte Öffnungsstunde kosten 50 % des 
jeweiligen Tarifes 
Zuschlag für Führung von Besuchergruppen 
(Erwachsene)
 60 min  70,00 €
 90 min 90,00 €
 120 min 120,00 €
* Die Tarife richten sich nach Größe und Umfang der Ausstellungen 
und ggf. Einschränkungen durch Umbaumaßnahmen.
Stornierung von Führungsanmeldungen sind 
-  bis 3 Werktage vor dem Termin  kostenfrei
-  bei späterer Stornierung/
 Nichtinanspruchnahme 
   Zahlung/Inrechnungstellung von  50 % der 
   Führungsgebühr 
Im Rahmen der Realisierung von Kooperationsvereinbarungen 
können individuelle, mit dem Kooperationspartner verhandelte, Er-
mäßigungen auf die regulären „Vollzahler“-Preise gewährt werden.
Für Marketingzwecke können bis zu 100 Freitickets im Jahr zur 
Verfügung gestellt werden (z. B. Verlosung) bzw. Einträge in Gut-
scheinheften vorgenommen werden (Zwei zum Preis von einem).
Bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten sind Eintritt und 
Nebenkosten nach Bedarf und Aufwand zu bezahlen
Ausstellungseröffnungen/Presse sind eintrittsfrei.
Am Museumstag (1. Mittwoch im Monat) beträgt der Eintritt pau-
schal 3,00 EUR für die Sonderausstellungen (soweit nicht grund-
sätzlich zum vergünstigten Eintritt oder freien Eintritt berechtigt).
2. Eintrittspreise für Jahreskarten
Jahreskarte MdbK
Jahreskarte Vollzahler  45,00 €
Jahreskarte 50 % ermäßigt nach § 5 – 50 %  22,50 €
3. Entgelte für Veranstaltungen
A. Kunstvermittlung für angemeldete Gruppen
Schülergruppen 
(Teilnehmer bis zum vollendeten 19. Lebensjahr) **  
 je Schüler Tarif S (60 min.) 1,50 €
 je Schüler Tarif M (90 min.)     2,50 €
 je Schüler Tarif L (120 min.)    3,00 €
 je Schüler Tarif XL Grundpreis Tarif L
   und zusätzliche Abrechnung 
   nach Aufwand
** Materialkosten pro Person, nur nach vorheriger Anmeldung, 
Entgelte gelten auch für Schülergruppen, deren Teilnehmer das 19. 
Lebensjahr vollendet haben und sich in einem Ausbildungsverhält-
nis befinden (Gymnasium, Berufsschule, Studium)
B. Offenes Wochenendprogramm für Familien
Emdebeka offenes Wochenendangebot 90 Minuten mit Praxisteil 

***  3,00 €
Emdebeka fämili Familienführung 60 Minuten ***  1,50 €
*** Teilnehmer ab vollendetem 19. Lebensjahr zahlen das entspre-

chende Entgelt gem. 1.
C. Ferienveranstaltungen
Schüler ohne Ferienpass  2,00 €
Schüler mit Ferienpass  1,00 €
D. Sonstige Veranstaltungen
Für Sonderveranstaltungen, die durch das MdbK mit externen 
Vertragspartnern organisiert werden (z. B. Lesungen, Musikver-
anstaltungen) werden Eintrittspreise je nach Kosten und Aufwand 
bis maximal 50,00 € erhoben.
Kindergeburtstage, 120 min, max. 12 Kinder 120,00 € 
Teamevent/Workshops für Erwachsene, 
120 min, max. 15 Personen, 
entsprechend Materialaufwand 250,00 – 500,00 €
4. Sonstige Entgelte
Fotoerlaubnis* im Entgelt enthalten
*gilt für spontane Fotos zur privaten Nutzung ohne Stativ und ohne 
Beleuchtung 
Gewerbliche Fotoerlaubnis zur kommerziellen Nutzung, je nach 
Aufwand und Nutzung,
pro 60 min 200,00 – 500,00 €, 
                                                                             ggf. zzgl. Kosten für 
   Aufsichtspersonal 
Audioguide entgeltfrei
Kopfhörerleihgebühr*  1,50 € 
*Benutzung von persönlichen Kopfhörern erwünscht und erlaubt, 
geliehene Kopfhörer dürfen behalten werden. ■

Anhang 2 – Museum der bildenden Künste
2. Entgelte für Sonstige Leistungen und Sammlungen, gültig ab 01.01.2024

Am 3. Dezember wird der Internationale Tag der  Menschen mit Behinderungen begangen. 
Die Arbeitsagentur macht in diesem Zusammenhang auf die vielfältigen Unterstützungs-
möglichkeiten aufmerksam, Menschen mit Behinderungen auszubilden, einzustellen oder 
weiterzubilden. Schließlich sind Menschen mit Behinderungen auch ein Teil der Lösung 
des Arbeits- und Fachkräftemangels.

Ein Drittel der Unternehmen in Leipzig erfüllen Beschäftigungspflicht vollständig 
Gemessen an allen beschäftigungspflichtigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in 
Leipzig kommen 33 Prozent vollständig. Unternehmen mit durchschnittlich mindes-
tens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der 
Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen und darüber eine Anzeige 
bei der zuständigen Agentur für Arbeit abzugeben.

Agentur für Arbeit fördert berufliche Teilhabe
Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Leipzig unterstützen die Einstellung von 
Schwerbehinderten. Betriebe, die Menschen mit Behinderung einstellen, können zu-
sätzliche finanzielle Unterstützung über mehrere Jahre hinweg erhalten. Außerdem 
unterstützen die Technischen Beratungsfachkräfte der Agentur für Arbeit bei der 
Planung, Beschaffung und Finanzierung von Arbeitshilfen im Betrieb, sodass die 
Ausbildungs- und Beschäftigungsaufnahme gut gelingen kann. Im Zeitraum von Au-
gust 2022 bis Juli 2023 haben in Leipzig knapp 600 schwerbehinderte Menschen eine 

arbeitsmarktpolitische Maßnahme, wie eine berufliche Weiterbildung, begonnen.
Über 6.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Schwerbehinderung in Leipzig 
Schwerbehinderte Menschen arbeiten in allen Branchen. Ein Großteil der über eine Million 
beschäftigten schwerbehinderten Menschen arbeitet im Öffentlichen Dienst, im Gesund-
heitswesen und im Bereich Lager und Verkehr.

In Leipzig 1.230 Schwerbehinderte arbeitslos gemeldet
Zwei Drittel der arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten Menschen hat einen Berufs- oder 
Hochschulabschluss. Anteilig finden sich somit bei arbeitslosen schwerbehinderten Menschen 
mehr Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung als bei nicht-schwerbehinderten Ar-
beitslosen. „In den arbeitslos gemeldeten Schwerbehinderten steckt sehr viel Potenzial. Ich 
empfehle den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, sich vom gemeinsamen Arbeitgeberservice 
der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Leipzig beraten zu lassen und auch Schwerbe-
hinderten eine Chance zu geben. Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit einer kostenlosen 
Probearbeit. Versuchen Sie es einfach. Wer einstellt, der profitiert!“, empfiehlt Robert Engelke.
Die Beraterinnen und Berater des gemeinsamen Arbeitgeberservice von der Agentur für 
Arbeit und dem Jobcenter Leipzig beraten unter der gebührenfreien Telefonhotline: 0800 
4 5555 20 von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr.
Weitere Informationen zur Förderung von Menschen mit Behinderung: https://www.
arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-menschen-mit-behinderungen
www.arbeitsagentur.de/leipzig ■

Agentur für Arbeit Leipzig unterstützt Menschen  mit Behinderungen am Arbeitsmarkt

Bekanntmachungen
Leipziger Amtsblatt
2. Dezember 2023 · Nr. 22 13

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-menschen-mit-behinderungen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-menschen-mit-behinderungen
http://www.arbeitsagentur.de/leipzig


Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung 
der Ausstellungen, Veranstaltungen und 
Sammlungen des Stadtgeschichtlichen Mu-
seums Leipzig auf der Grundlage der §§ 28 
Abs.1, 2 Nr. 20 ,41 Abs.2 und 73 Abs. 2 der 
Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGe-
mO) in Verbindung mit den §§ 9 bis 14 des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der zurzeit geltenden Fassung 
folgende Entgeltordnung

§ 1 
Entgeltpflicht

(1) Die Nutzung der nachfolgenden Leistungen 
des Stadtgeschichtlichen Museums sind 
entgeltpflichtig:
- Sonderausstellungen
- Führungen
- Veranstaltungen
- Projekte
- Sammlungsbestände
- Sonstige Leistungen nach Anhang 2 zu 

dieser Entgeltordnung.

(2) Zu den Sammlungen des Stadtgeschichtli-
chen Museums (Altes Rathaus, Haus Bött-
chergäßchen, Sportmuseum) gehören:
- Sammlung Alltagskultur / Volkskunde
- Sammlung Kunst / Kunsthandwerk
- Sammlung Stadt- und Landesgeschichte
- Sammlung Musik- und Theatergeschichte
- Sammlung Numismatik
- Sammlung Militaria
- Fotothek
- Sammlung Vor- und Frühgeschichte / 

Archäologie
- Sammlung wissenschaftliche Fachbiblio-

thek / Lesesaal
- Sammlung Sportgeschichte

(3) Das zu entrichtende Entgelt wird sofort und 
ohne Abzug fällig. Die Nutzungsentgelte 

der Sammlungsbestände und der sonstigen 
Leistungen nach Anhang 2 zu dieser Entgelt-
ordnung werden nach 30 Tagen ohne Abzug 
fällig.

§ 2 
Entgeltschuldner

(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes sind alle 
Personen, die Leistungen des Stadtgeschicht-
lichen Museums in Anspruch nehmen. Bei 
Minderjährigen ist Entgeltschuldner der 
gesetzliche Vertreter.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 3 
Entgeltbemessung

Die Bemessung der Entgelte erfolgt nach dem 
Ausmaß der Benutzung (Leistung) und nach 
den durchschnittlich verursachten Kosten der 
Benutzung.

§ 4 
Höhe der Entgelte

(1)  Eintrittspreise (Anhang 1)
(2)  Entgelte für die Benutzung der wissenschaft-

lichen Fachbibliothek, der Fotothek und der 
weiteren Sammlungen (Anhang 2)

§ 5 
Ermäßigungen und Befreiungen

(1)  Ermäßigung des Eintrittspreises nach An-
hang 1 kann, nach Vorlage eines entsprechen-
den Nachweises in Anspruch genommen 
werden:
• auf der Grundlage gesamtstädtischer 

Regelungen für Leipzig- und Ehremamts-
Pass-Inhaber der Freiwilligen-Agentur 

Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt Leipzig  
für das Stadtgeschichtliche Museum
Beschluss Nummer VII-DS-08915 der Ratsversammlung vom 15.11.2023

und der sächsischen Ehrenamtskarte in 
Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler

• von Teilnehmern/-innen an Integrati-
onskursen, berufsbildenden Maßnahmen 
und Qualifikationskursen zur Wiederein-
gliederung auf dem Arbeitsmarkt sowie 
Dienstleistenden im Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD), den Jugendfreiwilligen-
diensten, Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ, 
FSJ Kultur, FSJ Schule, FSJ Politik etc.) und 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in 
Höhe von 50 % des Preises für Vollzahler

• von Schülern, Auszubildenden und Stu-
denten ab dem vollendeten 19. Lebensjahr, 
die sich in einem Ausbildungsverhältnis 
befinden, in Höhe von 50 % des Preises 
für Vollzahler 

• von Inhabern der Leipzig-Card, Wehr-
dienstleistenden und Schwerbehinderten 
mit Ausweis nach § 4 Abs. 5 Schwer-
behindertengesetz mit einem Behinde-
rungsgrad ab 50 % gegen Vorlage des 
entsprechenden Ausweises in Höhe von 
50 % des Preises für Vollzahler

• für Abendkarten – letzte Öffnungsstunde 
vor Schließung des Museums – in Höhe 
von 50% des Preises für Vollzahler

• für den Besuch der entgeltpflichtigen 
Sonderausstellungsbereiche beträgt der 
Eintritt am jeweils ersten Mittwoch eines 
jeden Monats einheitlich 3,00 Euro

(2) Kein Entgelt nach Anhang 1 ist zu entrichten:
- von Begleitpersonen für Schwerbehinder-

te, wenn der Ausweis den Nachweis über 
die Notwendigkeit einer Begleitperson 
enthält

- von Schülergruppen und anderen 
Gruppen einschließlich deren Begleit-
personen, Kindern und Jugendlichen 
bis zum vollendeten 19. Lebensjahr, 
ausgenommen der unter Punkt D (sons-
tige Veranstaltungen) und unter Punkt E 

(sonstige Entgelte, Ausleihe Audioguide) 
festgelegten Preise.

- für Schülergruppen und anderen Grup-
pen einschließlich deren Begleitpersonen, 
deren Teilnehmer das 19. Lebensjahr 
vollendet haben und sich in einem Ausbil-
dungsverhältnis befinden (Gymnasium, 
Berufsschule, Studium), ausgenommen 
der unter Punkt D (sonstige Veranstaltun-
gen) und unter Punkt E (sonstige Entgelte, 
Ausleihe Audioguide) festgelegten Preise

- von mit Mitgliedern des sächsischen 
Museumsbundes, von Mitgliedern mit 
ICOM-Ausweis (Internationaler Muse-
umsbund) und von Mitgliedern mit DMB-
Ausweis (Deutscher Museumsbund), 
Inhabern eines Presseausweises, Mitglie-
dern der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft 
zur Förderung des Stadtgeschichtlichen 
Museums e.V.

- Multiplikatorenschulungen (z. B. Leh-
rer, Referendare, Erzieher, Stadtführer, 
Studierende der museumsrelevanten 
Fächer).

- von Vertrags- und Kooperationspartnern, 
Leihgebern und Teilnehmern bürger-
schaftlicher Beteiligungsprojekte

- im Rahmen von Museumsfesten, Tagen 
der offenen Tür etc.

- für Marketingzwecke dürfen 100 Tickets 
p.a. i.R. z. B.  für Verlosungen entgeltfrei 
vergeben werden (bis 100 St./Jahr).

- für Marketingzwecke, z. B. „Gutschein-
hefte“ anbieten (zwei für 1 Preis), dafür 
Gratiseintrag des Kooperationspartners 
in diesem Heft

- zu den Ausstellungseröffnungen.

(2)  Ermäßigungen des Entgelts für die Be-
nutzung der Sammlungen nach Anhang 2 
kann mit folgender Maßgabe in Anspruch 
genommen werden:
-  für Veröffentlichungen von Sammlungs-

objekten in Höhe von 50 % des Grundent-
geltes (siehe Anhang 2, Anlage 1, Punkt 
3 a – c).

- für nachweisbar wissenschaftliche oder 
gemeinnützige Zwecke (Der Nachweis 
ist durch schriftlichen Auftrag, bei ge-
meinnützigen Zwecken auch durch eine 
widerrufliche und befristete vorläufige 
Bescheinigung des Finanzamtes, zu be-
legen.).

- für rechtliche Forschungen durch zentrale 
Stellen der öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgemeinschaften sowie der Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
soweit die Benutzung in einer Sache er-
folgt und Gegenseitigkeit gewährt wird.

(3) Kein Entgelt ist zu entrichten nach Anhang 
2für die Benutzung des Lesesaals der Bi-
bliothek inklusive der dort vorhandenen 
Recherchemöglichkeiten.

(4) Keine Entgelterhebung für Einrichtungen 
der Stadt Leipzig für die Nutzung der 
Sammlung.

(5) Ermäßigungen können nicht kumulativ 
beansprucht werden. Maßgeblich ist die im 
Einzelfall höhere Ermäßigung.

§ 6 
Inkrafttreten / Geltungsdauer

Die Entgeltordnung tritt zum 01.01.2024 in 
Kraft und gilt bis zum 31.12.2027 bzw. bis zum 
Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung auf 
Beschluss des Stadtrates. ■

Leipzig, 16.11.2023

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Entgelte für Ausstellungen und Veranstaltun-
gen Eintrittspreise in Euro

A. Dauerausstellungen

Altes Rathaus, Schillerhaus, Museum zum 
Arabischen Coffee Baum
Haus Böttchergäßchen – Studio und Kinder-
museum
   (in €)
Altes Rathaus
Einzelkarte Vollzahler  entgeltfrei
Einzelkarte 
ermäßigt nach § 5 50 %  entgeltfrei

Gruppen in Schul- und 
Ausbildungsverhältnissen 
mit pädagogischer Betreuung  
(Kitas, Schüler, Auszubildende, 
Studierende, Teilnehmende 
von Sprach- oder 
Integrationskursen) 
(pro Person), mind. 10 Personen, 60 min  1,00 

Gruppen ab 10 Personen 
(Erwachsene/pro Person)  entgeltfrei

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen 
(max. 20 Erwachsene) für 60 min.  70,00

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen 
(max. 20 Erwachsene) für 90 min.   90,00

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen
(max. 20 Erwachsene) für 120 min  120,00

Zuschlag für fremdsprachige 
Führung von Besuchergruppen 
(max. 20 Erwachsene) 
(20,00 € Aufschlag analog zur 
deutschsprachigen Führung)  ab 90,00

Gewerbsmäßige Führungen 
(zeitlich und räumlich begrenzt)
externer Anbieter sind im 
Alten Rathaus des 
Stadtgeschichtlichen Museums 
nur nach vorheriger Genehmigung 
und Entrichtung eines
Nutzungsentgeltes nach 
individueller Vereinbarung 
gestattet 1,00-3,00

Schillerhaus
Einzelkarte Vollzahler  entgeltfrei
Einzelkarte 
ermäßigt nach § 5 50 %  entgeltfrei

Gruppen in Schul- und 
Ausbildungsverhältnissen mit 
pädagogischer Betreuung 
(Kitas, Schüler, Auszubildende, 
Studierende, Teilnehmende 
von Sprach- oder Integrationskursen) 
(pro Person), mind. 10 Personen, 60 min   1,00

Gruppen ab 10 Personen 
(Erwachsene/pro Person)  entgeltfrei

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen
(max. 20 Erwachsene) für 60 min.  70,00

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen 
(max. 20 Erwachsene) für 90 min.   90,00

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen
(max. 20 Erwachsene) für 120 min  120,00

Zuschlag für fremdsprachige 
Führung von Besuchergruppen 
(max. 20 Erwachsene) 
(20,00 € Aufschlag analog zur 
deutschsprachigen Führung)  ab 90,00

Museum zum Arabischen Coffe Baum
Einzelkarte Vollzahler  entgeltfrei
Einzelkarte ermäßigt nach § 5, 50 %  entgeltfrei

Gruppen in Schul- und 
Ausbildungsverhältnissen mit 
pädagogischer Betreuung 
(Kitas, Schüler, Auszubildende, 
Studierende, Teilnehmende von 
Sprach- oder Integrationskursen) 
(pro Person), 
mind. 10 Personen, 60 min  1,00  

Gruppen ab 10 Personen 
(Erwachsene/pro Person)  entgeltfrei

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen
(max. 20 Erwachsene) für 60 min.  70,00

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen 
(max. 20 Erwachsene) für 90 min.   90,00

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen
(max. 20 Erwachsene) für 120 min  120,00

Zuschlag für fremdsprachige 
Führung von Besuchergruppen 
(max. 20 Erwachsene) 
(20,00 € Aufschlag analog zur 
deutschsprachigen Führung)  ab 90,00

Haus Böttchergäßchen 
Studio
Einzelkarte Vollzahler  entgeltfrei
Einzelkarte 
ermäßigt nach § 5, 50 %  entgeltfrei

Gruppen in Schul- und 
Ausbildungsverhältnissen mit 
pädagogischer Betreuung 
(Kitas, Schüler, Auszubildende, 
Studierende, Teilnehmende 
von Sprach- oder Integrationskursen) 
(pro Person), 
mind. 10 Personen, 60 min   1,00 

Gruppen ab 10 Personen 
(Erwachsene/pro Person)  entgeltfrei

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen
(max. 20 Erwachsene) für 60 min.  70,00

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen 
(max. 20 Erwachsene) 90 min.  90,00

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen
(max. 20 Erwachsene) für 120 min  120,00

Zuschlag für fremdsprachige 
Führung von Besuchergruppen 
(max. 20 Erwachsene) 
(20,00 € Aufschlag analog zur 
deutschsprachigen Führung)  ab 90,00

Anhang 1 – Eintrittspreise für das Stadtgeschichtliche Museum (Altes Rathaus, Haus Böttchergäßchen, Schillerhaus, Museum 
zum Arabischen Coffe Baum)

Kindermuseum
Einzelkarte Vollzahler  entgeltfrei
Einzelkarte 
ermäßigt nach § 5, 50 %  entgeltfrei

Gruppen in Schul- und 
Ausbildungsverhältnissen mit 
pädagogischer Betreuung 
(Kitas, Schüler, Auszubildende, 
Studierende, Teilnehmende 
von Sprach- oder Integrationskursen) 
(pro Person), 
mind. 10 Personen, 60 min   1,00

B. Sonderausstellungen

Haus Böttchergäßchen (in €)
Einzelkarte* Vollzahler   4,00-18,00
Einzelkarte* 
ermäßigt nach § 5, 50 % 2,00-9,00

Gruppen in Schul- und 
Ausbildungsverhältnissen mit 
pädagogischer Betreuung 
(Kitas, Schüler, Auszubildende, 
Studierende, Teilnehmende 
von Sprach- oder 
Integrationskursen) 
(pro Person), 
mind. 10 Personen, 60 min   1,00 

Gruppen ab 10 Personen * 
(Erwachsene/ pro Person)  3,00 -14,00

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen
(max. 20 Erwachsene) für 60 min.  70,00

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen 
(max. 20 Erwachsene) für 90 min.  90,00

Zuschlag für deutschsprachige 
Führung von Besuchergruppen
(max. 20 Erwachsene) für 120 min  120,00

Zuschlag für fremdsprachige 
Führung von Besuchergruppen 
(max. 20 Erwachsene) 
(20,00 € Aufschlag analog zur 
deutschsprachigen Führung)  ab 90,00

C. Kombikarten
Kombikarte für Sonderprojekte 
Vollzahler bis max.  entfällt
mit städtischen und anderen 
Ermäßigt bis max.  entfällt
Kooperationspartnern

D. Sonstige Veranstaltungen
- Gruppen in Schul- und 
 Ausbildungsverhältnissen 
 (Schüler, Azubis, Studierende, 
 Teilnehmende von Sprach- und 
 Integrationskursen etc. mit 
 pädagogischer Betreuung
 mind. 10 Personen, 60 min  1,00
- Geburtstage und vergleichbare 
 Formate bis 10 Personen  90,00
- Materialkosten für gestalterische 
 Arbeiten (zusätzlich zum Eintritt 
 pro Person je nach Kosten 
 und Aufwand bis maximal) 8,00
- Workshops je nach Kosten 
 und Aufwand pro Person bis max. 18,00
- Mehrtägige Kurse oder Kolleg-
 Veranstaltungen pro Person  max.  400,00
- Ferienveranstaltungen:
 Schüler ohne Ferienpass 2,00

 Schüler mit Ferienpass 1,00
-  Sonderveranstaltungen 
 (z. B.: Vorträge, Lesungen, 
 Musikveranstaltungen, 
 Spezial-Führungen, 
 Performances/
 Interventionen)
 Je nach Kosten und 
 Aufwand, pro Person  max. 60,00

E. Sonstige Entgelte (in €)

Ausleihe Audioguide-Gerät  
In kostenlosen 
Dauerausstellungen sowie Sonder-
ausstellungen je nach Kosten 
und Aufwand pro Person/Gerät max. 4,00

Nutzung oder Freischaltung 
von digitalen Sonderanwendungen 
oder Multimedia-Formaten 

(Alle Entgelte sind als Nettoentgelte zu ver-
stehen. 
Im Falle einer Umsatzsteuerpflicht wird die 
Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung gestellt.)
(Alle Angaben in Euro)

1. Lesesaal/Bibliothek Neubau Böttchergäß-
chen

Für die Benutzung des Lesesaals der Bibliothek 
inklusive der dort vorhandenen Recherchemög-
lichkeiten wird kein Entgelt erhoben.
Für Anfragen, die Nachforschungen in den 
Sammlungs- und Bibliotheksbeständen durch 
Mitarbeiter/innen des Museums erforderlich 
machen, wird ein Entgelt entsprechend Pkt. 2 
– Wissenschaftliche Dienste/Beantworten von 
Anfragen erhoben.

2. Wissenschaftliche Dienste/Beantworten 
von Anfragen

je angefangene 30 min 
Arbeitsaufwand 15,00

3. Veröffentlichungsentgelt für Sammlungs-
objekte

a)  Grundpreis Printmedien 
 je Objekt  40,00

b)  Grundpreis in Filmen, Fernseh- 
 und Tonaufzeichnungen 
 je Objekt  40,00

c)  Grundpreis im Internet u. a. digitalen 
Medien 

 je Objekt  40,00

Die Rechte sind an die jeweilige Einzelpro-
duktion gebunden und gelten pro Abbildung, 
Filmeinstellung bzw. Einzelproduktion. Eine 
Weiterverwertung des Filmmaterials in an-
deren Produktionen, eine Speicherung des 
Archiv- und Sammlungsgutes auf elektronische 
Bildträger und die Überlassung aufgezeichneter 
Bildinformationen an Dritte ist nicht gestattet. 
Das Stadtgeschichtliche Museum ist bei allen 
Veröffentlichungen als Quelle des Originals 
auszuweisen.

4. Anfertigung von Reproduktionen

Scannen einer Vorlage bis zum Format A 2 
Pro Vorlage/Seite 15,00
Mengenrabatt i. H. von 30 % 
ab 50 Vorlagen/Seiten

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Anfer-
tigung von Reproduktionen. Müssen Objekte 
neu reproduziert werden, erfolgt das durch 
Dienstleister. Die Kosten dafür sind zwischen 
Auftraggeber und Dienstleister zu vereinbaren. 
Dem Stadtgeschichtlichen Museum ist von 
jeder Aufnahme ein Duplikat kostenfrei zu 
überlassen.

5. Anfertigung von Fotografien, bzw. Video-, 
Filmerlaubnis

Die Anfertigung von Fotografien und Film-
aufnahmen von Museumsgegenständen und 
Räumen des Museums bedarf der vorherigen 
Zustimmung durch das Stadtgeschichtliche 
Museum in Form einer Genehmigung durch 
den Direktor oder einer von ihm beauftragten 
Person.
Die Ausstellung der Genehmigung ist ent-
geltfrei.
Für Foto- und Filmaufnahmen (gewerblich) 
werden berechnet:
Berechnungstakt pro 60 min   100,00

6. Sonstige Entgelte

Bei allen Aufträgen, die versandt werden, wer-
den Verpackungs- und Portokosten zuzüglich 
20 % Gemeinkosten berechnet.

Alle sonstigen Kosten, die mit einem Auftrag 
verbunden sind (z. B.eisekosten, spezielle Ma-
terialien, Kosten Dritter), werden in Höhe der 
Einzelkosten zuzüglich 20 % Gemeinkostenzu-
schlag in Rechnung gestellt.
Rechnungsumschreibungen werden mit 15,00 € 
berechnet.
Stornierung von Führungsanmeldungen:
- bis 3 Werktage vor dem Termin kostenfrei.
- bei späterer Stornierung / Nichtinanspruch-

nahme erfolgt die Zahlung /Rechnungsstel-
lung von 50 % der Führungsgebühr. ■

Anhang 2 – Entgelte für die Nutzung der Samm-
lungen des Stadtgeschichtlichen Museums (Altes 
Rathaus, Haus Böttchergäßchen, Sportmuseum)

In kostenlosen Dauerausstellungen 
sowie Sonderausstellungen 
je nach Kosten und Aufwand 
pro Person/Gerät max. 4,00

Vertiefungsmodule print/
digital je nach Kosten und 
Aufwand pro Person/Gerät max. 10,00

Abendkarte
(letzte Öffnungsstunde 
vor Schließung des Museums, 
ermäßigt nach § 5 (1) Pkt.3)
- Altes Rathaus entgeltfrei
- Schillerhaus entgeltfrei
- Haus Böttchergäßchen 2,00-9,00

Die Festlegung der Entgelte für das Völker-
schlachtdenkmal und das Forum 1813 erfolgt 
in Zuständigkeit der Stiftung Völkerschlacht-
denkmal. ■
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Militär- und Blasmusik 
kommt nach Leipzig

Musikparade – Europas größte Tournee in der   
QUATERBACK Immobilien ARENA

Leipzig. Die große Euro-
pa-Tournee der Militär- und 
Blasmusik kommt wieder in 
die QUATERBACK Immobi-
len ARENA. Am Samstag, 13.  
Januar 2024 (Beginn 15.30 
Uhr) präsentieren mehrere 
Hundert Künstler das einzig-
artige Livemusik-Spektakel. 

Sieben Orchester aus ver-
schiedenen Nationen zeigen 
ein Programm mit Titeln von 
Military über Klassik oder 
Swing bis hin zu Rock und 
Pop. Mit jährlich mehr als 
100.000 Besuchern ist die 
Musikparade die größte und 
erfolgreichste Tournee ihrer 
Art.

Pipes and Drums 
spielen mit Militär-

orchester aus Ukraine

Dutzende Pipes and Drums 
entführen die Besucher mu-
sikalisch in die schottischen 
Highlands – und treten auch 
gemeinsam mit einem Mili-
tär-Orchester aus der Ukrai-
ne (Lviv) auf. Höhepunkt der 
Musikparade ist das Finale, 
bei dem sich alle Teilnehmer 
zum großen „Orchester der 
Nationen“ vereinen, um zu 
musizieren – außer ganz ak-
tuellen Pop- und Rocksongs 
natürlich auch Klassiker wie 
„Amazing Grace“ oder „Ra-
detzky Marsch“. 

Geschenkumschlag 
gratis und gebührenfreie 

Tickets

Besonderer Tipp für ein 
persönliches Geschenk: Ex-
klusiv unter der Musikpa-
rade-Hotline (s. u.) können 
die Tickets telefonisch mit 
kostenfreiem Geschenkum-
schlag bestellt werden. 

Tickets ab 40,90 Euro zzgl. 
VVK-Gebühren gibt es bei al-
len bekannten VVK-Stellen. 
Tickets ohne Gebühren und 
mit Bestpreis-Garantie nur 
unter Tel. 0441-2050920 so-
wie online: 
www.musikparade.com

Die neue Show 2024: Mehr als 400 Mitwirkende aus 7 Nationen

 
 PETERSKIRCHE – LEIPZIG 

Sa, 06.01.24 / 20Uhr Tickets: Hugendubel  
Tel: 0341-980 00 98, Culton, LVZ-Ticketgalerie,  

online: www.bestofblackgospel.de 

 Musiker des Metropolitan Chamber Orchestra, Solisten, Ballett 
WWiieenneerr  OOppeerreetttteenn  WWeeiihhnnaacchhtt 

GEWANDHAUS Mo, 18.12. 2023 /15.30 Uhr 
Tickets: Gewandhauskasse 0341-12 70 280 www.wiener-weihnacht.de 

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VgV, VOB/A
Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A

1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten Vergabe-
verfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der Download nicht 
erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen Anforde-
rungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte 
an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Aktuelle Ausschreibungen 

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A)

Schadstoffsanierung
Vergabenummer: L-65.3-2023-00671
Bezeichnung des Auftrags: Naturkundemuse-
um, Wilhelm-Leuschner-Platz 1, 04107 Leipzig, 
Los 00: Schadstoffsanierung, Entkernung + Ent-
sorgung ■

Tischlerarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2023-00674
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Schwar-
zenbergweg 4, 04289 Leipzig, Los 65.2: Akustikde-
cke und Tischlerarbeiten BT2 ■

Schlosserarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2023-00688
Bezeichnung des Auftrags: Teilmodernisierung 
Kindertagesstätte Potschkaustraße 50, 04209 Leip-
zig, Los 27: Schlosserarbeiten/Balkone ■

Fußgängersignalanlage
Vergabenummer: L-66.3-2023-00638
Bezeichnung des Auftrags: Fußgängersignalanla-
ge Schleußiger Weg in 04229 Leipzig ■

Fassadenarbeiten
Vergabenummer: L-EB01b-2023-00714
Bezeichnung des Auftrags: BO Geithainer Straße 
60 - Neubau KKM-Halle (Haus D), 04328 Leipzig, 
Leistung: Fassadenarbeiten ■

Estricharbeiten
Vergabenummer: L-EB01b-2023-00712
Bezeichnung des Auftrags: BO Geithainer Straße 
60 - Neubau KKM-Halle (Haus D), 04328 Leipzig, 
Leistung: Estricharbeiten ■

Estricharbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2023-00675
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Ge-
richtsweg, Neubau Sporthalle, 04103 Leipzig, Los 
3100 Estricharbeiten SH ■

Sporthallenboden
Vergabenummer: L-65.3-2023-00692
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Ge-

richtsweg, Neubau Sporthalle, 04103 Leipzig, Los 
3250: Sporthallenboden SH ■

Kleingüteraufzug
Vergabenummer: L-65.3-2023-00698
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte 
Garskestraße 17, 04205 Leipzig, Los 1: Kleingü-
teraufzug ■

Schließanlage
Vergabenummer: L-65.3-2023-00681
Bezeichnung des Auftrags: Hauptfeuerwache 
Goerdelerring 7, 04109 Leipzig, Los 323: Schließ-
anlage ■

EU-weite Offene Vergabeverfahren 
(nach VgV)

Fördertechnik
Vergabenummer: L-65.3-2023-00670
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Heinrich-
str 36A, 04317 Leipzig, Los 406: Fördertechnik ■

Prallwand
Vergabenummer: L-65.3-2023-00682
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Schwar-
zenbergweg 4, 04289 Leipzig, Los 65.1: Prallwand ■

Sportboden
Vergabenummer: L-65.3-2023-00683
Bezeichnung des Auftrags:  Grundschule 
Schwarzenbergweg 4, 04289 Leipzig, Los 45: 
Sportboden ■

Tischlerarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2023-00655
Bezeichnung des Auftrags: Kindertagesstätte 
Friedrichshafner Straße 147, 04357 Leipzig, Los 115: 
Tischlerarbeiten Innentüren ■

Fenster / Sonnenschutz / 
Türen

Vergabenummer: L-65.3-2023-00659
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Löbau-
er Straße 46 und Volksgartenstraße 16, Moderni-
sierung Grundschule Löbauer Straße, Gebäude-
teil A, 04347 Leipzig, Los A311-312 Fenster/ Son-
nenschutz/ Außentüren ■

Putzarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2023-00691
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Jugendhilfe-
einrichtung Edmond-Kaiser-Straße 11, 04158 Leip-
zig, Los 08: Putzarbeiten ■
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(djd-p). Wer in diesen unru-
higen Zeiten lieben Menschen 
ein besonderes und gleichzei-
tig sinnvolles Weihnachtsge-
schenk machen möchte, kann 
ihnen eine personalisierte 
Geschenkurkunde des Muko-
viszidose e. V. überreichen. 
Dies geht ganz einfach: Man 
spendet an die bundesweite 
Patientenorganisation und 
erstellt anschließend die perso-
nalisierte Geschenkurkunde über 
die Webseite www.muko.info/
spende-verschenken zum Aus-
drucken oder zum elektronischen 
Versand. So lässt sich privat oder 
als Unternehmen gleich doppelt 
Freude bereiten: Jede Urkunde 
bedeutet Hilfe für Menschen mit 
der unheilbaren Erbkrankheit 
Mukoviszidose. 
Mehr als 8.000 Kinder, Jugend-
liche und Erwachse ne sind in 

Deutschland davon betroffen. 
Trotz enormer Fortschritte in 
Forschung und Therapie in 
den letzten Jahren ist ihre Le-
benserwartung immer noch 
verkürzt: Sie liegt aktuell bei 
durchschnittlich 60 Jahren. 
Der angeborene Gendefekt be-
wirkt eine Störung im Salz- 
Wasser-Haushalt der Zellen, 
was zur Bildung eines sehr zä-
hen Sekrets führt, das eine Reihe 
lebenswichtiger Organe verstopft 

und irreparabel schädigt. 
Hierzu zählen in ers-
ter Linie die Lunge, die 
Bauchspeicheldrüse, die 
Galle, die Leber sowie 
der Darm. Ein komple-
xer Therapieplan aus 
Medikamenteneinnah-
men, Inhalationen sowie 
Physiotherapie ist not-
wendig, um den Krank-

heitsverlauf zu verlangsamen.
Der Mukoviszidose e. V. setzt 
sich seit über 55 Jahren für die 
Betroffenen ein – unter anderem 
durch die Förderung innovativer 
Forschungsprojekte sowie ein 
umfassendes Selbsthilfe- und Se-
minarangebot. Mit jeder Spende 
kann der gemeinnützige Verein 
als bundesweite Patientenorga-
nisation mehr von diesen wich-
tigen Hilfsprojekten umsetzen. 
Mehr Infos: www.muko.info. 

Zu Weihnachten Unterstützung schenken
Mit der Aktion „Spende verschenken“ Menschen mit Mukoviszidose helfen

© Foto: djd/Mukoviszidose e.V./Floryan Neye

Die Schauspielerin Michaela May setzt sich als pro-
minente Patin für Menschen mit Mukoviszidose ein.

(djd-p). Weihnachten steht vor 
der Tür und Sie möchten Ihrer 
Familie oder Ihren Freunden 
zum Fest eine Freude machen? 
Egal ob Sie Ihre Weihnachts-
geschenke lieber zuhause on-
line aussuchen oder sich von 
den Geschäften in der Stadt 
inspirieren lassen, mit der 
ADAC Kreditkarte genießen 
Sie stets zahlreiche Vorteile.

So lassen sich mit den zubuch-
baren Paketen „Sparen“ oder 
„Platin“ beispielsweise loh-
nende Rabatte sichern. Wer im 
Cash back-Shop für ADAC Kre-
ditkarten-Inhaber stöbert, kann 
bei Online-Bestellungen von 
Rückvergütungen bis zu 30 Pro-
zent profitieren. Und wenn Sie 
Ihre Lieben mit einem besonde-
ren Geschenk wie Eintrittskar-
ten für Konzerte, Musicals oder 
Sportevents überraschen möch-

ten, können Sie die Tickets dafür 
über den ADAC Ticketshop nicht 
nur schnell und komfortabel on-
line bestellen, sondern auch die 
Versandgebühren in Höhe von 
5,90 Euro sparen.

Aber auch im Laden erweist 
sich die ADAC Kreditkarte als 
vorteilhaft. Bezahlen können 
Sie dort kontaktlos, hygienisch 
und vor allem sicher – übrigens 
auch mit dem Smartphone. Und 
wenn man beim Adventsbum-
mel feststellen muss, dass das 

Portemonnaie gestohlen wur-
de, ist zwar das Bargeld weg. 
Die Kreditkarte dagegen lässt 
sich sofort sperren.

Mit der ADAC Kreditkarte 
werden die Rechnungsbeträ-
ge monatlich vom hinterleg-
ten Konto eingezogen. Auch 
ein flexibler Rechnungsaus-

gleich ist möglich. Dank ADAC 
Kreditkarten-Banking haben 
Sie zudem per App jederzeit 
auch unterwegs eine genaue 
Übersicht über alle Ausgaben. 
So behalten Sie im Weihnacht-
strubel immer die Kontrolle 
über Ihr Budget.

Weitere Informationen gibt 
es in allen ADAC Geschäfts-

stellen, im Internet  
(www.adac.de/kreditkarte) 
sowie unter (089) 7676 1757.

Weihnachts-Shopping ohne Stress 
Einkäufe bequem und sicher mit der Kreditkarte bezahlen

Foto: djd/ADAC/Getty Images/Kathrin Ziegler 

(djd-p). Die neues-
te Kreation aus dem 
Hause Wilesco, die 
Modellturbine T115, 
vereint formvollendete 
Ästhetik mit beeindru-
ckender Funktionalität. 
Auf einer schwarzen 
Grundplatte, umge-
ben von einem roten 
Kesselhaus und einem 
messingpolierten Kes-
sel präsentiert sich die 
Eigenkonstruktion von 
Wilesco.
Die T115 ist nicht nur 
ein visuelles Highlight, 
sie beeindruckt auch durch ihre 
technische Raffinesse. Der mit 
speziellen Hitzeblechen aus-
gestattete Kessel ermöglicht 
eine rasche Dampfproduktion. 
Diese faszinierende Fähigkeit 
macht sie zu mehr als nur einem 
Dampfmodell – sie zeigt sich als 
funktionsfähige Dampfturbine, 

die auch heute noch den genutz-
ten Weg der Stromgewinnung 
in Kraftwerken verwendet.
Tauchen Sie ein, in die spannen-
de Welt der Technik mit der neu-
en Wilesco Dampfturbine T115. 
Bereichern Sie Ihre Sammlung 
um ein Stück zeitloser Eleganz 
und technischer Brillanz.

Die T115 von Wilesco – Ein Meisterwerk
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(djd-p). Süße Plätzchen kann je-
der – dieses Weihnachtsgebäck 
kommt deftig daher und ist mit 
dem Pizzastein von Pampered 
Chef leicht gezaubert.

Zutaten:
• zwei Pizzateige
• 50 g Butter
• 50 g Parmesan
• 2 TL glatte Petersilie
• 2 TL gehackter Rosmarin
• 17 Gouda-Käsewürfel
• grobes Meersalz
• schwarzer Pfeffer

Zubereitung:
Den Backofen auf 180 °C (Ober- 
und Unterhitze) vorheizen. 
Die beiden Pizzateiglinge in 
17 gleich große Stücke schnei-
den. Nun jedes der Stücke mit 
einem Stück Käse befüllen und 
zu einer Kugel formen. Auf dem 

Pampered Chef Zauberstein 
plus zu einem Tannenbaum 
drapieren. Die Butter zerlassen 
und auf die Kugeln pinseln. An-
schließend den geriebenen Par-
mesan auf die Kugeln streuen. 
Den Tannenbaum 25 Minuten 
im Backofen golden backen. 
Die Kräuter fein hacken und 
auf dem Tannenbaum verteilen. 

Infos zum  
Stoneware-Pizzastein 

finden sich unter  
www.pamperedchef.de

WEIHNACHTSGEBÄCK
Deftig mit dem Pizzastein von Pampered Chef

© Foto: djd/The Pampered Chef Deutschland

(djd-p). „Bewegung 
muss alltägliche Rou-
tine werden“, sagt 
Prof. Ingo Froböse, 
Mit-Autor des Ge-
sundheitsreports der 
DKV Deutsche Kran-
kenversicherung. Er 
betont, dass längere 
Sitzzeiten schwerwie-
gende Folgen haben - 
von Rückenschmerzen 
bis zu Diabetes und 
Krebs. Es gilt, bewusst 
Bewegungschancen zu 
nutzen, besonders im 
Home-Office. Hier entscheidet 
jeder, ob er steht oder sitzt und 
wie beweglich sein ergonomi-
scher Bürostuhl ist. Die Indus-
trie bietet viele Lösungsmög-
lichkeiten. Seit fast 30 Jahren 
gibt es Erfahrungen mit dem 
ersten 3D-Aktiv-Stuhl, dem 
Aeris Swopper. Positive Aus-
wirkungen dieser neuartigen 

3D-Technologie, zum Beispiel 
mit dem genannten Stuhl, we-
cken Hoffnung auf erfolgreiche 
Prävention, aktive Gesund-
heitsförderung und spürbar 
gesteigertes Wohlbefinden.

Weitere Informationen im  
Fachhandel oder unter:  

www.aeris.de · info@aeris.de  
Tel. 089-900 506-0

Mehr Gesundheit im Home-Office
Foto: djd/Aeris GmbH

(djd-p). Winterzeit, 
die Sonne scheint 
weniger, Wolken 
bedecken den Him-
mel – lohnt sich da 
eine Solaranlage 
überhaupt? „Ja, 
im Winter kann 
man einen großen 
Teil seines tägli-
chen Strombedarfs 
von im Schnitt 
14 kWh (Vier-Per-
sonen-Haushalt) 
mit einer 10-kWp-PV-Anlage 
decken“, so Stefan Heyn, Direc-
tor Sales & Business Develop-
ment bei den Solaranlagen- 
Expertinnen und -experten von 
DZ4. Hat man leistungsstarke 
und robuste Module, gewinnt 
man doppelt. „Seit November 
bieten wir neben dem Hoch-
leistungs-Standardmodul von 
Jinko das Vertex S+ 440 Wp 
i-TOPCon GlasGlas-Modul von 

Trinasolar für unsere individu-
ellen Miet- und Kaufanlagen 
an“, so Heyn. Zusätzlich zum 
Mehrertrag trotzen sie höhe-
ren Schnee- und Windlasten. 
Gerade im Winter ein Vorteil. 
„Wir suchen immer nach dem 
besten Ergebnis für unsere 
Kundinnen und Kunden. Dazu 
machen wir uns persönlich ein 
Bild bei ihnen vor Ort“, betont 
der Experte.

Solaranlage im Winter, lohnt sich das? 

© Foto: djd/www.dz4.de/Getty Images/Imgorthand 

(djd-p). Gutes Es
sen bedeutet Lebens
qualität. Und viele 
Menschen schwingen 
gern selbst den Koch
löffel oder probieren 
sich an verschiedenen 
Rezepten aus. Doch 
richtig Spaß macht es 
nur mit den richtigen 
Utensilien. Eine super 
Geschenkidee für Ge
nießer ist daher hoch
wertiges Zubehör zum 
Kochen und Backen – wie die 
Stoneware von Pampered Chef. 
Mit dem Grundset zaubert man 
leicht und unkompliziert ech
te Köstlichkeiten. Die neue 
Generation der Stoneware 
ist backofenfest bis 260 Grad 
und geeignet für Ofen, Mikro
welle sowie Kühl und Ge
frierschrank. Backwaren bil
den eine herrliche Kruste, das 

Fleisch bleibt zart und saftig. 
So wird das Set zum täglichen 
Begleiter am Herd und zum 
Highlight unter dem Weih
nachtsbaum. Das Besondere: 
Die Produkte kann man sich vor 
dem Kauf von den Pampered  
ChefBeraterinnen in der eige
nen Küche vorführen lassen. 
Alle Informationen gibt es un
ter www.pamperedchef.de.

Geschenktipps für Genießer
Hochwertiges Zubehör zum Kochen und Backen liegt im Trend

© Foto: djd/The Pampered Chef Deutschland

Eine gern gepflegte Familientradition
Mit der gemeinsamen Auswahl des Weihnachtsbaums steigt die Vorfreude aufs Fest

(DJD). Spätestens wenn die 
Innenstädte wieder im farben-
frohen Lichterglanz erstrahlen, 
die Weihnachtsmärkte öffnen 
und es aus der heimischen Küche 
herrlich nach Plätzchen und 
Lebkuchen duftet, beginnt für 
viele die schönste Zeit des Jahres. 
Die Adventswochen bringen 
Vorfreude auf das Weihnachts-
fest – und dazu gehören gern 
gepflegte Familientraditionen. 
Das gemeinsame Plätzchenba-
cken darf ebenso wenig fehlen 
wie das Dekorieren des Zuhau-
ses. Auch ein Weihnachtsbaum 
gehört für die allermeisten zum 
Fest einfach dazu. Wer schon aus 
der Auswahl des Wunschbaums 
ein fröhliches Erlebnis für die 
ganze Familie machen will, kauft 
das gute Stück nicht einfach um 
die Ecke, sondern beim Revier-
förster oder Forstbetrieb in der 
Nähe.
 

Auswahl direkt beim 
regionalen Erzeuger

Der Kauf des Weihnachts-
baums direkt beim Erzeuger 
garantiert nicht nur Frische 
und regionale Herkunft, beim 
gemeinsamen Stapfen durch 
die Schonung und der Auswahl 
des Wunschbaumes kommt 

bereits Weihnachtsstimmung 
auf, zumal einige Forstbe-
triebe mit Bratwurstständen, 
Kinderpunsch, Glühwein und 
stimmungsvoller Musik ein 
adventliches Event daraus 
machen. Wer möchte, kann 
den ausgewählten Nadelbaum 
oftmals sogar eigenhändig fäl-

len. Schnell und unkompliziert 
lässt sich das mit einer akkube-
triebenen Motorsäge wie dem 
Modell MSA 70 C-B von Stihl 
erledigen. „Bei aller Vorfreude 
ist dabei die passende Schut-
zausrüstung unverzichtbar“, 
betont der Stihl-Motorsägen-
experte Jens Gärtner: „Dazu 

gehören Schnittschutzhose und 
Motorsägenstiefel mit Schnitt-
schutz, Arbeitshandschuhe, 
ein Helmset mit Gesichtsschutz 
und eine Schutzbrille, die vor 
herumfliegenden Holzspänen 
schützt. Werden Benzingeräte 
eingesetzt, auch ein Gehör-
schutz.“ Beim Entfernen ein-

zelner störender Äste hilft eine 
Astsäge. Unter www.stihl.de 
etwa finden sich weitere Tipps, 
ein Online-Shop sowie Adressen 
von Fachhändlern aus der Nähe.
 

Den Wunschbaum richtig 
lagern und wässern

Damit die Freude über den 
Wunschbaum nicht durch allzu 
schnelles Nadeln beeinträch-
tigt wird, braucht er daheim 
die richtige Pflege. „Bevor der 
Baum in die warme Wohnung 
kommt, sollte er sich für vier 
bis fünf Tage auf der Terrasse 
oder in einer unbeheizten Gara-
ge akklimatisieren können“, 
empfiehlt Jens Gärtner. Bis zum 
Aufstellen kann er zudem im 
Transportnetz bleiben – das hält 
ihn frisch. Vor dem Aufstellen 
sollte der Baumstamm etwa 
zwei bis drei Zentimeter ange-
schnitten werden, das verbessert 
die Wasseraufnahme. „Ideal ist 
ein Baumständer mit Wasser-
reservoir. Um ein Austrocknen 
zu verhindern, alle ein bis zwei 
Tage Wasser nachfüllen“, sagt 
Gärtner weiter. So bleibt die 
Freude am Baum lange erhalten 
– und er sorgt mit seinem zarten 
Duft für weihnachtliches Flair 
im Zuhause.

Das gemeinsame Aussuchen des Wunschbaumes steigert die Vorfreude auf das Weihnachts-
fest. Foto: DJD/STIHL/Thomas Kettner

Für jeden Anwender die 
richtige Heißklebepistole
Ratgeber Heimwerken und Handwerken:  

So findet man das passende Gerät
(djd). Heißklebepistolen sind für 
Heimwerker und Handwerker 
wertvolle Hilfen bei Reparaturen 
sowie bei Bastel- und Dekorati-
onsarbeiten. Die Pistolen sind 
vielseitig einsetzbar.
Die Funktionsweise von Heiß-
klebepistolen ist schnell erklärt: 
Ein Heißklebestick in fester Form 
kommt in das Gerät, wird auf eine 
sehr hohe Temperatur erhitzt und 
dadurch verflüssigt. Durch das 
Betätigen des Abzugs tritt der 
flüssige Schmelzkleber vorne aus 
der Pistolenspitze und lässt sich 
punktgenau auf die gewünsch-
te Stelle auftragen. Die Geräte 
besitzen unterschiedliche Düsen, 
mit ihnen sind grobe und groß-
flächige Arbeiten ebenso möglich 
wie feine und exakte Klebungen. 
Nach dem Auftragen kühlt der 
Klebstoff schnell ab und verfes-
tigt sich, die Materialien sind 
sicher miteinander verbunden. 
Bei der Wahl der Heißklebepis-
tole spielt das zu bearbeitende 
Material die entscheidende 
Rolle. Für empfindliche Stoffe 
wie Papier oder Styropor eignen 
sich Niedrigtemperatur-Pistolen 
mit einer Schmelztemperatur 
von bis zu 120 Grad, mit Hoch-
temperatur-Klebepistolen lassen 
sich robuste Werkstoffe wie Holz 
oder Metall bei Temperaturen 
bis zu 200 Grad verkleben. Bei 
hochwertigeren Geräten können 
Heim- und Handwerker die Tem-
peraturstufen nach Einsatzgebiet 
variieren.

Die Heißklebepistolen der Serie 
3 von Steinel mit ihren 11-Milli-
meter-Klebesticks zeichnen sich 
durch innovative Technik, ein 
neues Design und die ausgereifte 
Ergonomie aus, alle weiteren 
Infos gibt es unter www.steinel.
de. Die kabelgebundene Heiß-
klebepistole GlueMatic 3011 
lässt sich für große und kleine 
Reparatur- und Bastelprojekte 
einsetzen. Dank der Aufheizzeit 
von sieben Minuten und der 
hohen Klebstoff-Fördermenge 
der Patronen kann man damit 
anspruchsvolle Projekte realisie-
ren. Für spezielle Arbeiten sind 
eine Fein- und Langdüse opti-
onal erhältlich. Der klappbare 
Standfuß sorgt für Sicherheit am 
Arbeitsplatz. Die Akku-Heißkle-
bepistole MobileGlue 3011 mit 
dem leistungsfähigen Bosch-
Akku ist dagegen für kabelloses 
und kraftvolles Kleben in der 
heimischen Werkstatt ausgestat-
tet. Mit einer Akkuladung kann 
nach zwei Minuten Aufheizzeit 
bis zu 90 Minuten lang geklebt 
werden. Die Pistole verfügt mit 
130 und 200 Grad Celsius über 
zwei Temperaturstufen und ist 
vielfältig einsetzbar: Dadurch ist 
die Verwendung von Klebesticks 
mit unterschiedlichen Schmelz-
punkten möglich. Zudem hat 
man mit der optischen Tempe-
raturanzeige die Einstellung der 
Temperatur im Blick und die 
Ladestandanzeige signalisiert, ob 
ein Wechsel des Akkus nötig ist.

Winterzeit ist Bastel- und Dekorationszeit: Heißklebepistolen 
können dabei wertvolle Unterstützung bieten.

Foto: DJD/STEINEL Werkzeug

(djd-p). Mit Hähnchen, Pute & 
Co. wird in der Weihnachtszeit 
jeder Tag zum Festtag. Hob-
by-Köche schätzen die unkom-
plizierte Zubereitung und Gäste 
die Abwechslung und den zar-
ten Geschmack. Ob im Ganzen, 
als Filet, Keule oder Schenkel – 
die Liste für festliche Geflügel-
gerichte ist unendlich lang und 
lecker. Verwöhnen Sie Ihre Lie-
ben mit: 

Festtags-Hähnchen
Zutaten (für 4 Personen): 
1 Hähnchen, 3 EL Öl, 2 TL Pa-
prika edelsüß, 6 Zweige Thymi-
an, 700 ml Hühnerbrühe, 4 Äp-
fel, 3  EL Butter, 1 EL Honig, 
1  Schalotte, 50 ml Weißwein, 
200 g Maronen, 100 ml Sahne, 
1 Sellerieknolle, 200 ml Milch 
Zubereitung: Hähnchen mit 
2 EL Öl und Paprikapulver be-
streichen, mit 4 Zweigen Thy-
mian und 500 ml Hühnerbrühe 

75  Minuten bei 180 °C garen. 
Äpfel in 1 EL Butter anbra-
ten. Mit Honig und restlichem 
Thymian schmoren. Schalotte 
in 1 EL Öl anbraten. Mit Weiß-

wein, Maronen und restlicher 
Brühe 15 Minuten köcheln las-
sen. Sahne dazugeben, weitere 
5 Minuten köcheln lassen. Sel-
lerie in Milch garen, mit 2 EL 
Butter pürieren. Alles anrichten 
und festlich genießen.

Weihnachten genießen mit Geflügel 

Einkaufstipp 
Doch vor dem Ge-
nuss kommt der 
Einkauf: Achten Sie 
beim Einkauf von 
Geflügelfleisch auf 
die deutsche Her-
kunft, zu erkennen 
an den „D“s auf der 
Verpackung. Diese 
stehen für eine streng 
kontrollierte heimi-
sche Erzeugung nach 
hohen Standards für den 
Tier-, Umwelt- und Ver-
braucherschutz.

Foto: djd/welove.deutsches-geflügel.de

Weitere festliche Rezeptideen gibt es unter 
welove.deutsches-geflügel.dewelove.deutsches-geflügel.de
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Gewerbegebiet Eula-West 13 I 04552 Borna  

SCHÖNER WOHNEN

Ästhetik der Unvollkommenheit
Wie aus aussortiertem Holz zeitlose Leuchten und Einzelstücke entstehen

(DJD). Erst die passende 
Beleuchtung setzt die Ein-
richtung eines Hauses oder 
einer Wohnung in Szene. Die 
Auswahl des Lichts ergänzt 
das übrige Interieur und run-
det es ab. Wer mit dekorativen 
Leuchten Akzente setzen 
und für Atmosphäre sorgen 
möchte, hat heute die Qual 
der Wahl. Wie so oft macht es 
dabei die Mischung: Räume 
werden durch unterschiedli-
che Lichtquellen erhellt. Für 
die Grundbeleuchtung sorgen 
Decken- und Wandleuchten, 
ergänzt durch Tisch- und Steh-
lampen. Besondere Akzente 
können dekorative Leuchten 
setzen, die in traditionellem 
Handwerk gefertigt sind - bei-
spielsweise aus Holz.

Eichenholz mit Astlöchern, 
Wurmfraß und ausgefallener 
Maserung: Aus diesem auf den 
ersten Blick ungewöhnlichen 
Material entstehen in einer 
Berliner Manufaktur Leuchten. 
Für die Holzindustrie scheidet 
es zur weiteren Verarbeitung 
aus, bei Dennis Disterheft und 
seinem „Verschnitt“-Team 
wird es dagegen kreativ wei-
terverwendet. „Das Ziel ist, die 
vermeintlichen Fehler im Holz 
hervorzuheben und sie in Form 
von Leuchten, Möbeln und 
anderen Einrichtungsgegen-
ständen in Szene zu setzen“, 
so Geschäftsführer Disterheft. 
Jede Leuchte sei ein Unikat, 
angefertigt je nach Beschaffen-
heit des Holzverschnitts. „Die 
unterschiedlichen Designs ent-

stehen oft erst beim Arbeiten“, 
erklärt Dennis Disterheft die 
Vorgehensweise der Manu-
faktur. Die Leuchten hätten 
alle quasi eine „verschnittene“ 
Form - und gerade an diesem 
einheitlichen und dennoch 
individuellen Design könne 
man sie auch wiedererken-
nen. Einen richtigen Namen 
gibt es für die Formensprache 
der Produkte noch nicht - sie 
lassen sich jedoch als ziemlich 
geradlinig mit klarer Kante, 
die aber niemals 90 Grad ist, 
beschreiben. Mehr Informati-
onen und einen Onlineshop 
gibt es unter www.verschnitt.
de. In der Manufaktur werden 
sowohl kleine Serien als auch 
Einzelstücke gefertigt. Die 
unterschiedlichen Designs ent-

stehen oft erst beim Arbeiten.
Zum Einsatz kommt aus-
schließlich luftgetrocknetes 
Eichenholz aus lokaler Produk-
tion, vor allem aus Sachsen-
Anhalt. Hier befindet sich auch 
das Sägewerk. Die Weiterver-
arbeitung erfolgt entweder 
direkt in der dortigen Werk-
statt oder in der Manufaktur in 
Berlin. „Die Produktion erfolgt 
unter Einhaltung kurzer Wege. 
Dadurch sind die Transport-
wege so kurz wie möglich 
und der CO2-Ausstoß auf 
niedrigem Niveau“, so Dennis 
Disterheft über den nachhal-
tigen Ansatz der Herstellung. 
Dazu zählen außerdem der 
CO2-neutrale Versand und 
die Verwendung recycelter 
Verpackungsmaterialien.

Ein Schwarm von „Albatrossen“: Der Designer hat diese markante Leuchte aus Verschnittholz 
nach dem Vogel mit seinem charakteristischen Körperbau genannt. Die Flügel sind um 45 
Grad gesenkt und verjüngen sich nach unten hin. Foto: DJD/www.verschnitt.de

Einfach mal die Füße hochlegen
Großzügige Sofas bietet genug Erholungsplatz für die ganze Familie

(DJD). Die eigenen vier Wände 
stehen für Gemütlichkeit und 
das Miteinander in der Fami-
lie. Geborgenheit, Sicherheit 
und Gemeinschaft - diese 
Attribute verbinden jeweils 86 
bis 90 Prozent der Menschen 
in Deutschland mit ihrer eige-
nen Wohnung - das berichtet 
Statista aus einer Umfrage von 
TNS Emnid. Diese Vorstel-
lung vom Glück im eigenen 
Zuhause spiegelt sich auch 
in den Einrichtungstrends 
wider: Natürliche Materialien 
und warme Farben sind eben-
so gefragt wie hochwertige 
Möbel und bequeme Sitz-
landschaften. Einen besonders 
hohen Stellenwert hat dabei 
die Einrichtung des Wohn-
zimmers als Mittelpunkt des 
Familienlebens.

Freiraum zum Entspannen
Der Wohnraum dient dazu, 
um miteinander zu spielen, zu 
lachen, bei Serien mitzufiebern 
- oder einfach nur um zu fau-
lenzen und zu entspannen. So 
weisen etwa Psychologen immer 
wieder darauf hin, wie wichtig 
das Nichtstun und Ruhephasen 
für das eigene Wohlbefinden 
sind. Zum Regenerieren trägt 
insbesondere ein hoher Sitzkom-
fort bei. Die Beine hochlegen, 
sich zurücklehnen und den 
Rücken entspannen: Hochwerti-
ge Sofas wie vom norwegischen 
Hersteller Stressless fördern 
das gemeinsame Relaxen im 
Familienkreis. Damit alle genug 
Platz finden, lassen sich Funkti-
onssofas wie das Modell Anna 
nach Bedarf und passend zum 
vorhandenen Raum modular 

zusammenstellen. Motorisierte 
Relaxfunktionen sorgen dafür, 
dass jedes Familienmitglied 
eine passende Sitzposition fin-
den. Dabei fährt auf Wunsch 
eine Fußstütze sanft unter den 
Füßen heraus, während sich 
die Rückenlehne nach hinten 
bewegt.
 

Tipps zur Sofaplanung
Alternativ lässt sich die Kopf-
stütze mit den Händen regu-
lieren. Mit eingeklappter Stüt-
ze wirkt das Sofa dadurch 
optisch kleiner und dezenter. 
In der hochgeklappten Position 
wird der Kopf gut abgestützt. 
Drei verschiedene Armlehnen 
und zahlreiche Leder- sowie 
Stoffqualitäten machen es mög-
lich, den neuen Mittelpunkt des 
Familienlebens optisch an den 

eigenen Geschmack und die 
weitere Einrichtung anzupassen. 
Mehr Informationen und eine 
individuelle Beratung gibt es 
im örtlichen Fachhandel, unter 
www.stressless.com etwa fin-
den sich Ansprechpartner. Ein 
Tipp noch zur Planung: Damit 
Eltern und Kids genug Platz zum 
Kuscheln und zum Ausstrecken 
finden, sind Ecksofas eine prak-
tische Lösung. Als Faustregel gilt 
generell, dass pro Person eine 
Sitzbreite von 60 Zentimetern - 
besser noch mehr - vorhanden 
sein sollte. Die Sitzhöhe ist eben-
falls eine Geschmacksfrage. Ist 
sie eher niedrig, erschwert das 
für viele das Aufstehen. Weitere 
Faktoren bei der Sofaplanung 
sind langlebige Materialien, eine 
hochwertige Federung sowie 
stabile und robuste Füße.

Ecksofas sind praktisch, weil sie besonders viel Platz für die Familie und für Gäste bieten.
Foto: DJD/Stressless
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■ Notrufe:  
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.116117.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Am Klinikum St. Georg, Delitzscher Str. 141, Haus 16, 04129 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 21:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 – 21:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage 09:00 – 21:00 Uhr
Kindernotfallzentrum - Praxis Claudia Fiegert
Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage 08:00 – 13:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, 
✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 22:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 22:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 22:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch 14:00 – 22:00 Uhr 
Freitag 14:00 – 20:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 20:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch 14:00 – 22:00 Uhr  
Freitag 14:00 – 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 20:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer 
Eingang zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den 
Haupteingang in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im 
Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344

■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
02.12.2023
• Nord-Apotheke Gohlis Arkaden, 
 Georg-Schumann-Straße 50, 04155 Leipzig
• McMedi Apotheke Bornaische Straße, 
 Bornaische Straße 23, 04277 Leipzig
• Hainbuchen-Apotheke OHG, Waldkerbelstraße 12, 04329 Leipzig
• Salinen-Apotheke, Dahlienstraße 22, 04209 Leipzig
03.12.2023
• Grassi-Apotheke, Johannisplatz 1, 04103 Leipzig
• Viktoria-Apotheke, Ferdinand-Jost-Straße 44, 04299 Leipzig
• Albert-Schweitzer-Apotheke, Lidicestraße 5, 04349 Leipzig
• Apotheke am Ratzelbogen, Kiewer Straße 5, 04209 Leipzig
09.12.2023
• Mozart-Apotheke, Karl-Liebknecht-Straße 10, 04107 Leipzig
• Apotheke Möckern, Knopstraße 21, 04159 Leipzig
• Löwenzahn-Apotheke, Tauchaer Str. 300/302, 04349 Leipzig
• Hirsch-Apotheke, Zschampertaue 2, 04207 Leipzig
10.12.2023
• Neue Apotheke Schönefeld, Gorkistraße 119, 04347 Leipzig
• Apotheke im HIT Alte Messe, 
 Straße des 18. Oktober 44, 04103 Leipzig
• Fontane-Apotheke, Yorckstraße 56, 04159 Leipzig
• Medici-Apotheke, Lützner Straße 164, 04179 Leipzig
Apotheken-Notdienst im Internet unter: https://www.aponet.de/
apotheke/notdienstsuche
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig:
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Kindernotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 42031410, E-Mail: knd@leipzig.de
Schönauer Straße 230, 04207 Leipzig
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆ 08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Jugendnotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 4112130, E-Mail: jnd@leipzig.de
Ringstraße 4, 04209 Leipzig 
■ Frauen- und Kinderschutzhaus:
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Frauen*-Beratungsstelle LEBENSZEITEN
niedrigschwellige Beratung für Frauen, auch in Krisensituationen 
Melscher Str. 1, 04299 Leipzig, ✆ 0341/25659985, www.lebenszeiten.org 
Die. 14-16 Uhr, Mi. 14-18 Uhr, Do. 10-12 Uhr, Fr. 10-12 Uhr
■ Notruf  für Frauen:
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen: 
Scharnhorststraße 27, 04275 Leipzig, Montag bis Freitag: 16:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr geöffnet, Wochenende und feiertags: ganztägig geöffnet, 
✆ 0341 / 5 85 24 13
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Sonntag, 15:30 - 17:00 Uhr: 1. Sonntag im Monat offenes Meeting, 

auch für nicht Süchtige Kerzenscheinmeeting, Nachbarschaftszen-
trum, in der Odermann-Passage Lindenauer Markt 13, 04177 Leipzig
Montag, 18:00 - 19:30 Uhr: Alternative II, Heinrichstr. 18, 04317 Leip-
zig, An Feiertagen kein Meeting möglich
Mittwoch, 19:00 - 20:30 Uhr: LGBTQ + (Lesbian/Gay/Bisexuell/
Trans/Queer+) Meeting Leipzig, Rosalinde e. V., Demmeringstr. 32, 
04177 Leipzig, Sachsen Eingang im Durchgangsbereich zum Cafe 
Westen a. d. linken Seite Leipzig (Lindenau)
Mittwoch, 19:00 - 20:30 Uhr: 1. Mittwoch im Monat offenes Meeting, 
Unser Fundament, FeG im Ring-Cafe, Roßplatz 8-9 (Hintereingang 
unter der Durchfahrt), 04103 Leipzig
Donnerstag, 19:00 - 20:00 Uhr: 4. Donnerstag im Monat offenes 
Meeting, NA-Meeting, Stadtteilbüro, Karl-Heine-Straße 54, 04229 
Leipzig
Freitag, 19:30 - 21:00 Uhr: Persisches Meeting Farsi, Stadtteilbüro, 
Karl-Heine-Straße 54, 04229 Leipzig, Kontakt: farsi@na-ost.de
Freitag, 18.00 - 19.30 Uhr im „Ostbüro e.V.“ in der Riebeckstraße 1, 
04317 Leipzig
Samstag 18:15 - 19:45 Uhr:  NA Meeting, ACHTUNG! AB 22.10. SZL 
(Suchtzentrum Leipzig) Plautstr. 18, 04207 Leipzig
■ Wohnhaus für alkoholabhängige Männer: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, 04347 Leipzig, ✆ 234 19 19, 
E-Mail: zfdaltschoenefeld@sanktgeorg.de; Kontakt-Café mit Imbis-
sangebot täglich 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr, Mittwoch auch 15:00 Uhr 
bis 19:00 Uhr
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer
„Rücke“, Rückmarsdorfer Straße 5-7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 123 
4504, E-Mail: notunterbringung@leipzig.de
„Helene“, Helenenstraße 26, 04279 Leipzig, ✆ 0151 / 2713 6096 oder 
✆ 0151 / 2713 6394, E-Mail: helene.leipzig@herberge.org
■ Tagestreff für Wohnungslose „Insel“:
Plautstraße 18, 04179 Leipzig, Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 
Uhr, Sonntag u. feiertags von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr, ✆ 0341 / 24 67 66 55
■ Tagestreff Ökumenische Kontaktstube „Leipziger Oase“:
Nürnberger Straße 31, 04103 Leipzig, Montag bis Freitag von 8:00 
Uhr bis 16:00 Uhr, Sonntag und feiertags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 
✆ 0341 / 2 68 26 70
■ Alternative I: (Notunterbringung wohnungsloser drogenabhän-
giger Personen), Chopinstraße 13, 04103 Leipzig, täglich ab 18:00 Uhr 
geöffnet, Wochenende und feiertags: ganztägig geöffnet,✆ 0341 / 
91 35 60, E-Mail: zfdalternative1@sanktgeorg.de
■ Alternative II: (Suchtberatungs- und -behandlungsstelle), Hein-
richstraße 18, 04317 Leipzig, Montag bis Freitag ab 9:00 Uhr geöffnet, 
✆ 0341 / 6 87 06 93, E-Mail: zfdalternative2@sanktgeorg.de
■ Alternative III: (Notunterbringung wohnungsloser drogenabhängi-
ger Personen), täglich ab 18:00 Uhr geöffnet, Wochenende und feiertags: 
ganztägig geöffnet; Braunstraße 28A, 04347 Leipzig, ✆ 0341 / 30 87 97 40, 
E-Mail: zfdalternative3@sanktgeorg.de
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge / Psychosoziale Beratung
✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22 (kostenfrei & anonym)
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: ✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Beratung für Menschen mit Behinderungen (Peer-Beratung) 
✆ 0341/ 123-6744, Mo./ Di./ Mi. 08:00-10:00 Uhr telefonisch, Do. 
14:00-16:00 im Referat, Friedrich-Ebert-Str. 19a, Zi. 03 und nach Ver-
einbarung, E-Mail: peerberatung@leipzig.de
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 09:00-12:00 Uhr und mittwochs 14:00-16:00 Uhr, 
✆ 0341 566 866 00, www.buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffent-
lich-rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen. 

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Nachruf
Nach kurzer und schwerer Krankheit ist unser langjähriger 
Justiziar

Uwe Lange aus Leipzig 
Anfang November unerwartet im Alter von 60 Jahren verstorben.

Uwe Lange war seit 1993 im Rechtsamt des Landkreises Leipzig 
und seiner Rechtsvorgänger beschäftigt. Durch seinen plötzli-
chen Tod verlieren wir einen fachlich sehr versierten Mitarbei-
ter mit einem großen Erfahrungsschatz. Uwe Lange zeichnete 
sich durch ein sachliches und umsichtiges Wesen aus, das ihn 
befähigte, stets konstruktive und gütliche Lösungen anzustre-
ben. 

Wir werden Uwe Lange als freundlichen und ruhigen Men-
schen in Erinnerung behalten, der anderen immer hilfsbereit 
und kollegial zur Seite stand.

Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Henry Graichen Rudi Volkert 
Landrat Landkreis Leipzig Vorsitzender des Personalrates

Urlaub Ostsee

Wohnmobile & -wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten, CDs, DVDs, alte Fotos, Gra昀椀ken 
+++ Antiquariat Central W33 Georg Schwarz 
Str. 12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

Bücher

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW

Anzeigenwerbung im  
Leipziger Amtsblatt!

Telefon: 0341 / 21 81 1100

DAS PERFEKTE GESCHENK FÜR 
OMA, OPA UND TANTE HILDE

49,90€
über 60% Ersparnis  bei einem Warenwert  mehr als 130,–€

Du willst wissen,  
was drin ist?  
Scanne den  
QR-Code und  
entdecke mehr!

Es ist wieder da: das Heimatpaket!  
Prall gefüllt mit 26 lokalen Produkten,  
Gutscheinen und Angeboten aus der  
Region Leipzig und Mitteldeutschland. 

Das perfekte Geschenk für Genießerinnen 
und Genießer, für die ganze  
Familie oder gute Freunde  
in der Ferne.

Schadstoffmobil
Von Dezember bis Februar befindet sich das Schadstoffmobil in der Win-
terpause. Bitte nutzen Sie in dieser Zeit die Stationäre Schadstoffsam-
melstelle in der Lößniger Straße 7. Ab März sind wir wieder für Sie un-
terwegs. ■ 

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
hat folgende Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-
19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schad-
stoffe abgegeben werden. ■

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung

Sie haben das Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 0341 / 2181-5425

Schenken ganz persönlich nehmen
Aus Fotos lassen sich individuelle Präsente mit bleibendem Wert gestalten

(DJD). „Was sollen wir bloß ver-
schenken?“ Alle Jahre wieder 
stellen sich viele diese Frage 
mit zunehmender Ratlosigkeit. 
In zahlreichen Familien haben 
zumindest die Erwachsenen 
vereinbart, auf teure Weih-
nachtsüberraschungen zu ver-
zichten. Doch eine Kleinigkeit, 
mit denen man Eltern, Großel-
tern oder lieben Freunden eine 
Freude machen kann, gehört 
zum Fest einfach dazu. Beson-
ders kreativ und gleichzeitig 
einfach ist es, aus Fotos ein indi-
viduelles Präsent zu erstellen, 
das mit Sicherheit gut ankommt. 
Denn die klare Mehrheit von 83 
Prozent gibt personalisierten 
Geschenken eindeutig den Vor-
zug. Das hat eine repräsentative 
Umfrage von Pixum mit über 
1.000 Teilnehmenden ergeben.
 
Ein Jahresrückblick in Fotos

Schnappschüsse von entspann-
ten Urlaubstagen oder fröhlichen 
Familienmomenten entstehen 
mit dem Smartphone ohnehin 
laufend während des Jahres. 
Warum also nicht die besten 
Motive auswählen und daraus 

ein Weihnachtspräsent mit 
bleibendem Erinnerungswert 
schaffen? Diese kreative Form 
des Schenkens zeigt zugleich, 
dass man sich viele Gedanken 
gemacht hat und dass einem die 
beschenkte Person wirklich am 
Herzen liegt. Zu den Klassikern 

tung auch unkompliziert und 
selbsterklärend mit der Fotowelt 
Software oder online möglich.

Dekorative Geschenkideen
Ein hochwertig gedrucktes 
Wandbild stellt ebenfalls eine 
trendige Geschenkidee zu Weih-
nachten dar - ob mit einem Motiv 
aus dem letzten Sommerurlaub 
oder mit dem Konterfei der strah-
lenden Enkelkinder. Auf diese 
Weise verschönert das Präsent 
auch lange nach Weihnachten 
noch die eigenen vier Wän-
de. Ebenfalls eine nachhaltige 
Weihnachtsüberraschung, die 
beschenkte Personen ein ganzes 
Jahr lang begleitet, sind indivi-
duell gestaltete Fotokalender. 
Die Auswahl von Terminpla-
nern über Tisch- bis zu Wand-
kalender in unterschiedlichen 
Formaten und Ausführungen 
ist groß. Unter www.pixum.de/
weihnachten etwa finden sich 
viele weitere Geschenkideen. Zu 
kleinen, aber höchst originellen 
Präsenten gehören auch Fotoma-
gnete, Puzzles, bedruckte Tassen, 
ein Foto-Memo-Spiel mit Famili-
enmotiven und vieles mehr.

zählt dabei ein Fotobuch zum 
Beispiel von Pixum, das mit 
immer neuen Designs, Vorlagen 
und Gestaltungsmöglichkeiten 
zu einem Unikat wird. Beson-
ders schnell und einfach lässt 
sich dieses mit den Fotos vom 
Smartphone über die Pixum App 

bestellen. Tipp: Zu Weihnachten 
ist es eine schöne Idee, einen 
individuellen Jahresrückblick 
der Familie zu erstellen und 
mit den schönsten Momenten 
in gebundener Form die Eltern 
oder Großeltern zu überraschen. 
Neben der App ist die Gestal-

Schenken mit persönlichem Touch: Die klare Mehrheit der Menschen in Deutschland gibt 
laut Umfrage individualisierten Präsenten den Vorzug. Foto: DJD/Pixum.de
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GESUNDE AUGEN IN DER DIGITALEN WELT.

IHR AUGENKOMPETENZZENTRUM 
FÜR AUGEN IN BESTFORM.

Gutes Sehen ist nicht nur Lebensqualität, 
sondern in unserer hoch technisierten 
Welt eine unabdingbare Voraussetzung 
in Schule, Alltag und Beruf. Sehgewohn-
heiten haben sich mit Smartphone, Ta-
blet oder Monitor verändert: eine echte 
Herausforderung für die Augen, auch 
schon in jungen Jahren.

Qualitätssiegel

Als zertifi ziertes Augenkompetenzzent-
rum gehören wir zu den führenden Au-
genoptikern. Mit innovativer Technik, 
modernsten Messmethoden und viel 
Erfahrung erhalten Sie bei uns den um-
fangreichsten Augen-Check in der Um-
gebung. Und obendrein perfekte Sicht 
für jede Sehsituation, trendige Designs, 
tolle Verarbeitung und hohen Trage-
komfort.

Immer einen Mehrwert für 
Ihre Augengesundheit

Für Kinder und Jugendliche mit Kurz-
sichtigkeit bieten wir MiYOSMART Glä -
ser an, die die Zunahme der Kurzsichtig-
keit verlangsamen und möglicherweise 
stoppen können. Über ein Drittel aller 
20- bis 29-Jährigen tragen eine Brille. 
Um jederzeit bestmögliches Sehen zu 
erleben, sind die präzisen Messungen 
bei uns der perfekte Start zur optima-
len Korrektion. Alle sportlich Aktiven, 
die nicht immer die Brille tragen, aber 
uneingeschränkt sehen möchten, be-
raten wir umfassend zu möglichen 
Kontaktlinsen und bieten mit unserer 
Rundum-Sorglos-Betreuung auch eine 

kostenfreie Lieferung an, ganz bequem 
an Ihre Wunschadresse. Für Erwach-
sene mit einem sogenannten „trocke-
nen Auge“ führen wir eine Tränenfi lm-
analyse durch, um Veränderungen des 
 Tränenfi lms und daraus resultierendem 
unzureichendem Schutz für die Augen 
zu begegnen. 

Ihre Augen im Fokus

Für die Best ager empfehlen wir bio-
metrische Brillengläser. Mit unserem 
DNEye® Scanner der neuesten Genera-
tion vermessen und analysieren wir Ihre 
Augen exakt und schonend. Die Ergeb-
nisse sind die Basis für völlig individuelle 
Brillengläser, für ein uneingeschränkt 
gutes und gesundes Sehen. Zudem set-
zen wir den Rodenstock Fundus Scan-
ner ein, mit dem Auffälligkeiten an der 
Netzhaut und weitere Risikofaktoren 
frühzeitig erkannt und direkt für die 
weitere Abklärung, Diagnose und Be-
handlung an den Augenarzt weiterver-
wiesen werden können.

Lösungen für gutes 
und gesundes Sehen

Eine Brille ist auch ein sehr cooles 
 Accessoire, und so haben wir mit viel 
Begeisterung zwei eigene schöne 
 Brillenkollektionen entwickelt. Wir sind 
stolz auf unsere „Freundeskreis“ und 
„Emil im Glück“ Brillen, die in einer 
kleinen Manufaktur in Baden-Württem-
berg hergestellt werden. Die sind aus-
gefallen, langlebig und unterstreichen 
Ihren persönlichen Look!

Anzeige

Ihr Team bei Augenoptik Findeisen 
freut sich auf Ihren Besuch.
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